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VIERTES KAPITEL

Beginn der Parteikimpfe im Kanton Solothurn.

I. Die steigende Not aller Bevdlkerungskreise
im Kanton Solothurn.
Mitte August bis Dezember 1799.

1. Die steigende Not des Volkes.

Mitte August rissen die Franzosen das Kriegsgliick wieder an sich.
Der franzosische General Massena warf in den Tagen vom 13.—16. Au-
gust 1799 die Oesterreicher aus Wallis, Uri und Schwyz und Ende Au-
gust aus dem Glarnerland hinaus. Am 25. September zwang er die Oester-
reicher, deren Fiithrer Hotze fiel, zum Riickzug nach dem Vorarlberg. In
der zweiten Schlacht bei Ziirich am 26. September musste Korsakoff, der
mit seinen Russen an die Stelle von Erzherzog Karl getreten war, die
Stadt Ziirich preisgeben und sich iiber den Rhein zuriickziehen. So war
Mitte Oktober Helvetien von den Russen und Oesterreichern gesiubert.
Nur Graubiinden blieb bis ins Jahr 1800 hinein in der Hand der letztern.

Mit der gleichen Eile, wie die franzésischen Heeresmassen vorwirts-
dringten, mussten thnen die Lebensmittel nachgeliefert werden. All die
schénen Zusicherungen der franzésischen Behorden gingen unter. Die
Verwaltungskammer des Kantons Solothurn musste sich Tag fiir Tag
mit den sich iiberstiirzenden Requisitionsforderungen befassen. Greifen
wir zur Veranschaulichung einen Tag, den 28. September 1799, heraus.

Kaum war es der Verwaltungskammer gegliickt, fiir den Militarpark
in Zug') zehn Wagen zu je drei Pferden und die nétigen Knechte fahr-
bereit zu stellen, so forderte sie Regierungs- und Generalkriegskommis-
sir Robert mit Schreiben vom 27. September 1799 ,,unter ihrer Verant-
wortlichkeit™ auf, ,,sogleich die notigen Befehle auszustellen, dass aus

1) Prot. d. VK. 1799, 735 {., 18. Sept.; 778, 28. Sept.
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dem Kanton Solothurn 60 Pferde, mit Hintergeschirr versehen und von
30 Knechten begleitet, bis spitestens den 29. September in Aarau ein-
trifen’. Die solothurnischen Bezirke Olten und Dorneck waren bereits
fiir die Militarstation in Olten in Anspruch genommen. Die Verwal-
tungskammer musste also die 60 Pferde und 30 Knechte auf die Distrikte
Solothurn, Biberist und Balsthal verteilen, was sie sofort tat. Aber der
Eilbote, der nach Balsthal abgegangen war, brachte die Meldung, der
Bezirk Balsthal sei ausserstand, die thm zugeteilten 16 Pferde aufzubrin-
gen, da der frinkische Oberkommissir eben 50 Wagen aus diesem Di-
strikt nach Olten verlangt habe. Unter diesen Verhiltnissen beschloss
die Verwaltungskammer, die fiir Zug bereitstehenden zehn Wagen und
30 Pferde iiber Ziirich zu dirigieren, da sie bei den neuen Verhiltnissen
daselbst vielleicht nétiger wéren, und die noch auftreibbaren 44 Pferde
bis spitestens am 30. September in Ziirich eintreffen zu lassen.?)

Noch war die Verwaltungskammer mit der Regelung dieser Requi-
sition nicht zu Ende, so forderte Divisionsgeneral Montchoisy dringend,
40 vierspinnige Wagen und 800 leere Sicke zum Transport des in So-
lothurn liegenden Hafers und Mehls nach Aarau; iiberdies verlangte er
zwel Schiffe zum Transport von 400 Zentner Mehl; alles innerhalb 48
Stunden und unter Androhung von Exekutionsmassregeln. Was nun?
Die Distrikte Olten, Dornach und Balsthal hatten tatsdchlich, wie die
eben eingegangenen Berichte zeigten, 150 Fuhrwerke nach Olten gelie-
fert; Solothurn und Biberist hatten den Befehl, mit 44 Pferden nach
Ziirich abzugehen. Die Verwaltungskammer driickte dem General die
Verwunderung aus, wie es bei dieser Dringlichkeit méglich gewesen sei,
dass der in Solothurn stationierte frinkische Kriegskommissir die zehn
nach Zug bestimmten Wagen, die heute iiber Ziirich abgegangen seien,
habe leer fahren lassen; dann machte sie thm den Vorschlag, die Hilfte
der verlangten Wagen in den benachbarten bernischen Bezirken requi-
rieren zu lassen; die andere Hilfte wolle sie selbst aufzutreiben suchen;
die beiden Schiffe wiirde er wohl leichter in Wangen a. A. erhalten, fiigte
sie bel, und statt der fehlenden Sicke wolle sie Fisser zur Verfiigung
stellen.?)

Wihrend die Verwaltungskammer sich mit diesem Geschifte be-
fasste, meldete der friankische Kriegskommissir Maljean, er habe in den
Distrikten Dorneck und Biberist Wagen und Pferde eingefordert, um
Hafer von Pontarlier und Solothurn nach Olten zu fiithren. ,,Erlauben

1) Prot. d. VK. 1799, 774 {f., 28. Sept.
%) Prot. d. VK. 1799, 776 f., 28. Sept. Konzept. 1799, 470.
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Sie uns’, schrieb die Verwaltungskammer an Kommissir Maljean, ,,Ihnen
zu bemerken, dass sich bis heute noch keine franzésische Autoritit er-
laubte, mit Umgehung der zustindigen helvetischen Amtsstellen Requi-
sitionen anzuordnen. Um aber thr Méglichstes zu tun, wollte die
Verwaltungskammer Maljean erlauben, die sieben Wagen Hafer, die
fiir den Militarpark in Zug bereitstanden, fiir Olten umzuladen. Nun
erhob aber der franzésische Platzkommissir Einsprache.))

Das waren die Requisitionssorgen der Verwaltungskammer an einem
einzigen Tage. Zehn Tage spiter musste sie mit Bestiirzung feststellen,
dass die meisten Fuhrleute der nach Zug und Ziirich abgegangenen Re-
quisitionsziige bereits entwichen und mit ithren Pferden nach Hause zu-
riickgekehrt waren, weil sie keinerlei Zahlung erhielten. Es blieb der
Verwaltungskammer nur iibrig, die Ausreisser dem Regierungsstatthal-
ter anzuzeigen, damit er sie zum Gehorsam zwinge.?)

Die franzésischen Truppen brauchten aber auch Lebensmittel, und
so hatte die Verwaltungskammer, wie sie sich an diesem Tage mit den
Lieferungen von Pferden und Wagen zu befassen hatte, an andern Ta-
gen mit der Requisition von Heu, Stroh, Hafer, Dinkel, Mehl, Ochsen
abzumiihen.?)

Zu all dem war das Jahr 1799 ein Fehljahr. Die Ernte blieb unter
der Hilfte des gewshnlichen Ertrages. Die Lebensmittelpreise stiegen

schon im Herbst auf das Doppelte und gingen auf den Winter noch
mehr in die Hohe.

*

Freilich gab sich die solothurnische Verwaltungskammer auch jetzt
Miihe, die Requisitionen méglichst gerecht auf die einzelnen Distrikte
zu verteilen und die Gemeinden anzuhalten, ihre Biirger und Insassen
den finanziellen Kriften entsprechend zu den Kosten beizuziehen.?) Aber
die Verhiltnisse waren stirker als der gute Wille. Tiaglich musste sie

1) Prot. d. VK. 1799, 777, 28. Sept. Konzept. 1799, 471.

2) Prot. d. VK. 1799, 800. Konzept. 1799, 489f., 7. Okt.

%) Einzelheiten siehe in Ferd. von Arx: ,,Grenchens Verluste zur Zeit der franzé-.
sischen Invasion 1798%, und ,,Episoden aus dem Requisitionsdienst’. Neuausgabe, 11,
183—191 und 271—276. F. von Arx berechnet nach den Protokollen der Verwaltungs-
kammer ,,die im Jahre 1799 vom Kanton Solothurn geforderten Requisitionen™ auf
1008 Knechte, 758 Wafen und 2398 Pferde; ,,nebstdem musste unser Kanton 1799
fiir die Bediirfnisse der frinkischen Armee liefern™: 404 Stiick Schlachtvieh, 1920 Zent-
ner Mehl, 6517 Miitt Weizen, Dinkel und Roggen, 894 Sicke Hafer, 29605 Zentner
Heu usw. Ebenda, Il., 272.

0 O;() Vgl. die ins Einzelne gehende Vorschrift vom 20. Okt. 1799. Konzept. 1799,
. t.



Mésch, Der Kanton Solothurn zur Zeit der Helvetik 287

Klagen entgegennehmen; und da sie macht- und hilflos war, wandten
sich die Distrikte direkt an die helvetischen Zentralbehérden. Auch hier
muss das eine und andere Beispiel geniigen, einen Einblick zu geben.

Am 6. November 1799 schrieb der Distrikt Balsthal an den helve-
tischen Grossen Rat: Er habe in die Militarparks von Ziirich 38, von
Solothurn 12, von Zug 6, von Aarau 16, von Frick 12 Pferde stellen
miissen. Von den nach Ziirich gesandten Pferden seien 24 verloren ge-
gangen. Da fiir Mannschaft und Pferde eine sehr geringe Taxe bezahlt
werde, miisse der Distrikt fiir thren Unterhalt wochentlich um 1035 Fr.
zulegen. Wohl habe die Verwaltungskammer eine Beihilfe versprochen,
bisher aber noch nichts bezahlt. Das Thal sei ganz verarmt. Und doch
habe es von den geleisteten Requisitionen und andern Kosten noch nicht
die Hilfte zu bezahlen vermocht. Der Distrikt Balsthal bitte, dass das
Giu nicht, wie in Aussicht genommen sei, von thm abgetrennt und zu
Olten geschlagen werde; er bitte auch, dass er nicht schwerer belastet
werde, als der Distrikt Olten und andere Distrikte.r) Die Gemeinde
Balsthal allein hatte anfangs November 1799 bereits eine Schuldenlast
von 21'000 Fr.?)

Am 16. November 1799 klagte der Distrikt Biberist beim helveti-
schen Grossen Rat dariiber, dass die solothurnischen Distrikte viel
schwerer belastet wiirden, als die benachbarten Distrikte des Kantons
Bern. Wihrend einzelne solothurnische Distrikte in die verschiedenen
Militarparks mehr als 50—60 Pferde hitten liefern miissen, hitten die
bernischen Distrikte nur 10—11 Pferde gestellt. Auch seien die berni-
schen Distrikte mit Geld und Naturallieferungen entschiddigt worden,
wihrend den solothurnischen nicht das mindeste zugekommen sei.?)

Als nun gar am Anfang des Monats Dezember 1799 die franzésische
Heeresleitung das franzésische Spital fiir seuchenkranke Pferde in den
Kanton Solothurn verlegen wollte und bereits 82 kranke Pferde in den
Buchegg gesandt hatte, da wandten sich simtliche Volksreprisentan-
ten, die aus dem Kanton Solothurn in den helvetischen Riten und
Gerichten sassen — Liithy, Brunner, von Arx, Trésch, Schluepp, Pflu-
ger, Eggenschwiler, Gisiger, Hammer, Kulli, Cartier — voller Empérung
an das Direktorium: Erst erinnerten sie es an die ausserordentlichen La-
sten, die der Kanton Solothurn bisher zu tragen gehabt habe: Beim Ein-
tritt in die Schweiz habe die ganze frinkische Armee auf Kosten des

1) B.-A. Helvetik, Bd. 252, 125—127.
%) Neues Helvetisches Tagblatt II., Nr. 130.
3) B.-A. Helvetik, Bd. 827, 405 f{.
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Biirgers gelebt.!) Nach einigen Monaten habe man versprochen, selbst
Rationen zu verabfolgen; zuweilen sei es geschehen, noch ofter aber
nicht. Nachdem der Krieg zwischen den Maichten ausgebrochen sei,
seien endlose Einquartierungen erfolgt, und eine unzihlige Menge von
Soldaten und Pferden habe ,,ohne Rationen'‘ ernihrt werden miissen.
Requisitionen von Pferden und Ochsen fiir Fuhrungen aller Art seien
bestindig und in unbeschreiblicher Menge anbefohlen worden; der Kan-
ton habe 400 Pferde mit und ohne Wagen und Geschirr in verschiedene
Militdrparks gesandt, wo wiederum gegen alles Versprechen weder Mann
noch Pferde ihre Rationen erhalten hitten. 10°000 Zentner Heu hétten
in die Magazine, einige hundert Mastochsen fiir die Armee gehiefert wer-
den miissen. Fiir all die Requisitionen und Bons sei noch kein Heller
bezahlt und kein einziger Schuldtitel verabfolgt worden. In Olten habe
man die Materialien zum Bau einer Backerei und das Holz zu ithrem Be-
triebe durch Requisitionen ohne jede Vergiitung aufbringen miissen, eben-
so Wein, Fleisch, Lingen, Betten, Stroh etc. fiir das Hépital ambulant.
In Solothurn miisse man ebenso einen Spital fiir frankische Soldaten,
einen Spital fiir helvetische Truppen und die grosse Bickerei auf eigene
Kosten unterhalten. Die Distrikte Olten, Balsthal und einige Dorfer des
Distriktes Dorneck hitten fiir die gewaltsam ausgehobenen Mannschaf-
ten fiir die 18’000 pro Mann durchschnittlich 75 Dublonen zu erlegen.
Trotzdem habe der Kanton Solothurn die ordentlichen und ausseror-
dentlichen Abgaben dem Staate bezahlt; er habe sich noch angelegent-
lich um die ungliicklichen Kinder der Urschweiz angenommen. Nachdem
die solothurnischen Volksreprisentanten diese Leiden dem Direktorium
vor Augen gestellt hatten, fuhren sie in flammendem Zorne fort: ,,Wer
sollte nun glauben, dass nach allen diesen unbeschreiblichen Aufopfe-
rungen, nachdem der Handel und die Gewerbe, welche zuvor viele tau-
send Menschen ernédhrten, ginzlich gesunken sind, nachdem der Mini-
ster des Innern von den betrichtlichen Summen, die er bezogen, nichts
in diesen Kanton hat fliessen lassen, wihrend andere Kantone Unter-
stiitzungen erhielten, wer sollte glauben, sagen wir, dass sich Bésewichte
oder Dummképfe finden, die im Hauptquartier zu Ziirich ausstreuen:
Unser Kanton sei der reichste und derjenige, der vom Krieg am we-
nigsten gelitten habe, um seinen ungliicklichen Einwohnern nicht nur
den letzten Heller zu rauben, sondern thnen noch die Pest zu schicken?

1) Die Waadt war Untertanengebiet von Bern, Neuenburg hatte als Fiirsten den
Kénig von Preussen. Der Kanton Solothurn grenzte im Westen u. Norden an das Fiirst-
bistum Basel, war also Grenzgebiet in weiterm Umfang als heute.
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— — Wenn es nicht Euer Wille ist, dass unsere Biirger, ginzlich zu-
grunde gerichtet oder in die dusserste Verzweiflung gebracht, die Auf-
tritte der Waldstitte erneuern sollen — wir reden freimiitig — so haltet
genaue und unparteiliche Untersuchung, seht nicht bloss auf die Rap-
porte Eurer Minister, lasst Euch auch von anderer Seite Bericht erteilen;
erlaubt nicht, dass ein Kanton vor dem andern begiinstigt oder schwerer
angelegt und geplagt werde — —!“ Zum allermindesten, so schlossen
sie, miisse der Pferdespital weg.))

* *
*

Die Requisitionen waren aber nur das eine, und wohl noch das er-
traglichere Leiden, das der neue Krieg in der Nord- und Ostschweiz
unserem Kanton brachte; noch schwerer driickten die stindigen Ein-
quartierungen der hin- und herflutenden Heeresteile.

Die franzésischen Soldaten waren schlecht gendhrt, anspruchsvoll
und verwildert. Nichts war vor ihnen sicher. Die Klagen dariiber ver-
hallten nutzlos. Die Bauern mussten sich, so gut es ging, selbst helfen.

., Neulich, so erzahlte Schmid seinem Freunde Liithy am 2. Oktober1799,

,fand man am Morgen folgendes Plakat an einer Hausecke:

,Aux Soldats francois
de la part d'un pauvre paysan a qui on a volé ses choux et ses
pommes de terre:

De la Grande Nation vous vous vantez enfants.
Eh bien! Soyez soldats et non point des brigands.
Faites aux Autrichiens et aux Russes la guerre
Et non pas i nos choux ni aux pommes de terre.’

Im ersten Verse ist ein wackerer Schnitzer! Uebrigens machens die
genereux et magnanimes enfants de la Grande Nation gar zu bunt. Die
Bauern patrouillieren nun nachts um ihre Erdipfelplitze und schiessen
zuweilen, um den Erdipfelschelmen zu zeigen, dass sie wachen. Ein
gutes Mittel, die Bauern kriegerisch zu machen, aber auch, ithnen den
Magen noch mehr gegen die Franzosen zu verderben! Schindlich ists
dennoch fiir die Grosse Nation, dass sie 1hre tapfern Kinder verhungern
oder zu Schelmen werden lisst, indessen eine Bande von Commussirs,

) B.-A. Helvetik, Bd. 827, 427—430, 4. Dez. 1799; 433, das Direktorium bemiiht

sich um die Verlegung.
19
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Fournisseurs und wie das Raubgesindel ferner heissen mag, sich mit dem
Fette des ganzen Landes mistet.)

Es blieb aber nicht beim Diebstahl von Erdipfeln und Kohl. Selbst
Raub und Totschlag kamen vor, ohne dass die zustindigen Behérden
sich ernstlich darum kiimmerten. Vorliufig bestand jedoch keine Aus-
sicht, diese Einquartierungen los zu werden; die Verwaltungskammer ver-
wendete sich freilich darum, die Stadt Solothurn wenigstens etwas zu
entlasten. ,,Da", so schrieb sie am 25. Dezember 1799 an das Direktorium,
,;unser Kanton und besonders unsere Stadt bei den gegenwirtigen mili-
tirischen Dispositionen so mit Truppen angefiillt ist, dass auch der
mittlere Biirger seine vier Mann in seinem Hause einquartiert hat, so
nehmen wir uns, durch das dringende Ansuchen der hiesigen Munizi-
palitit bewogen, die Freiheit, Sie, Biirger Direktoren, zu ersuchen, das
zweite helvetische Bataillon, das hier liegt, wo méglich anderswohin
zu verlegen, damit wir den frinkischen Truppen, die den Winter
hindurch hier zu bleiben scheinen, die Kaserne anweisen kénnen®.2)

2. Die steigende Not der Beamten.
Durch den Einbruch der Verbiindeten in Helvetien und die Unru-

hen im Innern waren die Bediirfnisse des helvetischen Staates ausseror-
dentlich gewachsen. Darum beschlossen die Gesetzgebenden Rite schon
am 28. Mai 1799, die zweite Halfte der den 25. April 1799 ausgeschrie-
benen Kriegssteuer einzuziehen.®) Infolge der Besetzung der Nord-, Ost-
und Zentralschweiz im Juni durch die Oesterreicher flossen nun aber aus
einer Rethe von Kantonen keine Steuern mehr. Die Finanzmisere wurde
immer grosser. Die helvetische Staatskasse besass Ende Juni, obwohl
die Ausgaben stiegen, nur mehr einige tausend Franken. In dieser Lage
liessen die Gesetzgebenden Rite durch eine Verfiigung vom 1. Juli 1799
den steuerpflichtigen Biirgern bloss noch die Wahl, entweder die Steuer
innerhalb vierzehn Tagen ,,nach der Aufforderung™ zu bezahlen oder
ausgepfindet zu werden.?)

Diese Steuern driickten das Volk um so hirter, als es die Kosten
fiir die ununterbrochenen Requisitionen und Einquartierungen aus der

1) Briefe an Liithy II., 381.

2) B.-A. Helvetik, Bd. 827, 453 {.

3) Akten IV., 641.

%) Akten IV., 907. Senator Liithy von Solothurn sprach sich gegen das Gesetz
aus, das der Willkiir des Direktoriums die Tore ffne. Senator Schwaller votierte dafiir:
Der gute Biirger werde keine 14 Tage warten, bis er der Aufforderung nachkomme, die
Hirte des Gesetzes richte sich nur gegen jene, die dem Vaterlande nicht wohl wollten.
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eigenen 1asche bestreiten musste. Wohl machte das Direktorium An-
strengungen, von Frankreich die Bezahlung der schuldigen Bons zu er-
wirken. Es liess selbst den helvetischen Minister Zeltner in Paris bei
den franzosischen Behorden vorstellig werden.r) Doch war vorlaufig von
dorther nichts zu erhalten. Die Forderungen aber gingen weiter. Das
Bargeld wurde immer rarer.

Schwerer noch als die Bauern litten die Beamten unter der Geld-
not. Die Bauern konnten wenigstens ihre diirftige Nahrung aus Feld
und Stall beziehen. Die Beamten mussten die Nahrungsmittel fiir sich
und 1hre Familie kaufen und brauchten dazu Geld. Ende August 1799
waren selbst die hohern solothurnischen Beamten, die Unterstatthalter,
die Mitglieder der Verwaltungskammer, die Kantonsrichter und ihre
Suppleanten, die Distriktsrichter, fiir das Jahr 1798 noch bei weitem
nicht bezahlt.?) Da die Verwaltungskammer und die Regierungsstatt-
halter nicht helfen konnten, wandten sich die Beamten gemeinsam oder
einzeln mit ihren Klagen und Bitten direkt an das helvetische Direkto-
rium oder an die helvetischen Rite.?) Alle diese Bitten verhallten.

Wie sich aber diese Not auf die Beamten und ihre Stimmung aus-
wirkte, zeigt folgender Fall.

Josef Burki von Biberist, Negotiant und Uhrenmacher, der unter
der alten Regierung als Unterlieutenant bei den Dragonern gedient hatte,
ein unternehmender, fihiger Mann, hatte am 18. Mai 1798 begeistert die
Stelle des Unterstatthalters im Bezirk Biberist iibernommen. Ein Jahr
spiter hatte er von seinem Gehalte immer noch nichts erhalten. Er wandte
sich an die Verwaltungskammer. Diese antwortete, sie habe kein Geld.
Hierauf bat er den Regierungsstatthalter um Bezahlung. Dieser appel-
lierte an seinen Patriotismus. Am 26. Juli 1799 bestiirmte Burki das Di-

1) Akten IV., 947 ff., 7. Juli. Die solothurnische Verwaltungskammer errechnete
einzig fiir die Lieferung von Frucht, deren Riickerstattung in natura versprochen war,
aber noch immer ausstand, folgende Zahlen: fiir die Zeit vor dem Abschluss des Allianz-
vertrages vom 19. August 1798 fiir Korn 853 Miitt, Hafer 357 Miitt, Roggen 1360 Mass;
fiir die Zeit seit dem Allianzvertrag fiir Korn 100 Miitt, Hafer 393'/2 Miitt, Mehl 502 Zent-
ner, Weizen 907 Zentner. Prot. d. VK. 1799, S. 450/451, 16. September.

?) Die Riickstinde der Gehalte der 6ffentlichen Autorititen fiir das Jahr 1798
betrugen am 28. August 1799 noch 13576 Fr., 8 Bz., 6'/2 Rp. Der Regierungsstatthalter
hatte von einem Jahresgehalt von 4000 Fr. 3520 Fr. bezogen, also mehr als das Betrignis
bis zum Jahresschluss, hingegen noch keinen ganzen Jahresgehalt. B.-A. Helvetik,
Bd. 985, 189—205.

3) Am 20. Juni und wieder am 1. August 1799 wurden die Distriktsrichter vor-
stellig, am 2. August 1799 der Kriegskommissir, am 2. November 1799 die Verwaltungs-
kammer fiir ihre Sekretire und iibrigen Angestellten, am 7. Dezember 1799 klagten die
Mitglieder des Kantonsgerichtes, thr Gehalt stehe seit 14 Monaten aus, usw. B.-A.
Helvetik, Bd. 985, 47, 75, 97, 99, 101 ff., 343; Bd. 252, 301f. '

19*
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rektorium, man mége thm doch mindestens die Auslagen, die er fiir sein
Bureau und zur Bezahlung seines Bureaugehilfen wihrend des ersten Jah-
res habe machen miissen, und die 1098 Fr., 2 Bz. betriigen, vergiiten.
Man kénne thm doch nicht zumuten, dass er sich véllig ruiniere.t) Burki
erhielt nichts. Er fiirchtete, dass man ithm sage, es sei thm kein Bureau-
gehilfe bewilligt. Darum zihlte er nun am 16. August in einem langen
Schreiben dem Direktorium die Unzahl der Geschifte auf, die ithm zu-
gemutet wiirden. Alles wende sich mit Befehlen und Auftrigen an ihn:
der Regierungsstatthalter, das Kantonsgericht, der Obereinnehmer, der
Eintreibungskommissir, der Oberohmgeldner, das Liquidationsbureau,
der Sanititsrat, der Erziehungsrat, der Generalinspektor, die Quartier-
kommandanten, die Bataillonschefs, das Distriktsgericht, die Haupt-
leute etc. etc.; er miisse Passe ausstellen, fiir die Dorfwachen sorgen,
die Requisitionsforderungen aller Art auf die Dorfer verteilen; ein Haupt-
mann reklamiere gefliichtete Hilfssoldaten; die Verwaltungskammer mute
thm selbst noch das Abmessen von Briicken und Strassen zu. Sein Be-
zirk zihle 35 Agenten und 49 Gemeinden. Selbst wenn die Publikatio-
nen in den Kirchen und auf éffentlichen Plitzen verlesen wiirden, miiss-
ten sie jewellen zehnfach ausgefertigt werden. Zu allem komme noch ein
weitlaufiger Briefwechsel. Er habe meist kaum so viel Zeit, dass er die
eingehenden Schreiben mit der nétigen Musse lesen und die ausgefer-
tigten Aktenstiicke unterzeichnen kénne. Fiir alle seine Opferwilligkeit
und seine patriotische Gesinnung habe er bisher nur ein hohnisches Li-
cheln einstecken miissen; und doch habe er bei der Uebernahme seiner
Stelle als Unterstatthalter ein Gewerbe aufgegeben, das ihm mehr ein-
getragen habe, als sein Amt ithm einbringen wiirde, selbst wenn der
Gehalt regelmissig einginge. Nun aber habe er noch bares Geld vor-
schiessen miissen; infolge der unheilvollen Zeit habe er iiber 100 Louis-
dors an Guthaben verloren; jetzt sollte er noch Zahlungen leisten, wozu
er Betreibungen nicht umgehen kénne. Wenn ihm nicht mindestens seine
eigenen Auslagen, und zwar ohne Verzug, vergiitet wiirden, so bleibe thm
nichts iibrig, als seine Demission einzureichen.?)

Am 7. September 1799 wandte sich Burki in halber Verzweiflung
nochmals an Minister Rengger: Der Gehalt des Unterstatthalters, der
auf 1200 Livres angesetzt sei, sei itberhaupt schon eher der eines Tag-
lohners, als der eines Beamten. Nun habe er selbst fiir das Jahr 1798
noch 351 Livres zu gut; fiir das Jahr 1799 habe er iiberhaupt nichts er-

1) B.-A. Helvetik, Bd. 985, 67.
%) B.-A. Helvetik, Bd. 985, 125—138.
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halten. Es bleibe ithm nur iibrig, die kategorische Erklirung abzugeben,
dass, wenn er bis zum kommenden 18. September nicht bezahlt sei oder
nicht eine Anweisung erhalten habe, wo er sein Guthaben beziehen kénne,
er ohne weiteres seine Biicher dem Regierungsstatthalter iibergeben werde,
ohne sich an das Gesetz zu binden, denn dieses kénne doch nicht seinen
Ruin gewaltsam erzwingen wollen, und auch seinem erprobten Patriotis-
mus kénne man nicht seinen vollen Ruin zumuten. Die Verwaltungs-
kammer, die diese Rechnung iiberpriifen sollte, beanstandete, dass Burki
die Auslagen fiir einen Hilfsschreiber in Anrechnung bringe. Voller Ent-
tauschung reichte Burki am 25. September 1799 seine Entlassung ein.!)

Nun liess sich Kaspar Glutz von Zuchwil, wiederum ein iiberzeugter
Patriot, gewinnen, die Unterstatthalterstelle des Distrikts Biberist mit dem
1. Oktober 1799 zu iibernehmen. Auch er hatte ein Gewerbe aufgegeben,
hatte vom 1. Juni 1798 bis zum 31. Marz 1799 als Gerichtsschreiber im
Distrikt Biberist gearbeitet, und war am 1. Apnl 1799 als Mitglied in
die Verwaltungskammer eingetreten.?) Ebensowenig wie sein Vorginger
kam er als Unterstatthalter ohne einen Sekretir aus, zuweilen musste er
noch Hilfsschreiber beiziehen. Er wandte sich erst an die kantonalen In-
stanzen, die thn zur Uebernahme der Stelle beredet hatten, und bat um
Vergiitung der Auslagen. Da dies nichts niitzte, gelangte er an den Mi-
nister des Innern. Hier erhielt er schliesslich nicht einmal mehr eine
Antwort. So wandte er sich am 1. Januar 1800 direkt an die Gesetz-
gebenden Rite: Niemand kénne seinen Ruin wollen; man werde es ithm
daher nicht verargen, wenn er feierlich erklire, dass er keinen Rappen
mehr fiir einen Sekretir auslege und sich aller Verantwortung wegen der
Nichterledigung von Auftrigen entschlage, sofern man ihm dazu nicht
auch die Moglichkeit verschaffe und — wenn der Gesetzgebenden Be-
hérde heute noch keine weitern Mittel zur Verfiigung stinden — 1hm
nicht zum mindesten seine bisherigen eigenen Auslagen vergiite. ,,Es 1st
schmerzlich und auffallend”, fiigte Glutz bitter bei, ,,dass die Beamten
und Bureaux einiger anderer Kantone, wie man mir heilig versicherte,
und auch viele Requisitionsfuhren und Lieferungen, wie es ein vor mir
liegender, schriftlicher Beweis dartut, bezahlt werden, und in diesem ge-
driickten, so hart mitgenommenen, verachteten Kanton Solothurn die ge-
rechteste Forderung kein Gehér findet. Wie manche schéne Summe
Geldes wurde an viele unniitze Eliten hingeworfen, und der rechtschaf-
fene Beamte kann hier nicht einmal seine Auslagen zuriickerhalten! Jede

1) B.-A. Helvetik, Bd. 985, 211, 241, 329.
%) B.-A. Helvetik, Bd. 514, Apnl u. 1. Jun: 1798, Bd. 985, 27.
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Staats- und andere Abgabe, jeden Druck und jede Last muss er bestrei-
ten, ohne dass eine Gegenrechnung an Staatsabgaben angenommen wiirde.
Von Nahrungssorgen gezwungen, wird ein Teil derselben beschwerliche,
lastige Stellen verlassen miissen, wenn es so fortgeht, und das arme Va-
terland miisste, wenn es nicht gerettet wird, sich selbst aufreiben — we-
nigstens 1st dies die Lage unseres Kantons Solothurn. Ich will nicht
hoffen, Biirger Gesetzgeber, dass sie unbekiimmert iiber mein Anbrin-
gen und iiber meine billige Forderung zu der so beriihmten Tagesord-
nung iibergehen werden ...."%)

3. Die steigende Not der Geistlichen.

Auch die solothurnischen Geistlichen hatten von ithrem Gehalt fiir
das Jahr 1798 nichts oder nur etwas weniges erhalten.?) Sie steckten in
grosser Not. ,,Es ist hart, klagten die Geistlichen des Kapitels Buchs-
gau 1n einem Schreiben vom 6. Mirz 1799 dem Direktorium, ,,nur aus
dem Wohlwollen und den Guttaten der Pfarrkinder leben zu miissen®.
Stapfer trostete sie, er habe mit dem Finanzminister Riicksprache ge-
nommen, und dieser habe Vorkehren getroffen, dass die Verwaltungs-
kammer Mittel bekomme.?)

Doch die solothurnische Verwaltungskammer erhielt nichts. Aber
es war allgemein bekannt, dass in andern Kantonen, vorab im Kanton
Bern, die Geistlichen bezahlt wiirden. Das wirkte sich im solothurni-
schen Bucheggberg auf eigene Art aus. Der Pfarrer von Messen wurde
fiir jene Teile seiner Pfarrei, die im Kanton Bern lagen, von der berni-
schen Verwaltungskammer entschiadigt. Sofort wandte sich Pfarrer
Johann Ganting von Liisslingen an die bernische Verwaltungskammer
und bat um Bezahlung. Sie sei nicht zustindig, erwiderte sie ihm, er
habe sich an die solothurnische Verwaltungskammer zu wenden.?) Diese
aber erklarte, sie habe keine Mittel. Misstrauen und Verdiachtigungen
waren die Folgen. Ganting schrieb am 20. Juli an den Minister der
Kiinste und Wissenschaften: Er habe fiir das Jahr 1798 noch mehr als
100 Taler zu fordern. Fiir das Jahr 1799 habe er, wie der Pfarrer von
Aetingen, nichts erhalten. ,,Wir mégen uns”, fuhr er fort, ,,an die Ver-
waltungskammer zu Solothurn wenden, so oft wir wollen, so werden wir
immer mit leeren Worten abgewiesen; immer ist die Antwort, sie habe

1) B.-A. Helvetik, Bd. 253, 1—7.

%) Vgl. oben S. 137.

%) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 72, 74.
9) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 64.
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nichts und kénne nichts geben. Der Biirger Prisident dieser Kammer,
Hirschenwirt Graf zu Solothurn, treibt seine Insolenz so weit, dass, wenn
einer von uns vor der Kammer erscheint, er aufsteht und davon geht;
kurz, man kann aus allem deutlich sehen, dass sie keinen guten Willen
gegen die Geistlichen iiberhaupt und insbesondere nicht gegen die ber-
nischen Geistlichen haben, und dass der alte Hass gegen Bern noch im-
mer in voller Kraft da ist”“. Nach dieser Vorbereitung machte Ganting
Stapfer den Vorschlag, er mége dafiir sorgen, dass die bucheggbergischen
Pfarrer als bernische Pfarrer behandelt wiirden; sie seien ja Berner, seien
von der bernischen Regierung hichergesetzt, seien immer unter berni-
scher Direktion gestanden und von Bern besoldet worden. ,,Zudem”,
so fiigte er als wichtigstes Argument bei, ,,ist ja in der einen und un-
tellbaren Republik nur eine Haushaltung, und folglich ist es im Grunde
einerlei, ob wir von Bern oder Solothurn besoldet werden, da alles gleich
verrechnet werden muss''.})

Diese Klagen waren bei Minister Stapfer nicht ohne Nachwirkung.
In einem Rapport an das Direktorium begleitete er die Zuschnift Gan-
tings mit folgenden Worten: ,,Die Verwaltungskammer des Kantons So-
lothurn 1st offenbar eine der nachlissigsten, und verfihrt mit einer Un-
ordnung und Parteilichkeit, welche stete Klagen in allen Distrikten des
Kantons Solothurn veranlasst. Auch der Umstand, dass diese reformier-
ten Pfarrer vorher ihre besten Einkiinfte aus dem Kanton Bern bezogen
und ihre Kollegen im Bernischen jetzt weit besser bedacht sehen, als sie
im Solothurnischen bedacht werden, gibt ihrer Lage einen neuen Zu-
wachs von Unannehmlichkeit. Es scheint wirklich, es menge sich etwas
versteckter Religionshass der ganz katholischen Kammer oder eine andere
Abneigung, zum Beispiel eingewurzelter Kantonshass, bei dieser Zuriick-
setzung ins Spiel”. Um die Schwierigkeit zu 16sen, machte Stapfer dem
Direktorium den Vorschlag: Entweder sollten die reformierten Pfarrer
des Distrikts Bucheggberg fiir 1799 und fiir die Folgezeit ginzlich von
der Verwaltungskammer des Kantons Bern entschidigt werden, oder aber
die Verwaltungskammer des Kantons Solothurn habe den reformierten
Pfarrern ihre Entschiadigung nach eben dem Masstabe wie thren Nach-
barn, den katholischen Pfarrern in der Gegend, auszubezahlen und kei-
nen Anlass zu geben, dass sich einer vor dem andern begiinstigt wihnen
kénne. Das Vollziehungsdirektorium erhob den letztern Vorschlag zum
Beschluss.?) Es scheint, dass die solothurnische Verwaltungskammer Stap-

1) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 63.
?) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 60, 61, 30. Juli und 2. Aug. 1799.
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fer iiberzeugen konnte, dass sie tatsichlich keine Mittel fiir die Geistlichen
erhalten habe, also auch keinem etwas geben, aber auch keinen vor dem
andern bevorzugen konnte.)) Immer wieder erhielt Stapfer Bittbriefe von
den darbenden Geistlichen des Kantons Solothurn. Am 15. September
1799 machte er sich selbst zu threm Anwalt, indem er an seinen Kol-
legen Rengger schrieb: ,,Die Geistlichkeit des Kantons Solothurn befin-
det sich seit langem in einer so schlimmen Lage, dass ein grosser Teil
derselben noch gar keinen Teil ithrer Entschidigung fiir 1798 erhielt.
Mancher Religionsdiener lebt in der driickendsten Armut, und es ist
durchaus notwendig, dass der Not dieser bedeutenden Biirgerklasse so
schleunig und so gut als méglich abgeholfen werde. Selbst die Ruhe
des Landes, deren Beibehaltung nicht wenig vom Einfluss der Volks-
lehrer abhingt, muss dabei in Betracht kommen'.?)

Stapfer hatte mit der letztern Bemerkung nicht falsch geurteilt.
Selbst Geistliche, die den neuen Staat mit Freuden begriisst hatten
und stets noch opferwillig mitarbeiteten, wie der lateinische Schul-
meister und helvetische Erziehungs- und Kirchenrat Jos. Schmid, hat-
ten viel von threr Zuversicht eingebiisst.’) In einem Brief vom 2. Ok-
tober 1799 bat Schmid seinen immer dienstfertigen Freund Senator
Liithy um Intervention. Der Groll iiber die ungleiche Behandlung
der Geistlichen in den verschiedenen Kantonen kam in seinen Zeilen
ebenso zum Ausdruck, wie das Mitgefiihl mit der Not seiner Konfrat-
res. ,Hitten Sie nicht Gelegenheit”’, schrieb er, ,,dem Minister der
Kiinste und Wissenschaften verstehen zu machen, dass wir Geistliche
im katholischen Kanton Solothurn Migen haben, wie die in den pro-
testantischen Kantonen Bern und Basel, wenn wir auch nicht so wviel
Maul haben. Diese letztern sollen bezahlt sein, da im Kanton Solo-
thurn selbst die Pfarrer keinen Kreuzer erhielten, ausser einigen, de-
nen man 25 Miitt Korn (ums Neujahr) geschopft hat. Das ist so ein
Bischen unkantische Ichrede, nicht fiir mich, denn die Verwaltungs-
kammer hat mir letzten Herbst (1798) meine zwolf Miitt Korn ver-

1) Es fehlte tatsachlich nicht am guten Willen der Verwaltungskammer. Immer
wieder bat sie den Minister des Innern um Hife fiir die darbenden Geistlichen. Vgl.
ihre Zuschrift vom 5. Sept. 1799 an den Propst und bischoflichen Kommissar Glutz in
Schonenwerd. Prot. d. VK. 1799, 708.

2) B.-A. Helvetik, Bd. 1396, unter dem angegebenen Datum.
%) So schrieb er in einem Briefe an Liithy vom 4. Nov. 1799 im Anschluss an eine

Erinnerung aus den Achtzigerjaﬁren_ des 18. Jahrhunderts: ,,Ach, Biirger Senator, das
waren keine bosen Zeiten fiir uns; ich wenigstens erinnere mich mit Freuden daran®.

Briefe II., 389.
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abfolgen lassen. Aber wenn ich meine Mitbriider neben mir hungern
sehe, so schmeckts mir nicht™.})

Am 8. November 1799 wandten sich die Geistlichen des grossen,
fast den halben Kanton Solothurn umfassenden Kapitels Buchsgau hil-
ferufend an Stapfer: Nun seien sie nahezu zwei Jahre, abgesehen von
emer Kleinigkeit, ohne Einkiinfte. Da deswegen ithr Hauswesen not-
wendig in die diirftigsten Verhiltnisse geraten sei, da sie auch die
dariiber entstandene Unzufriedenheit des gesamten Volkes nicht mehr
stillen konnten, so kimen sie, von Not, Elend und Gefahr gezwungen,
um dem Biirger Minister hieriiber die traurigsten Vorstellungen zu ma-
chen und ihn zu bitten, sie ,,nach den Beschliissen des Gesetzes?) zu
retten”’. Von ihrer Seite seien alle Anstrengungen umsonst, viele steck-
ten im Elend, hitten Schulden machen miissen, seien in Misskredit ge-
raten und ohne Ansehen; sie verméchten darum ihrer Seelsorgearbeit
nicht mehr den nétigen Nachdruck zu verlethen, zum Nachteil des
Wohles der Republik. Die Pfarrer anderer Kantone hitten ithren Ge-
halt bekommen, und es sollte iiberall Gleichheit gelten.?)

Stapfer wurde wiederum beim Direktorium vorstellig. Dieses ver-
sprach 1thm, der solothurnischen Verwaltungskammer 2000 Franken zur
Verteilung an die solothurnischen Geistlichen anzuweisen. Stapfer selbst
teilte dies dem Kapitel Buchsgau mit.%) Sofort verbreitete sich die Nach-
richt davon. Von allen Seiten wurde die Verwaltungskammer bestiirmt.
Selbst Gemeinden machten sich zum Fiirsprecher fiir ihre Pfarrer.?)
Pfarrer Ganting von Liisslingen war nach Bern geeilt und hatte sich
von Minister Stapfer ein Billett ausstellen lassen, dass der Verwal-
tungskammer in Solothurn zu seinen Handen unterem 12. November
1799 ein Betrag von 84 Fr. 8 Bz. zugestellt worden sei. Resigniert
schrieb er unterem 6. Dezember 1799 an Stapfer: Die solothurnische

1) Briefe an Liithy II., 383. — Stapfer verlangte sofort wieder Auskunft von der
Verwaltungskammer. Diese beklagte in ihrer Antwort vom 10. Oktober 1799 die ,,be-
dauernswiirdige Lage der solothurnischen Religionsdiener”, von denen die meisten nur
noch von der Mildtitigkeit ithrer Pfarrkinder lebten. Sie habe kein Geld, die 6ffentlichen
Fruchtmagazine seien fast leer, und doch miisse sie noch alle 14 Tage 50 Zentner an die
helvetischen Truppen liefern. Prot. d. VK. 1799, 818. Konzept. 1799, 49%4.

%) Vgl. oben S. 136.

8) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 73.

4) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 75.

5) So bat Selzach fiir seinen 74jihrigen Pfarrer U. Joseph Nussbaumer; er sei
bei dem Einzug der Franken véllig ausgepliindert und selbst des notwendigsten Gerites
entblésst worden; sie selber hitten damals alles verloren und seien infolge der immer
neuen Requisitionsforderungen nicht einmal imstande, ihre eigenen Angelegenheiten in

Ordnung zu bringen. Schreiben Solothurn, 5. Bd., 137, 20. Dezemb. 1799. Prot. d.
VK. 1799, 24. Dezember.
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Verwaltungskammer beteuere, gar nichts empfangen zu haben; auch
von andern Summen, von denen geredet worden sei, habe sie nie et-
was gesehen; hingegen wisse sie zuverlissig, dass viele Pfarrer in den
Kantonen Léman und Oberland und ebenso andere Beamte immer
ganz ausbezahlt wiirden; auch im Kanton Bern hitten die Pfarrer
ihre Besoldungen grésstenteils erhalten; nur im hiesigen Kanton kénn-
ten sie nichts bekommen. Er frage, ob denn hiebei nicht eine grosse

Parteilichkeit oder Ungleichheit herrsche?)

4. Die Zuriickbehaltung der solothurnischen Geiseln
in Frankreich und die Verarmung ihrer Familien.

Ubald (von) Roll, der um den 18. Juni 1799, mit der nétigen Be-

glaubigung versehen, zur Abholung der in Frankreich internierten Gei-
seln abgereist war,?) kehrte ohne die von ihren Angehérigen so heiss
ersehnten Viter, Gatten und Briider zuriick. Die franzésischen Behér-
den hatten sich der Freigabe widersetzt. Ganz Solothurn geriet in Auf-
regung. Allgemein schrieb man die Schuld den Umtrieben der Patrio-
ten zu.%)

Die Gemeindeverwaltung von Solothurn bat das Direktorium drin-
gend, es mochte sich um die Freilassung der solothurnischen Geiseln
verwenden: Der unbeschreibliche Jammer werde die Familien der An-
gehorigen bald zu Boden driicken.!) Das Direktorium beauftragte denn
auch den helvetischen Gesandten in Pars, ernstliche Schritte zu tun,
damit diese Geiseln freigelassen wiirden.’) Cartier von Olten interve-
nierte im helvetischen Grossen Rat: Die Geiseln aus den meisten Ge-
meinden seien freigelassen worden; nur die von Solothurn, die ersten,
wiirden zu Salins zuriickgehalten. Einige von ihnen besissen noch Mit-
tel, um die Kosten fiir ithren Unterhalt zu bestreiten, andere dagegen
wiirden in kurzer Zeit mit ithrer Familie in das dusserste Elend ver-
setzt sein. Er fordere Gerechtigkeit und Gleichheit. Selbst Wernhard
Huber trat jetzt fiir die Freilassung der Geiseln ein: Nachdem diese
schon einmal durch Beschluss des Direktoriums freigegeben worden
seien, so litten sie jetzt doppelt ungerecht. Liithy trat im Senat fiir
die Freilassung ein; ebenso dafiir, dass der Staat ihre Unterhaltungs-
kosten zahle. Die beiden Rite nahmen Cartiers Antrag an: das Di-

1) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 227.

%) Vgl. oben S. 249.

%) Brief von Schmid an Liithy, II., 397.

4) B.-A. Helvetik, Bd. 883, 671—673, 22. Juli 1799.
%) Akten IV., 1137, 1138, 23. Juli u. 6. August 1799.
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rektorium sei eingeladen, die Geiseln zuriickzuberufen.!) Die franzs-
sischen Behérden weigerten sich aber, die solothurnischen Geiseln in
der Zeit frei zu geben, in der die Oesterreicher Ziirich in Hinden hit-
ten, und Erzherzog Karl eine drohende Proklamation erlasse.?) Unter-
dessen machten die Geiseln in Salins und ithre Angehérigen in Solothurn
immer neue Anstrengungen, um die Freilassung zu erreichen.?) Als das
Kriegsgliick sich fiir die Franzosen wieder giinstiger gestaltete, beauf-
tragte auch die helvetische Regierung ihren Gesandten in Paris aufs
neue, sich fiir die Freigabe der Solothurner Geiseln zu verwenden.%)
Alle diese Schritte waren vorliufig umsonst. Die betroffenen Familien
gerieten in immer schwerere materielle Bedringnis. Man wurde in So-
lothurn die Meinung von den geheimen Umtrieben der Patrioten nicht
los: ,,Was miissen die Leute von dem so hiibschen, so hoch gepriese-
nen, so felerlichen, eidihnlichen Gelitbde der Patrioten vor dem Aus-
gang aus dem Kerker®) denken? Worte, leere Worte , schrieb Schmid
an Luthy %)

Am 20. November 1799 gelang es dem schweizerischen Geschifts-
trager Zeltner, Napoleon Bonaparte in einem vertraulichen Gespriche
fiir die Leiden des erschépften Helvetien und auch fiir die Geiseln zu
interessieren. Als letzterer am 2. Januar 1800 formell zum ersten Kon-
sul ernannt wurde, erliess er noch am gleichen Tage den Befehl, die
zuriickgehaltenen Geiseln in Freiheit zu setzen.”) Passchwiengkeiten
verzogerten die Abreise noch mehr als einen Monat. Endlich, am 13.
und 14. Februar 1800, konnten die Geiseln den Heimweg antreten und
langten um den 17. Februar, nachdem die einen von ihnen volle 321
Tage in der Fremde geschmachtet, wieder in Solothurn an.?)

5. Gabensammlung fiir die Waldstiittekantone
und Aufnahme von Waldstittekindern im Kanton Solothurn.

Es 1st ein bleibendes Ruhmesblatt fiir das Solothurner Volk, dass

es trotz seines eigenen Elendes noch ein warmes und opferbereites Herz
fiir die ungliicklichen Bewohner der durch den Krieg verheerten Wald-
stitte bewahrte. Vorab fiir die Nidwaldner war die Sympathie lingst

1) Akten IV., 1138, 1143, 27. Juli u. 13. August 1799.
%) Akten 1V., 1141, 1144,

%) Paul Borrer: Die 19 Geiseln.

9 Akten IV. 1149.

5) Vgl. oben S. 27 f.

%) Brief vom 2. Oktober 1799, II., 381.

) Akten V., 497, 501.

8) B.-A. Helvetik, Bd. 883, 703—705, 713, 731
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wach. Auf den Aufruf des Direktoriums hin setzte zu Stadt und Land
des Kantons Solothurn die Gabensammlung ein fiir ,,diese bedauerns-
wiirdigen Briider, die fiir Religion und Freiheit so heldenmissig gestrit-
ten haben.’)) Die Sammlung von Geld, Kleidungsstiicken und Nah-
rungsmitteln zeitigte ein erfreuliches Ergebnis. Ueberdies erklirten sich
rund 1030 Familien, manche davon, die selbst in den diirftigsten Ver-
haltnissen lebten, bereit, ein Kind aus den Waldstitten aufzunehmen.
Mit Beifallsklatschen wurde die Nachricht von dieser Opferwilligkeit
des sonst als so schlimm verschrieenen Kantons Solothurn in den hel-
vetischen Riten in Bern aufgenommen und dem Solothurner Volk auf
Anregung Secrétans und anderer am 14. November 1799 eine éffentliche
Belobigung ausgesprochen, die in allen Gemeinden Helvetiens angeschla-
gen wurde.?)

In eben diesen Tagen bat die Munizipalitéit von Balsthal den
Grossrat Cartier, er mochte sich doch fiir Joh. Jak. Brunner, gewe-
senen Prisidenten des Distriktsgerichtes in Balsthal, verwenden, der
fiir einige Zeit Urlaub erhalten habe und nun wieder ins Schellen-
werk zu Solothurn zuriickkehren sollte; in dem Augenblicke, in wel-
chem der Kanton Solothurn so grosses Erbarmen fiir die armen Be-
wohner der Waldstitte zeige, méchten sich die helvetischen Rite auch
des armen Verurteilten erbarmen.?) Grossrat Cartier wandelte, vereint
mit Wernhard Huber, dem emnstigen Regierungskommissir 1m Kanton
Solothurn,?) das Gesuch der Gemeinde Balsthal sofort in eine férmliche
Bittschrift um, in welcher das Direktorium ersucht wurde, allen jenen,
die vom Kiriegsgericht zu Solothurn zum Schellenwerk verurteilt wor-
den seien, und die auf Biirgschaft hin auf eine bestimmte Zeit Urlaub
erhalten hitten, der nun ablaufe, diesen Urlaub auf unbestimmte Zeit
zu verlingern. ,,Mit allen Griinden der Gerechtigkeit, der Gleichheit
der Gesetze, der Billigkeit und der Politik bitten wir Sie darum, haupt-
sachlich aber, weil sich der Kanton Solothurn so verdient macht ums
Vaterland”. Es war eben an jenem Tage, wo die Rite die Belobigung
fir den Kanton Solothurn ausgesprochen hatten, an welchem Cartier
und Huber dieses thr Gesuch einreichten. Das Direktorium gewihrte
eine Verlingerung des Urlaubes fiir zwei Monate.?)

1) Prot. d. VK. 1799, 21. Oktober.

%) Akten V., 232 1., 2541.

%) B.-A. Helvetik, Bd. 884, 55, 12. November.

%) Huber hatte bereits im Juli 1799 noch von Solothurn aus ein dhnliches Gesuch
an das Direktorium gerichtet. Vgl. oben S. 251.

%) B.-A. Helvetik, Bd. 884, 59, 61, 14. November 1799.
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Ende November 1799 begann die Einwanderung der Waldstatte-
kinder in den Kanton Solothurn. Ueber 700 Kinder fanden in ihm
ein zweites Heim.)) Ein unbekannter, auf diese Aufnahme der Wald-
stittekinder beziiglicher Brief des Solothurner Schulmeisters Schmid,
den Liithy am 5. November 1799 im helvetischen Senat als seinen
,,besten Freund in Solothurn” bezeichnete,?) ist ein Spiegel der
Denkweise jener Tage und eine kurze Wiederholung der bisherigen
Leidensgeschichte, auf deren Hintergrund die Aufnahme der vielen
hundert ungliicklichen Kinder sich nur um so schoner abhebt:

,»Ole wissen, wie entsetzlich unser Leberberg vor zwei Jahren beim
Eintritt der rache- und beuteschnaubenden Franzosen hergenommen
worden, wie sogar die grossmiitigen Nachbaren aus dem Mont ter-
rible mit Wagen gekommen und vollends fortgefiihrt, was die sonst
rein aufmutzenden Franken zuriickgelassen. Nur das Dorf Selzach
allein verlor 75 Pferde, welches ein entsetzlicher Verlust auf dem
Lande 1st. Seither ist der Leberberg von der feinen Stadt in Riick-
sicht der Einquartierungen (besonders der kostspieligen, viehartigen
Reiter) sehr wenig verschont worden. Noch letzthin versetzte man
mehrere Escadrons der wildesten und mutwilligsten Kerls von den
Chasseurs a cheval und der Artillerie volante in diese Gegend, welche
man hernach bei Biiren mit Schiffen iiber die Aare transportierte. Ein
nicht undeutlicher Beweis, wie gut sich noch heute der Kanton Bern
unter geheimem Bureau-Einfluss zu kehren und seinen einfiltigen Nach-
baren die unverdaulichern Brocken zuzuschieben weiss.

Dessen ungeachtet zeichnet sich der Leberberg in Riicksicht der
Kinder aus den verheerten Kantonen auf die rithmlichste Art aus. Das
Dorf Grenchen nahm 25 Kinder auf, Selzach 27, Bettlach 11. Nebst
der liebevollsten Aufnahme und Verpflegung sind diese Kinder neu ge-
kleidet worden und werden von ihren Pflegeeltern fleissig in die Schule
geschickt. Unterricht, religiosen sowohl als andern, haben sie in héch-
stem Grade nétig. Es ist freilich Stoff da, aber er ist meistens dusserlich
roh. Pfarrer und Schullehrer haben ein hiibsches Stiickchen Arbeit mit
ithnen.

In der Stadt Solothurn hat man héchstens 27 Kinder untergebracht.
Allein so ein Kind ist weit schwerer und kostspieliger in der Stadt zu

1) Wir verweisen, unter Uebergehung der Einzelheiten, auf die ausfiihrliche Dar-
stellung von Ferd. von Arx: Schweizerische Wohltatigkeit in Kriegsnéten. Neuausgabe 11
300—337.

) Helvetische Chronik 1799, 268.
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haben. Von unsern Patrioten par excellence hat keiner, so viel ich weiss,
eines aufgenommen. Sie hitten doch hiibsche Gelegenheit gehabt, 1thnen
thre Grundsitze der Natur einzuimpfen, um sie dann in den finstern
Berggegenden zu propagieren. Die Geistlichen, oder — damit ich zeit-
gemiss rede — die Pfaffen, haben viel dazu beigetragen, um den vielen
Waisen im Kantone Verpflegung zu verschaffen. In und um die Stadt
- haben sich besonders ausgezeichnet die Biirger Spiti, Spitalpfarrer und
Commussir, Urs Amiet, Pfarrer in Grenchen, U. Hiigi, Pfarrer in Bett-
lach, Hirt, Vikar in Selzach.

Was ich Thnen da im Detail gesagt, geht nur den Distrikt Solothurn
allein an. In den iibrigen Distrikten soll es nach Verhaltnis sein, ich habe
aber noch nicht Zeit und Gelegenheit gehabt, mich etwas niher dariiber
zu erkundigen. Immer ist es ein schoner Zug, der der Gutmiitigkeit un-
seres Kantons und der lindlichen Humanitit Ehre macht™.?)

II. Die solothurnischen Wahlen im Herbst 1799.

1. Die Patrioten im Kanton Solothurn.

Wechselnd, wie die Lage der franzésischen Truppen im Felde, war
die Stimmung der helvetischen Behérden und der Patrioten in die-
sen Monaten. Als Erzherzog Karl anfangs Juni Ziirich eingenommen
und die Franzosen zuriickgedringt hatte, und das Volk heimlich und
offen auf die Befreiung von der franzésischen Knechtschaft hoffte, wa-
ren sie tief niedergedriickt. ,,Ohne Geld, ohne Lebensmittel, ohne Re-
sourcen, ohne Credit, bel einer michtigen feindlichen und einer ebenso
grossen bettelfreundlichen Armee im Lande™ fiirchteten sie, jeden Au-
genblick weggefegt zu werden. Die solothurnischen Franzosenfreunde
,,schrien” In der Angst nach Vereinigung mit der ,,Grossen Nation".?)

Als aber die franzésischen Truppen wieder im Vormarsch waren
und die Qesterreicher und Russen iiber den Rhein zuriickdringten, ge-
wannen auch die solothurnischen Freunde der Franzosen wieder Ver-
trauen. Freilich fiihlten sie sich auch jetzt erst sicher, wenn sie Truppen
in ithrer Nahe wussten. Als zeitweilig solche im Distrikt Olten fehlten,
bat Unterstatthalter Disteli das Direktorium, ihm eine ganze oder doch
eine halbe Kompagnie zuzuschicken. Sie sei notwendig, schrieb er, zur
Aufrechterhaltung der Polizeiordnung und wvielleicht auch, um die Keime
einer Erhebung zu ersticken, die unter der scheinbaren Ruhe verborgen

1) Brief vom 15. Februar 1800, II., 405.
%) Brief Schmids an Liithy (vom 21. Aug. 1799), II., 397.
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liegen und aus der Unzufriedenheit des Volkes iiber die zahlreichen Re-
quisitionen aller Art, die wachsenden Steuern und die Verminderung der
Geldquellen herauswachsen kénnte. Der Kriegsminister zégerte nicht,
auf das Gesuch einzutreten und nahm eine Kompagnie Eliten oder 60
bis 80 Mann der Garde des Direktoriums fiir diesen Zweck in Aussicht.!)
Solche Gesuche waren freilich nicht dazu angetan, das absprechende Ur-
teil der helvetischen Behorden iiber den Kanton Solothurn zu verbessern,
ebenso wenig, um die vielen Einquartierungen franzésischer Soldaten
von ithm abzuhalten. Er war denn auch von durchziehenden oder von
bleibenden franzésischen Truppen tiberfiillt. Diese franzésischen Trup-
pen behandelten das Gebiet wie erobertes Land, so dass man in weiten
Kreisen Solothurns, in denen noch vaterlindisches Denken rege war, mehr
als je einen gewaltsamen Anschluss an Frankreich fiirchtete. Die Fran-
zosenfreunde aber fiihlten sich im Schutze dieser Truppen sicher und

waren guter Dinge. ,,Unsere Patrioten sind immer inter pocula®, klagte
Schmid dem Senator Liithy in Bern.?)

Die Patrioten wussten die franzosischen Soldaten auch zu ehren.
Bei dem Gastmahl einer patriotischen Gesellschaft am 22. Oktober 1799
im ,,Sommerhaus” von Vigier ,.kam ein Gast auf den schénen Einfall:
von der Tafel so viele Portionen in das franzésische, im nahen Kloster
Nominis Jesu untergebrachte Militarspital hinzuschicken, als dort Ver-
wundete und Kranke lagen. Mit einmiitigem Beifall nahmen die Gaste
den Vorschlag an, und in manchen Kérben wurden die besten Speisen
hingeschickt, begleitet vom besten Wein. Unter den Verwundeten be-
fanden sich auch Oesterreicher und Russen; die Franzosen wollten kei-
nen Unterschied gemacht wissen.?)

Eine patriotische Vereinigung, die einen Monat spéater im Attisholz
schmausend beisammen sass, war gegen die einzelnen solothurnischen
Angehorigen weit weniger aufmerksam. Gegen Abend dieses Tages
machte sich der etwa 30 Jahre alte Josef Wyss, Kiifer, von Ober-
dorf, aus dem Riedholz, wo er ein Geschift erledigt hatte, auf den
Heimweg. Auf der Landstrasse gesellte sich ihm ein franzésischer be-
rittener Soldat zu und redete freundlich mit thm. Kaum aber waren
sie bel den Attisholzweihern vorbei in den Wald hineingekommen, iiber-
fiel der Franzose — immer noch auf der Landstrasse und am Tage —

1) B.-A. Helvetik, Bd. 884, 67—68, 19. Nov. 1799.

%) Briefe Schmids an Liithy vom 2. Okt., 19. Okt. und 4. Nov. 1799, II., 381,
386, 389.

%) Melchior Schuier, Die Taten und Sitten der Eidgenossen, VII., 630.
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den Wyss, hieb ihm vier Finger von der Hand, versetzte thm mehrere
schwere Streiche auf den Kopf und zerfetzte ihm das Gesicht. Darauf
entriss er thm eine messingene Taschenuhr und etwa fiinf Neutaler in
Geld und ritt davon. Der halb tote Wyss kroch in seinem fiirchterlichen
Zustande, blutend, bis zum niichsten Hause in Feldbrunnen. Von hier
wurde er ins Spital nach Solothurn verbracht, wo er am folgenden Tag
seinen Wunden erlag und vier unerzogene Kinder und eine Frau im
Wochenbette hinterliess.

Wie nun aber derartige Vorkommnisse auf das Volk wirkten, und
wie dieses iiber die Patrioten und Beamten dachte, zeigt der Brief eines
Biirgers von Feldbrunnen, den dieser am 1. Dezember 1799 direkt an
den helvetischen Grossen Rat richtete. Nachdem er den Abgeordneten
den Ueberfall auf Wyss mitgeteilt hatte, wendete er sich mit folgenden
Worten an sie: ,,Biirger Reprisentanten! Dass Soldaten der sogenann-
ten Grossen Nation die ruhigen, friedlichen Kinder einer kleinern, jedoch
verbiindeten Nation meuchelmorden, pliindern und selbst auf der Strasse
berauben, da ist weiters nichts zu sagen, wenn Ihr nach so vielen wie-
derholten Fallen nicht zu helfen wisst. Die untern tun halt, was sie schon
langeher die obern Gewalten ungestraft tun sahen. Aber, Biirger Repri-
sentanten, dass man iiber diese schreiende Mordtat nicht einmal einen
Verbalprozess aufgenommen und den Gemordeten vor seinem Tode nicht
einmal gerichtlich vernommen hat, das ist doch #rgerlich. Einige Beam-
te des Distriktes Solothurn hatten am gleichen Nachmittag in einem der
Blutspur nahen Bierhaus einen Schmaus. Zur Ehre der Menschheit wol-
len wir als falsch glauben, was man versichert, dass man denselben, wie
sie eben am Spieltische sassen, dieses Faktum rapportiert habe, und sie
sich nicht einmal geregt, sondern ruhig zu spielen fortgefahren hatten.
Biirger Reprisentanten! Als in den Monaten Mirz und April die Bauern
dieses Kantons, so wie die von mehreren andern Kantonen, gewiss mehr
aus Unverstand als Bosheit, sich aufgelehnt hatten, schickte man gleich
einen Regierungskommissir, mit allen Schreckensmitteln begleitet. Sechs
Bauern wurden durch den Kopf geschossen, und was sonst geschehen
ist, kénnt 1hr wissen. Schicke man auch einmal einen Regierungskom-
missir, aber einen moralischen, niichternen, ernsten und klugen Mann,
um das Betragen mehrerer Beamten im Kanton Solothurn zu untersu-
chen! Er wende sich an rechtschaffene, unparteiische Leute und ichte
Vaterlandsfreunde und nicht an verlumpte oder noch zu verlumpende
Maulpatrioten, und er wird Sachen vernehmen, die Euere Aufmerk-
samkeit wecken diirften. Doch schon hére ich von einer Seite: ,Ta-
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gesordnung! Tagesordnung!° rufen. — Ja, Biirger Reprisentanten,
Tagesordnung!! Aber wisset, dass eben diese verrufene Tagesord-
nung iiber wichtige Facta und grosse Wahrheiten die jimmerliche
Tagesunordnung, die jetzt in unserm armen Helvetien herrscht, gros-
senteils verursacht. Wachsamkeit und Gerechtigkeit i allen Teilen ist
notwendig, wenn das Vaterland gerettet werden muss. Kommen diese
nicht zur Tagesordnung, so sind wir verloren. Gruss und Hochachtung.
Hans Jakob Hegli.”)

Der Umstand, dass die solothurnischen Patrioten sich nur unter dem
Schutze der Truppen sicher fiihlten, zeigt klarer als viele Worte die Ab-
neigung des Solothurner Volkes gegen sie. Die Klage des Hans Jakob.
Hegli von Feldbrunnen ist nur ein lauter Ausdruck dieser Volksstim-~
mung. Die franzosenfreundlichen Patrioten galten dem Volke als mit-
schuldig an dem unertriglichen Elend, gegen welches die Zustinde im
alten Solothurn ithm wie ein Paradies erschienen. Nicht dass das Volk
der Landschaft die alte Vorherrschaft der Stadt wieder zuriickgewiinscht
hitte. Das eine Jahr der Helvetik hatte die Stellung der Landschaft zur
Stadt ganz bedeutend geindert. Die alte aristokratische Regierung, die
Sonne der Stadt, war untergegangen; die Stadt selbst hatte infolge ihrer
raschen Uebergabe den Nimbus der Uneinnehmbarkeit eingebiisst, und
mit den neuen Stadtbehérden lag das Volk wegen ihrer iibertriebenen
Anspriichen in hartem Kampfe. Es ist klar, dass diese Stimmung kom-
men musste. Das Volk, so weit es wenigstens im Wahlen frei war, wollte
weder Patrioten noch Aristokraten; es wollte in erster Linie Leute aus
seinen eigenen Reihen, die es kannte, und die mit ithm fiihlten.

2. Die Neuwahl der Munizipalitaten im Distrikt Biberist
und in der Stadt Solothurn.

August und September 1799.

Im Distrikt Biberist hatten erst drei Gemeinden, Biberist, Zuch-
wil und Messen, entsprechend dem Gesetze vom 15. Februar 1799 ihre
Munizipalititsbeamten gewihlt. Alle iibrigen hatten ihre Vorsteherschaft
immer noch bloss provisorisch oder gesetzwidrig bestellt. Eine Gemeinde-
kammer existierte einzig in Messen. Der Grund lag darin, dass Regie-
rungskommissir Wernhard Huber die Vornahme der Wahlen verschoben
hatte mit der Erklirung, er werde personlich den Distrikt Biberist zur
Einfithrung der Munizipalititen bereisen. Er kam aber nie dazu. Nach

1y B.-A. Helvetik, Bd. 252, 1. Dez. 1799.
20
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Hubers Weggang machte Regierungsstatthalter Zeltner das Direktorium
auf diesen Zustand aufmerksam. Das Direktorium beauftragte daraufhin
den Regierungsstatthalter, die Wahlen anzuordnen.')
* *
*

Nach dem Wegzug des Regierungskommissirs Huber fiihlte sich
die von ihm eingesetzte provisorische Munizipalitit der Stadt Solothurn
nicht mehr wohl, um so weniger, als Cartier im Grossen Rat bereits auf
ihr ungesetzliches Weiterbestehen aufmerksam gemacht und die Gesetz-
gebenden Rite dem Direktorium nahe gelegt hatten, den gesetzmassigen
Zustand endlich wieder herzustellen. Sie bot wiederholt ihre Entlas-
sung an.?)

Der Regierungsstatthalter setzte die Neuwahl auf den 20. August
1799 fest. Die Einladung zur Urversammlung liess er durch Ausrufen
unter Trommelschlag und durch Anheften unter den Toren ergehen. Es
fanden sich aber zur festgesetzten Zeit nur etwa 30 Biirger ein. Um den
iibrigen die Einrede abzuschneiden, sie hitten von der Ansetzung der
Wahl wegen mangelhaften Aufgebotes keine Kenntnis gehabt, entliess
Zeltner die Gekommenen und liess durch Aufgebot von Haus zu
Haus die Stimmfihigen auf den folgenden Tag, den 21. August, ein-
laden. Sie erschienen nun zahlreich in der Jesuitenkirche.

Bei der Bereinigung der Liste der Stimmfihigen erhob sich ein er-
bitterter Streit, ob Leonz Eder und Lorenz Anton Bettin stimmfihig seien
oder abtreten miissten. Eder war gebiirtig von Stans, hatte vor etwa
18 Jahren in Solothurn seine Studien begonnen, war nachher in Familien
der Stadt Hauslehrer gewesen und amtete zur Zeit als 6ffentlicher An-
kliger; er hatte aber nie eine eigene Haushaltung gefiihrt. Bettin war
Spezerethindler, reiste etwa 30 Jahre in der Schweiz von einem Markte
zum andern, war aber in den letzten Jahren in Solothurn in einem Ge-
schifte dauernd titig und von Huber zum Mitgliede der von ihm ein-
gesetzten, eben vor dem Abtreten stehenden Munizipalitit ernannt wor-
den. Auch er hatte nie ,,eigenes Feuer und Licht” besessen. ,,Beinahe
einstimmig’’ war die Versammlung der Ansicht, die Genannten seien nur
,,»Aufenthalter’”, aber keine solchen, die, wie das Gesetz verlange, ,,seit
fiinf Jahren in der Gemeinde gewohnt™ hitten, und verlangte ungestiim
ihre Entfernung aus der Versammlung. Die beiden, von einigen Partei-
freunden und vom Regierungsstatthalter unterstiitzt, verteidigten ihre

1) B.-A. Helvetik, Bd. 985, 73, 31. Juli 1799.
2) Akten IV., 976, 981 {f.
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Stimmberechtigung. ,,Das Gelirme wurde aber so heftig und so er-
bittert heftig”, dass Zeltner mit der Erklirung, er werde von der Re-
gierung Aufschluss iiber den Sinn des Ausdruckes ,,wohnen* einholen,
die Versammlung authob.?)

Im Namen der Majoritit reklamierte die Gemeindeverwaltung beim
Grossen Rat gegen dieses Vorgehen Zeltners.2) Das Ministerium des In-
nern stellte indessen Eder und Bettin den Biirgerbrief aus,®) und nun
nahm am 12. September die Urversammlung die Wahl der neuen Mu-
nizipalitit vor.?) Gewihlt wurden lauter alte Stadtbiirger. ,,Es freut
mich doch, dass kei Hintersiss inen ko ist”, meinte nach der Wahl-
verhandlung ein ,,vollwichtiger Altburger”.

Weinhindler Cartier war Prisident geworden. Er brachte Leben
und Kraft in den Rat. Es war hochst nétig. Polizei und alles lag dar-
nieder.

Die neue Munizipalitit geriet schon bald mit den beiden Statthal-
tern Zeltner und Brunner in Kampf. Sie war kaum etwa dreissig Stun-
den installiert, so forderte Unterstatthalter Brunner sie in einem ,,groben,
ebenso herrischen als unverniinftig ténenden’ Briefe wegen dret Requi-
sitionspferden, die bereits vor einem Monat von der alten Munizipalitit
verlangt worden waren, unter Verantwortlichkeit und Androhung mili-
tinscher Exekution, die in sechs Stunden erfolgen sollte, abends halb
siecben Uhr zu einer Sitzung auf. Prisident Cartier fand es nicht tun-
lich, die Munizipalitit noch in der Nacht zusammenzurufen, sondern
schrieb Brunner einen Brief, in dem er ithm den unrepublikanischen,
herrischen Ton, der den ehemaligen Junker Landvogt verrate, verwies.
Beide Statthalter fingen Feuer, um so mehr, als am folgenden Tage die
gesamte Munizipalitit das Schreiben ihres Prisidenten durch ein eigenes,
gemeinsames Schreiben bekriftigte und deckte. Da Zeltner Landvogt
gewesen, so deutete er ,,den Junker” sehr iibel auf sich aus. Beide
Statthalter verreisten miteinander nach Bern, und zwar nachts 12 Uhr,
um ihre Reise geheim zu halten. Aber am Morgen wusste schon die
ganze Stadt das Geheimnis. Sie klagten die ihnen angetane Beschimp-
fung dem Direktorium und drohten, ithre Aemter niederzulegen, wenn
die Regierung sie nicht in Schutz nehme. Das Direktorium, ,,das sei-
nen grossen Staatsverlust fiihlte, wollte, wie es heisst, Cartier arretieren

1) B.-A. Helvetik, Bd. 985, 109, 9. Aug. 1799; 171 ff., 21. Aug. 1799.
%) B.-A. Helvetik, Bd. 252, 185—187, 21. August 1799.

%) B.-A. Helvetik, Bd. 985, 169 {., 2151.

1) Vgl. Akten V., 160.

20*
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lassen®. Die Statthalter verhinderten dies. Daraufhin sprach das Direk-
torium Cartier seine Missbilligung aus. Dieser kehrte sich aber nicht da-
ran. So dauerte das gespannte Verhiltnis fort.!)

Die beiden Statthalter und mit ithnen das Direktorium suchten auf
andere Weise sich an der neuen Munizipalitit zu riichen. Die Wahl am
12. September hatte sich mit einem militirischen Aufgebot gekreuzt, und
vier der Biirger, die in die Munizipalitit gewahlt wurden, hitten eben als
Eliten ins Wallis abmarschieren sollen. Das Direktorium unterbreitete
nun unterm 14. Oktober 1799 den Gesetzgebenden Riten die Frage, ob die
Wahl dieser vier Biirger giiltig se1, und liess in seinem Bericht den Ver-
dacht durchschimmern, die vier hitten sich eben deshalb wihlen lassen,
um dem Militirdienst zu entgehen. Beamte waren nimlich vom aktiven
Dienste dispensiert. Hammer beantragte im Grossen Rat, die Wahlen
ungiiltig zu erklaren, weil die vier Ausziiger ithre Wahl ,,durch Intrigue™
erwirkt hitten. Der Grosse Rat und der Senat kamen jedoch zu dem
Entscheid, die Wahl sei giiltig, weil kein bestehendes Gesetz die Wih-

ler gehindert habe, die Munizipalbeamten unter den Eliten zu wihlen.?)

3. Die Ergénzungswahlen in die verschiedenen Beamtungen.
September und Oktober 1799.

Am 21. September 1799 ging das erste konstitutionelle Jahr zu Ende.
Es galt also, festzustellen, welche Wahlen neu vorzunehmen seien.

Im Senat hatte bisher jeder Kanton, ob klein oder gross, vier Ver-
treter. Die grossen Kantone empfanden dies als ein Unrecht. Von den
solothurnischen Vertretern stellten sich die Grossriite Cartier und Trésch
auf den Standpunkt, man sollte die gleichmissige Vertretung im Senat
beibehalten, die grossen Kantone erhielten durch die verhiltnismaissige
Vertretung im Grossen Rate doch das Uebergewicht.?) Senator Schwal-
ler dagegen verteidigte mit warmen Worten die verhiltnismissige Ver-
tretung auch im Senat: ,,.. Helvetien, nicht die Zahl der 18 Kantone,
sondern die aktiven Biirger sind deine Stirke ..“.%) Auch Liithy war
derselben Meinung, da Helvetien ,,eine einzige Nation™ bilde.?) Die
Rite beschlossen am 2. September 1799 in diesem Sinne. Der Kanton
Solothurn, der 101 Wahlminner, 6050 eingeschriebene Soldaten, und
: 1) Vel. die Briefe Schmids an Liithy v. (21. Aug.), 19. Okt. u. 4. Novemb. 1799
I1., 397, 386 u. 389.

%) Akten V., 160—161.

) Akten IV., 1210, 21. August 1799,

%) Akten IV., 1216, 21. August 1799.
®) Akten IV., 1404, 2. September 1799.
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11'221 eingeschriebene Aktivbiirger zihlte,)) sollte nur mehr drer Se-
natsmitglieder erhalten. Da Xaver Zeltner zum Regierungsstatthalter
beférdert worden war,?) musste kein Mitglied ausgelost werden.?) Se-
nator Schwaller wollte demissionieren; niemand aber wusste, an wen
die Demission zu richten sei. Liithy gab folgendes gereizte, aber auch
bezeichnende Votum ab: ,,.. Wir sollen uns jetzt nicht mit denen be-
schiftigen, die jetzt, da das Vaterland in Gefahr ist (die Oesterreicher
hatten Ziirich in ihrer Gewalt), auf eine, ich méchte wohl sagen, nie-
dertrichtige Weise, ihre Stellen verlassen wollen. Mogen sie sich wen-
den, an wen sie wollen. Ich verlange Tagesordnung”.%)

Im iibrigen sollte nun nach dem Wortlaut der Konstitution eine
bestimmte Anzahl Beamter ausgelost werden. Aber die im Laufe des
Jahres in der solothurnischen Beamtenschaft entstandenen Liicken wa-
ren meist grosser, als diese Zahlen. Es handelte sich also um Ergin-
zungswahlen und zwar um folgende: Ein Mitglied und ein Suppleant
in den obersten Gerichtshof, ein Mitglied und zwei Suppleanten in die
Verwaltungskammer, drei Mitglieder und vier Suppleanten in das Kan-
tonsgericht, je ein Mitglied in vier Bezirksgerichte und in jenes von Olten
zwel,?) 1m ganzen also um 18 Mandate.

Die Urversammlungen waren auf den 20. September 1799 festge-
setzt. Eine Proklamation des Direktoriums wies die Stimmberechtigten
auf die Bedeutung des Tages hin: ,,... Die Wahlminner, die ihr ab-
sendet, haben euere Gesetzgeber, euere Richter, euere Verwalter zu er-
nennen, von euern Gesetzgebern wird das Vollziehungs-Direktorium,
von dem Vollziehungs-Direktorium die zahlreiche Klasse der iibrigen
Beamten ernennt. Die Giite eurer ersten Wahl muss also notwendig
_von dem wirksamsten Einflusse auf alle folgenden sein. Suchet die
Rechtschaffensten und Einsichtsvollsten unter euch aus: Mainner, die

fern von allem Parteigeiste nur die Liebe ihres Vaterlandes in ihrem
Herzen tragen ..."®)

In der Stadt Solothurn suchten die beiden Parteien (die ,,Stori-
kraten* und die ,,Demikraten®, wie der Volkswitz sie getauft hatte)
Fiithlung miteinander. Bei der Wahl zeigte es sich, dass die lautesten

1) Akten IV., 1186.

%) Vgl. oben S. 38.

3) Akten IV., 1504, 19. September 1799.

%) Akten IV., 1467, 16. September 1799.

%) B.-A. Helvetik, Bd. 985, 273 ff., 301 ff., 317 .
) Akten IV., 1456.
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Schreier, die ,,Outrés”, sowohl der einen wie der andern Partei, wenig
beliebt waren.?)

In den Urversammlungen auf den Dérfern walteten vielerorts die
Geistlichen als Sekretire. An der Wahl selber durften sie sich nicht
beteiligen, so wollte es das Gesetz. Aber das Volk wollte sie doch in
seiner Mitte wissen. Die Wahlen verliefen ruhig. Das Volk wihlte
jene Minner, von denen es hoffte, dass sie seine Dorfinteressen am
besten verteidigen wiirden.?)

Von den 97 Wahlminnern wurden am 28. September unter Auf-
sicht einer vom Gesetze bestimmten Kommission 48 durch das Los
ausgeschaltet. Der Regierungsstatthalter gab durch eine gedruckte
Proklamation die Liste bekannt und lud die verbliebenen 49 Wahl-
méinner auf den 2. Oktober nach Solothurn zur ,,Wahlversammlung®
ein.?)

Diese Wahlversammlung lag Zeltner offenbar sehr am Herzen, was
aus der Ansprache hervorgeht, mit der er sie erdffnete. ,,... Seid mir
also willkommen im Namen des gemeinsamen Vaterlandes und vor dem
Angesichte desjenigen, der die Herzen durchschaut und der in Riicksicht
der reinen Absicht bei diesen Wahlen Euch allein richten kann®, mit
diesen Worten begriisste er die Wahlméanner und fuhr dann fort: ,,Das
Geschift, so wir gegenwirtig vor uns haben, ist von Wichtigkeit und
zwar von der grossten Wichtigkeit. Denn es hingt nichts Geringeres
davon ab, als das Wohl und Wehe und vielleicht der ganze Bestand
- unseres Freistaats. Die gute Auswahl erfahrener Seeleute kann oft das
Schiff bei dem gefahrlichsten Anschein noch retten. Jeder von uns kennt
die bedenklichen Zeitumstinde, die Lage des Vaterlandes und die Ver-
schiedenheit unserer Gesinnungen. Ein Grund mehr, bei dieser Wahl
nur nach Unparteilichkeit, nach Vernunft und Gewissen zu verfahren®. -

Zeltner fiirchtete offenbar die antipatriotische Stimmung und suchte
ihr in verschiedenen Wendungen entgegenzuarbeiten: ,,Biirger Wahlmin-
ner, der offene, feste Schweizercharakter biirgt mir dafiir, dass Privat-
vorteile, Verwandtschaft, Familienzwistigkeiten oder andere Leidenschaf-
ten keinen Einfluss auf Euch haben werden, vielmehr bin ich iiberzeust,
dass 1hr bei eueren Wahlen nur das Verdienst und die Tauglichkeit des
Mannes ins Auge fasset, denn jedem von Euch schwebt gewiss der Ge-

1) Brief Schmids an Liithy v. 21. Sept. 1799, a.a. O. 2. Bd., 379.

%) Eine anschauliche Schilderung der Urversammlung Selzach-Lommiswil siehe in
Lebernschreiben 1. Bd., 236. Sie dauerte von morgens 8 Uhr bis abends 9 Uhr!

%) B.-A. Helvetik, Bd. 985, 347.
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danke vor: ich bin Wahlmann, und der Name, den ich schreibe, kann mein
Vaterland zerstéren oder erhalten helfen. .. Es ist keine geringe Sache
um die Wahl eines Gesetzgebers, so wie um die eines Richters. Beide
sind gleichsam das sinnliche Nachbild Gottes auf Erden, je mehr sie sich
seinen Vollkommenheiten nihern sowohl durch ihre Einsichten als ihr
sittliches Betragen, desto wiirdiger sind sie zu dieser Stelle..."

Vor dem Beginn der Wahlversammlung hatte der Regierungsstatt-
halter dem Minister des Innern geschrieben, er habe in den letzten Ta-
gen ,hiufige Gelegenheit gehabt, die Unwissenheit der grossern Volks-
masse und deren wenige Begreifung der Gesetze zu beklagen™.!) Er
scheint bei den Wahlminnern auch keine grosse Kenntnis der Ver-
fassung vorausgesetzt zu haben, denn er erklirte thnen in seiner An-
sprache ziemlich ausfiihrlich die Befugnisse, Pflichten und notwendigen
Eigenschaften der einzelnen Beamtungen und leitete daraus jeweilen die
Gesichtspunkte ab, die bei der Stimmabgabe entscheiden sollten. ,,Man
sieht von selbst,” sagte er anschliessend an seine Darlegung der Pflich-
ten und Eigenschaften der Mitglieder des obersten Gerichtshofes, ,,dass
hier Kantonsgeist, Vorliebe zu seinem Distrikt keinen Platz findet. Nur
die kalte Vernunft spricht, das Herz schweigt mit allen seinen parteiischen
Neigungen. _

Zeltner schloss seine Eréffnungsansprache mit dem Wunsche, ,,dass
aus dem Schutte eines altmorschen Gebiudes durch eine gute Auswahl
von Aufsichtern und Mitarbeitern ein neues hervorgehe, das an Bequem-
lichkeit, Grésse und Dauer das alte weit iibertreffe”.2) Der Vergleich
des vorrevolutiondren Staates mit einem alten, morschen Gebiude
verletzte die Grosszahl der Anwesenden und reizte sie angesichts des
,.bedenklichen Zustandes™ des jetzigen Staates, den Zeltner beim Ein-
gange seiner Rede nicht undeutlich mit einem sinkenden Schiffe ver-
glichen hatte, zu Spott und Widerspruch.

Die Wahlverhandlungen zur Besetzung der 18 freien Stellen dauerten
volle vier Tage. Die Vertreter der Landschaft suchten zihe ihre Interessen
zu wahren. ,,Weder Patrioten noch Stidter, hiess ithre Parole, und da
ran hielten sie fest. ,,Die Landleute”, schrieb Schmid kurz darauf an
Liithy, ,,scheinen bei der letzten Wahl ihre Revanche genommen zu
haben. Es scheint iiberhaupt bei den Wahlméannern nicht weniger
Distriktsgeist geherrscht zu haben, als bei den Gesetzgebenden Riten
Kantonsgeist. Als von der Besetzung des Distriktsgerichtes Biberist die

1) B.-A. Helvetik, Bd. 985, 245, 2. Okt. 1799.
%) Die Rede findet sich gedruckt ebend. S. 349 ff., 4 Quartseiten.
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Rede war, schlugen einige einen sehr wiirdigen Mann aus dem Buchegg-
berg vor. Was, hiess es, die Buchiberger hei scho eind im Gesetzgebende
Kérper, eind im Kantonsgericht, scho mehreri im Strickgericht,!) und
di do soll au no ind ko?? Und er kam nicht ind. Ich habe es meh-
reren unserer Bauern gesagt, dass ich in vier Minuten bessere Beamte
in der Stadt und besonders unter den gar zu verkannten Ehemaligen
wollte gefunden haben, als unsere Wahlménner in vier Tagen. Erhilt
‘Gott unsere Republik (ich setze dieses Bedingnis nicht vergebens vor-
aus) bis iibers Jahr, so habe ich grosse Lust, als ein Bauernbub es un-
sern Bauern gedruckt zu sagen. Es steht wahrlich schlecht um die Képfe
unserer Bauern, und es scheint gar nicht, dass es noch so bald bessern
werde'*.%)

Dass die Patrioten der Stadt schwer erziirnt waren iiber den Wahl-
ausfall, zeigt die Klage Kullis im Grossen Rat zu Bern: Es habe in der
‘Wahlversammlung ,,ein so trauriger Geist” geherrscht, dass Mitglieder
derselben zum voraus erklirt hitten, um wahlfahig zu sein, diirfe einer
kein Patriot und kein Stidter, dagegen miisse er ein frommer, katholi-
scher Christ sein, der unfehlbar alle Tage in die Kirche gehe. Ueber-
dies hitten sich selbst zwei Grossrite von der Landschaft, von Arb und
Schluep, in die Versammlung eingedringt und aktiv an ihr mitgewirkt.?)

Regierungsstatthalter Zeltner, der die Versammlung geleitet hatte,
fithlte sich in seiner Amtsehre angegriffen. Etwas gereizt schrieb er
einen Bericht iiber die Wahlversammlung an das Vollziehungs-Direk-
torium, das 1thn an den Grossen Rat weiterleitete. Die beiden Gross-
rite seien bloss zeitweilig an den Schranken gestanden, von Wahlbe-
einflussung sei keine Rede. Gewihlt worden seien vaterlandsliebende
Manner, auch Protestanten, die Wahlen selbst widersprichen also der
Anklage Kullis, bemerkte Zeltner. Die Aeusserung der Wahlménner
aber, die zu Wahlenden diirften keine Patrioten sein, stellte er nicht
nur nicht in Abrede, sondern schrieb wortlich: darauf miisse er ant-
worten, ,,dass der grisste Teil der Solothurner Landbewohner unter Pa-
triot nur alles versteht, was abscheulich im moralischen und civilen Sinne ist"*.

Dieses offene Wort wirkte unter den Patrioten des Grossen Rates
wie eine platzende Bombe. Secrétan begehrte sofort eine Kommission,
die untersuche, ,,0b nicht das Direktorium eingeladen werden miisse,

1) Die Richter trugen als Abzeichen ihres Ranges dreifarbige Schirpen iiber die
rechte Achsel, deshalb nannte sie das Volk statt Distriktsrichter ,,Strickrichter".

) Brief v. 19. Oktober 1799, 1., 386.

%) Neues helv. Tagblatt, 2. Bd., 235, 249. Vgl. Akten V., 171.
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einen Bericht iiber den éffentlichen Geist im Kanton Solothurn zu er-
statten; denn entweder miisse fiir eine Verbesserung gesorgt werden,
oder man miisse sehen, wie ein Statthalter, der seine Mitbiirger so
verlaumde, zur Ordnung gebracht werde".

Umsonst suchte Cartier zu vermitteln: es gibe, erklirte er, einen
Teil des Volkes von Solothurn und zwar sei es der einfiltigere, welcher
glaube, die Patrioten seien schuld an der Anwesenheit der Franken und
damit aller Uebel. ,,Ihr habt auf Secrétans Antrag selbst ehrenvolle Mel-
dung diesem Kanton zuerkannt,!) wie kann er nun einen solchen Antrag
stellen?” Secrétan wollte aber den Regierungsstatthalter treffen, und so
wurde mit Mehrheit die Einsetzung einer Untersuchungskommission be-
schlossen.?) Die Giiltigkeit der Wahlen wurde nach wiederholten Ver-
handlungen anerkannt;?) die Erbitterung gegen Zeltner aber blieb.

Ill. Der Kampf um das helvetische Direktorium
und seine Nachwirkung im Kanton Solothurn.

1. Verfassungseingaben aus dem Kanton Solothurn.

Infolge der bestindigen schriftlichen Verbindung Liithys mit seinen
Freunden in Solothurn war man hier stets unterrichtet iiber die Arbei-
ten zur Abianderung der helvetischen Konstitution. Auch die Behorden
fithlten namlich langst, dass die von den franzésischen Machthabern im
April 1798 der neuen Republik diktierte Verfassung den Bediirfnissen
nicht entsprach. Liithy selbst war in der Revisionskommission. Im
August 1799 hatte er seinem Freunde Schmid einige Exemplare des
Entwurfes zur neuen Konstitution zugehen lassen. Dieser gab sie in
Solothurn weiter und versiumte nicht, Liithy die Urteile und Beden-
ken mitzuteilen.

Art. 33 wollte den bekannten Biirgereid wieder vorschreiben und
zwar mit folgendem Wortlaut: ,,Durch den Biirgereid gelobt der Biir-
ger, seinem Vaterlande ... mit einem gerechten Hasse gegen Aristo-
kratie und Anarchie anzuhangen. Schmid bemerkt dazu: ,,Das Bei-

1) Fiir die Wohltitigkeit gegeniiber den Bewohnern der durch den Krieg ver-
heerten Gegenden. Siehe oben S. 299.

%) Neues helv. Tagblatt, 2. Bd., 574 ff. (Bericht iiber die Verhandlungen im Gros-
sen Rat vom 20. November 1799.)

3) Akten V., 570 ff. — In den obersten Gerichtshof waren gewihlt worden als
Richter: Jakob Eggenschwiler von Balsthal, als Suppleant: Viktor Jos. Pfluger, bisher
Mitglied der Verwaltungskammer.
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wort gerecht, wie es im Deutschen daliegt, scheint einen doppelten
Sinn zu haben. Entweder, ich schwoére Hass der Aristokratie etc.,
weil er gerecht ist, oder ich schwére ihn, wenn er gerecht ist. V. g.
wenn man einem Bernerbauern und wohl auch einem andern sagte,
die vorige Regierung sei eine Aristokratie gewesen und er solle ihr
nun einen gerechten Hass schworen, so wiirde er sagen: ,,.Der Hass
ist ungerecht, weil ich fiihle, dass ich unter dieser Aristokratie recht
gliicklich gewesen, und wenns mein Maul schwére, so wiirde mein
Verstand anders denken und mein Herz anders fithlen”. Ein laxer oder
subtiler Kasuist wiirde also den Eid im zweiten Sinne erlauben: wenn der
Hass gerecht wire. Im Franzésischen und Wailschen bestimmt die
Vorsetzung des Beiwortes juste und justo den ersten Sinn genauer,
allein er vermehrt die Schwierigkeiten, anstatt sie zu heben. Man
muss Hass schworen (einen Affekt), und dass dieser Hass gerecht sei
(ein Urteil). Das heisst man, Kopf und Herz in Requisition geben. —
Das Wort ,,Anarchie” hat schon das erste Mal bei den Unstudierten zu
den ungereimtesten Auslegungen Anlass gegeben. Warum setzt man nicht
ein deutsches Wort oder, wenn man kein gleichgeltendes hat, eine deutsche
Umschreibung dafiir? Es ist leider fiir die kleine, helvetische Republik
schon ein grosses Ungliick, dass sie sich dreiler Zungen statt einer
bedienen muss, warum zwingt man sie noch, griechisch zu stam-
meln ?*‘1)

Aehnlich urteilte Prof. Fr. X. Vock. Schmid wies Liithy mit be-
sonderem Nachdruck auf die sachlichen Bemerkungen dieses seines ein-
stigen Lehrers hin, und Liithy war nobel genug, Vock einzuladen und
aufzumuntern, thm seine Bedenken freimiitig mitzuteilen. Art. 37 des
Entwurfes lautete: ,,Der Verlust des Biirgerrechtes erfolgt: .. 2. durch
den Eintritt in irgend eine fremde Corporation, welche sogenannten Ge-
burtsadel oder Gehorsamsgeliibde an auswirtige Obere fordert™. ,,Wie
kann man®, fragte Vock, ,,diesen Artikel dem katholischen Volke zur
Annahme vorlegen? Einem Volke, das von Genf bis Konstanz und
von Mendrs bis Basel gegen seine Stellvertreter sowohl als gegen die
Constitution immer noch misstrauisch ist, immer noch den Argwohn
hat, es sei darauf angelegt, ihm nach und nach seine Religion zu neh-
men ... So, wie der Artikel abgefasst ist, schliesst er wohl jeden Ka-
tholiken vom helvetischen Biirgerrecht aus, und es braucht gar nicht viel
Scharfsinn, um das einzusehen: ,Die katholische Kirche ist eine fremde

1) Brief v. 24. August 1799, 11, 361. Diese Bemerkung eines gemassigten Patrioten
zeigt, wie gegensitzlich die Helvetik zum wahren Wesen der Schweiz war.
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Corporation, welche Gehorsamsgeliibde an auswartige Obere (Papst und
Bischofe) fordert, also, wer in sie eintritt, verliert das Biirgerrecht’. Wahr-
lich, ich sehe nicht, wie das katholische Helvetien nach der Sanction
dieses Artikels behaupten kénnte, noch helvetisches Biirgerrecht zu
haben. Oder was wiirde es einreden kénnen, wenn man ihm sagte:
,JJhr miisst Papsten und Bischéfen gehorchen, das sind auswirtige
Obere, welche diesen Gehorsam fordern, also seid ihr keine helveti-
schen Biirger'. Wiirden wir sagen: ,Man fordert von uns keine Ge-
horsamsgeliibde’? ,Aber man fordert Gehorsam und ihr meint, ihn
leisten zu miissen, ist das nicht so viel als Gehorsamsgeliibde?* Ganz
gewiss, und daher hat der italienische Uebersetzer dieses Wort ,Ge-
horsamsgeliibde' schlechtweg mit 'ubbidienza iibersetzt. Zudem miis-
sen die katholischen Geistlichen bei ihrer Ordination diesen Gehorsam
ausdriicklich angeloben. Aus dieser begriindeten oder unbegriindeten
Betrachtung folgt wenigstens soviel: die Klugheit der Gesetzgeber for-
dert, den Artikel so abzufassen, dass der Katholik wegen seiner Religion
keinen neuen Argwohn schopfen kann. Sonst ist das die notwendige Folge:
der ganze Entwurf wird wegen dieses Artikels verworfen, und unser Volk
kémmt auf den Wahn, man habe ithm dasjenige, was man thm im sechs-
ten Artikel gegeben, durch diesen wieder nehmen wollen, welches bei
einem religiosen, geraden und offenen Volke nichts als Hass und Ab-
scheu gegen die Urheber des vermeintlichen Hindernisses hervorbrin-
gen wiirde".?) |
Der Verfassungsentwurf blieb liegen.

2. Der Sturz des Direktoriums am 7. Januar 1800.
Amanz Glutz Regierungsstatthalter.

Die seit dem Abzug der Alliierten immer heftiger werdenden Par-
teikimpfe nahmen anfangs Januar 1800 alles Interesse der helvetischen
Rite in Anspruch. Seinem gesunden Urteile folgend, war Urs Jos. Liithy
immer mehr von den radikalen Elementen abgeriickt. Bereits im Monat
August 1799 nannte Schmid ihn einen ,,Usterianer*.2) Jetzt trat er mit
Usteri gegen die Direktoren Laharpe, Oberlin und Secrétan auf, welche
unter Fithrung Laharpes durch einen Staatsstreich die Gesetzgebenden
Rite von allen gemissigten Elementen ,,saubern” wollten. Die Gesetz-
gebenden Rite kamen ihnen zuvor, indem sie am 7. Januar 1800 das

1) Liithys Briefwechsel II., 369 ff.
%) Brief vom 24. August 1799, II., 363.
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Direktorium fiir aufgelost erklarten. Im Grossen Rat stimmte Cartier
dafiir, Hammer dagegen.!) Im Senat erklirte Liithy: ,,Es tut mir leid,
dass Mainner, die sich bisher in threm Privatleben als wahre Republi-
kaner zeigten, auf einen Abweg fielen, zu dem nur der traurige Grund-
satz fithren kann, dass der Zweck alle Mittel heilige. Ihre Absichten
mogen reine gewesen sein, das beurteile der Allmichtige; thre Hand-
lungen sind gewiss strafbar. Die Auflésung des Direktoriums ist kein
Richterspruch; die Sache muss und wird aber vor den Richter kom-
men. Es ist hier um Verfiigungen gegen eine Behorde zu tun, die
gegen uns feindlich handelt; bis die Angeklagten verhért und beur-
teilt werden koénnen, soll ihre Gewalt in andere Hinde gelegt werden.
Sind sie wahre Republikaner, so miissen sie dies selbst billigen. Die
Gewalt, die zur Vertilgung der Nationalreprisentation angewandt wer-
den sollte, muss ihnen entrissen werden.?)

Am folgenden Tage, am 8. Januar 1800, wihlten die Gesetzgeben-
den Rite einen provisorischen Regierungs-Ausschuss von sieben Mit-
gliedern, der bis zur Einfithrung einer neuen, endgiiltigen Verfassung
die Exekutivgewalt ausiiben sollte.

Der Sturz des Direktoriums und die Ausschaltung von Laharpe,
Sscrétan und Oberlin bedeutete den Beginn der Abkehr von den
revolutioudiren Grundsitzen. Es war der Sieg der gemissigten Ele-
mente.3)

Im Kanton Solothurn fand dieses Ereignis frohen Widerhall; als
der neugebildete Vollziehungs-Ausschuss in einem Schreiben vom
21. Januar 1800 an den Kirchenrat von Bern ,(feierlichst erklirte,
,,dass er unter seinen Verpflichtungen keine hohere kenne, als die
Religion — die michtigste Stiitze des Staates und die reichste Quelle
fiir Volkswohlfahrt — zu ehren, ithre Diener und Befoérderer nach Kraf-
ten zu unterstiitzen und die 6ffentliche Erziehung fiir Religion und Sitt-
lichkeit so sehr als moglich zu begiinstigen™, gings wie ein Jubeln durch
durch den Kanton. ,,Siiss und angenehm ist es fiir das Schweizervolk,
durch die neuliche Personal-Aenderung den Altar wieder zu seiner Frey-
heit emporgehoben zu sehen™, erklirte Peter LLeonz Schirr von Miim-
liswil in einer Zuschrift an die Gesetzgebenden Rite und feierte die mu-
tigen Minner des 7. Januar als Tellen, die die Gessler erschossen und

1) Akten V., 533.
%) Akten V., 537.

8) Biichi: Die politischen Parteien im ersten schweizerischen Parlament, S. 295 ff.
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die Freiheit gerettet hitten.)) Und der solothurnische Erziehungsrat

schrieb: ,,Sie haben das gesamte Helvetien mit neuen Hoffnungen er-
fullt™ ) * *
*

Es war vorauszusehen, dass die Aenderung in der Zentralbehdrde
ithre Riickwirkung auch auf die obersten Behérden des Kantons Solo-
thurn haben werde. Regierungsstatthalter Xaver Zeltner gehorte seiner
Cesinnung nach zu der am 7. Januar 1800 gefallenen Partei der Ultra-
patrioten. Man schrieb 1thm in den Kreisen in Bern, die das Staatsruder
an sich gezogen hatten, einen bedeutenden Teil der Schuld zu an der
allbekannten Unzufriedenheit des Solothurner Volkes. Die neue Regie-
rung hatte denn auch von Anfang an die Absicht, Xaver Zeltner zu ent-
lassen.?)

Der dussere Anlass fand sich rasch. Die beiden extrempatriotischen
Unterstatthalter Viktor Brunner in Solothurn und Martin Disteli in Olten
fithlten sich nach dem 7. Januar 1800 auf ihren Posten nicht mehr sicher
und verlangten vom Regierungsstatthalter Zeltner ihre Entlassung. Zelt-
ner bewilligte sie und zeigte sie unterm 15. Februar dem neuen Voll-
ziehungs-Ausschuss an mit der Bemerkung, ,,es werde thm schwer sein,
wiirdige Nachfolger auf die erledigten Stellen zu finden™.%)

Damit war der erwiinschte Anlass gegeben. Seine Mitteilung, so
schrieb der Vollziehungs-Ausschuss an Zeltner, berechtige die Regie-
rung, zu glauben, dass er weder in der Stadt noch auf dem Lande
das notige Zutrauen besitze, das unentbehrlich sei, um mit glncklichem
Erfolg zu arbeiten. Demzufolge halte sich der Vollziehungs-Ausschuss,

1) Neues republikanisches Blatt, 1., 385, 28. Januar 1800. — Folgende Charak-
teristik der Gestiirzten aus der Feder eines Patrioten stand im ,,Neuen Schweizerischen
Republikaner vom 4, Jumi 1800: ,,...Unter der sauberen Direktorialregierung der
Ochse, Laharpe und Oberlin ward zwar allerdings kein systematischer Gang zur Aus-
rottung der christlichen Religion befolgt, — so was glauben wollen, wire diesen Un-
holden zu viel Ehre angetan; denn worin hitten sie auch einen systematischen Gang
befolgt? Sie liessen sich iiberall von den Eingebungen des Augenblicks, von Leiden-
schaften und kleinlichen Zwecken leiten, — wohl aber fand eine entschiedene Verachtung
der Religion und ihrer Diener, eine strifliche Vernachlassigung, mitunter auch Verfolgung
alles dessen, was auf sie Bezug hatte, statt, die bei den einen mehr oder weniger riso-
nierend, bei den andern von der crassesten Dummbheit eingegeben war, wir diirfen, um
letztere darzutun, nur an Oberlins bekannte Worte erinnern, der einst zu einem Minister
sagte: ,B. Minister, es gibt keinen Gott, es gibt nur ein hochstes Wesen"." S. 72.

2) B.-A. Helvetik, Bd. 1460, Brief vom 13. Februar 1800.

%) Der neue Vollziehungs-Ausschuss hatte in seinem Kreisschreiben vom 21. Januar
1800 an die Regierungsstatthalter iiber die zu befolgenden Grundsitze Xaver Zeltner
bereits iibergangen. Akten V., 664. Zeltner verlangte und erhielt am 30. Januar 1800
einen Urlaub von vier Wochen zur Erholung, beniitzte ithn aber offenbar nur teilweise
oder gar nicht.

9 B.-A. Helvetik, Bd. 511, 47—48.
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der zur Beforderung des 6ffentlichen Wohles hauptsichlich auf solche
Organe sehen miisse, die das Zutrauen des Volkes gendssen, auf eine
ganz besondere Weise verpflichtet und selbst um jener Wohlfahrt wil-
len aufgefordert, ihn einzuladen, seine Entlassung zu begehren.!) Am
22. Februar 1800 reichte Zeltner sein Entlassungsgesuch ein,?) und am
24. Februar genehmigte der Vollziehungs-Ausschuss dasselbe, indem er
Zeltner fiir die dem Vaterland geleisteten Dienste den ,,gebiihrenden
Dank™ aussprach und ihm eine leichtere Stelle anbot.?)

Grossrat Cartier, der fiir den Sturz von Ochs, Laharpe und Oberlin
gestimmt hatte, war auch mit der Abberufung Zeltners einverstanden.
Als einige Grossrite dem Vollziehungs-Ausschuss, der auch anderwirts
radikale Beamte durch genehmere Minner ersetzte, in die Arme fallen
wollten, fragte er: ,,.. Wo ist denn das Volk, welches so unzufrieden
mit den Ereignissen des 7. Januar und seinen letzten Folgen sein soll?
Ich kenne den Kanton Solothurn und weiss, dass kaum hundert Biirger
in demselben sein werden, die hieriiber unzufrieden sind“.%)

Schon am 24. Februar ernannte der Vollziehungs-Ausschuss den
frithern Altrat Amanz Glutz von Solothurn®) zum neuen Regierungs-
statthalter des Kantons Solothurn: ,,In dem besonderen Vertrauen auf
Euere Talente und Euern patriotischen Eifer, dem Vaterlande und Euern
Mitbiirgern niitzlich zu sein, ruft Euch die Regierung zu diesem Amte".¢)

Ohne Zogern ersetzte nun der neue Regierungsstatthalter Amanz
Glutz die bisherigen Unterstatthalter von Solothurn und Olten durch
der neuen Richtung niher stehende Minner. Zum Unterstatthalter von
Solothurn berief er Felix Sury von Solothurn,”) zum Unterstatthalter
von Olten Johann Baptist Frey von Olten.?) Er dringte auch durch
wiederholte Aufforderung den Unterstatthalter Vinzenz Meyer in Dor-

1) B.-A. Helvetik, Bd. 511, 43—44, 17. Februar.

2) B.-A. Helvetik, Bd. 511, 51—54.

%) Akten V., 773—774.

4) Neues republikanisches Blatt 1., 350, 22. Februar 1800.

8) Schmid schrieb schon unterm 22. Februar 1800 an Liithy: ,,Herr A. G. Regie-
rungsstatthalter!! Das ist ohne Zweifel das Werk des Herrn DX X (Dolder?), mit dem
jener vor 6 Jahren Syndikater war. Zeltner wird hier allgemein bedauert; besonders
wegen der Art, wie man ithm mitgespielt. ,Je nun, s'ist halt Revolution®, wie unser can-
tische Doctor (Schwendimann) sagt. Ein Kind war nun Z. freilich, dass er den Senat,
den riihmlichsten, und ich hitte bald gesagt: ruhigsten, Platz verlassen hat, um ein
Schulbube der Execution zu werden,” 11, 411.

) B.-A. Helvetik, Bd. 511, 59, 65. ,

) Felix Hieronymus Joseph Sury, 1772—1841, 1797 Jungrat.

8) B.-A. Helvetik, Bd. 511, 67, 5. Marz 1800. — ]. B. Frey, 1750—1831, Vater
def ]cihga(ﬁn Baptist Frey, des Deputierten des Kantons Solothurn an der Pariser Kon-
sulta .
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nach, dessen Draufgingertum wir kennen, zum Verzicht auf seine Stelle
und ersetzte thn durch Joseph Niklaus Georg Tschann, ehemaligen Vogt
zu Gosgen, iiber den er dem Vollziehungs-Ausschuss schrieb, ,.es sel
nicht zu zweifeln, dass er durch seine so ausgezeichnete Rechtschaffen-
heit im Religiésen und Civilen dasjenige leisten werde, was zum Wohl

und Trost dieses Bezirkes gereiche™.})

* *
*

In der Stadt Solothurn verscharfte sich in diesen Tagen der Par-
teigegensatz. Die Anhinger des alten Regimes spiirten Wind in ihren
Segeln; die Anhinger des Neuen wollten so schnell sich nicht verspielt
geben. Statt dass sich die Bewohner einander niherten, trennten sie sich
in zweil sich schroff gegeniiberstehende Parteien. ,,Unsere miserable
Lage™, so schrieb Schmid in bitterem Tone am 28. Februar an Liithy,
,ound die Stimmung unserer solothurnischen (will mehr als Abdera,
Gersau, Lallenburg sagen) Solothurner wird Thnen Bgr. Cartier schil-
dern. Die verfluchte Libido dominandi habendique beginnt und treibt
ihr Spiel aufs neue. Statt sich einander zu nihern, entfernt man sich
immer mehr voneinander. Die sogenannten Oligarchen (die Auffiihrung
rechtfertigt 1m ganzen den Namen) erheben nun ihr Haupt sublime ver-
tice und sollen entsetzlich drohen — ohne Zweifel die h. Religion zu
richen. Sie hoffen immer ihre ganze Erlésung durch die Austrorussen.
Die zuriickgekommenen Geiseln reden von wenigst 1000 Louisdors Ent-
schadigung und durch wen? — Ohne Zweifel durch die Patrioten, be-
sonders die, welche das Otagen-Verzeichnis haben dressieren helfen. Das
gibt nun ein recht hiibsches Pendent zu der beriichtigten Patriotenent-
schiadigung. Die Patrioten par excellence habens halt hier zu ihrer Zeit
auch zu bunt und feindlich gemacht und damit die Sache der Freiheit
und Gleichheit recht eigentlich prostituiert. Beiden diesen Factionen,
die man allenfalls unter dem gemeinschaftlichen Titel ,Onokraten’ (Sack-
politiker) vereinigen kénnte, sollte unsere neue Vollzichung recht kriftig
‘imponieren’.%)

Jeder Vorgang in Frankreich oder an der osterreichischen Grenze
wurde von der einen oder andern Partei zu ihren Gunsten gedeutet,
und die von den Kaiserlichen in diesen Wochen am Bodensee erzielten
kleinen Erfolge®) liessen die Hoffnung der Franzosengegner michtig an-
schwellen. Am 8. Mirz schrieb Senator Schwaller, der sich auf seinem

1) B.-A. Helvetik, Bd. 511, 69, 19. Apnl 1800.

%) Briefe an Liithy II., 413.
8) Briefe Schmids an Liithy v. 28. Februar 1800, II., 413.
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Gute in Ammannsegg aufhielt, seinem Kollegen Senator Liithy nach
Bern: ,,Hier (in Solothurn) frohlocken die alten Cidevant (die Aristo-
kraten) so laut, dass die letzten Cidevant (die am Ruder gewesenen
Patrioten) sich auf ithrer Hut zu halten notig haben. Jede Parteir mu-
tet der andern einen schrecklichen Plan zu, beide hoffen auf fremde
Unterstiitzung, die ersteren auf die kaiserlichen Armeen, die andern
auf die unfehlbare und sehr nahe Verinderung in Frankreich, wo die
alten Patrioten die Freiheit retten werden. — Der Oberstatthalter hat
den Jungrat Georg Tschann als seinen Chef de Bureau, auch Jungrat
X. als Secretair angenommen. Man sieht den Patriotismus vollig zer-
nichtet, und die alte Regierung als gewiiss wieder eingefithrt™.)) Die-
ser Zustand trieb allerlei komische Bliiten. ,,Man macht im hiesigen
Distriktsgericht”, berichtet Schmid, ,,eine sehr feine Distinktion unter
,Burger’ und ,Biirger’. Wenn Burger Prisident ein Mitglied von der
Stadt anredet, so sagt er ,Burger’, einem Landmann nur ,Biirger’. In
Froschwyl wirds ohne Zweifel auch so sein™.?)

Tatsichlich versuchten nun die solothurnischen Geiseln vom Staate
die Riickerstattung der Auslagen fiir ithre Gefangenschaft zu erhalten.
Nachdem Bern seine Geiseln entschidigt hatte, meinten auch sie, ein

Recht auf die Vergiitung zu haben. Am 3. Mirz 1800 wandten sich
die am 3. Mirz 1798 auf Befehl von General Schauenburg, und die
am 9. April 1798 auf Veranlassung von General Lecarlier ausgehobe-
nen Geiseln mit einem diesbeziiglichen Gesuch und einer Empfehlung
des Regierungsstatthalters Glutz an den Vollziehungs-Ausschuss, indem
sie auf Berns Vorgehen hinwiesen. Die erstern berechneten ihre Aus-
lagen auf 3534,3 Schweizer-Franken; die letztern auf 2759,2 Schweizer-
Franken. Der Vollziehungs-Ausschuss fand, das Direktorium sei nicht
haftbar gewesen fiir die Verfiigungen franzésischer Generile.?)

Am 5. Mirz 1800 baten die anfangs April 1799 auf Anordnung des

Direktoriums von Zeltner und Huber ausgehobenen 19 Geiseln in einer

1) Liithys Briefwechsel I1., 496. Schwaller, der von jeher zu den Scharfmachern
gehort hatte, sah die Lage ganz pessimistisch an und zog fiir sich die Konsequenz daraus:
..Geschehe, wie da kann, so werde ich obschwebender Ungewiissheit halber meine Haus-
geschifte vorziiglich besorgen miissen und habe wahrlich allen Mut verloren, ein Volks-
reprisentant zu sein, solange wir in dieser klemmenden Ungewiissheit unseres kiinftigen
Zustandes sind. Ein ohnbedeutender Commédiant mag ich nicht sein.”* Ebenda. Vgl
auch oben seine Demissionsabsicht S. 309

) Liithys Briefwechsel I1., 417, 21. April 1800.

%) B.-A. Helvetik, Bd. 883, 735, 737—740, 749, 757, 759. Diese Geiseln wandten
sich nun an Schauenburg. Dieser empfahl ithr Gesuch dem Vollziehungs-Ausschuss.
;)c?]cli_ dligB%r blieb bei seinem Entscheid. Ebenda S. 761 u. 763, 24. Jum 1800, S. 767,

. Juli :
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gemeinsamen Eingabe den Vollziehungs-Ausschuss um Riickerstattung
ithrer Kosten, die sie auf 31’132 Schweizer-Franken bezifferten. Keine
menschliche Gesellschaft konne Biirger, ohne sie verhért zu haben, auf
deren eigene Kosten als Geiseln ausliefern, erklirten sie und schlossen
ihre Bittschrift mit den Worten: ,,Der unersetzliche Schaden, den wir
nebstdem (neben den Auslagen) erlitten, die Harte, mit der wir behan-
delt worden sind, und die Leiden, die wir erduldet haben, sind uns durch
die Hoffnung versiisst, die uns jetzt, nach dem Siege der Missigung, die
schonsten Aussichten auf die Ruhe und das Wohl unseres Vaterlandes
eroffnet”. Der Vollziehungs-Ausschuss erklirte, diese Geiselaushebung
sei eine Folge der ausserordentlichen Machtbefugnis gewesen, die das
Direktorium von den Gesetzgebenden Riten erhalten habe, er konne
also in der Sache keine Entscheidung fillen. Nun wandten sich die
19 Geiseln am 26. Miarz 1800 an die Gesetzgebenden Rite, die aber
nicht auf das Gesuch eintraten.l)

Indes blieben auch Xaver Zeltner, Viktor Brunner und ihre Freunde,
die sich zuriickgesetzt sahen, nicht ruhig. Sie begannen heimlich
und offen gegen den neuen Regierungsstatthalter Amanz Glutz und
seine Massnahmen zu intriguieren. lThnen war es auch eine Freude,
dass die Geiseln mit thren Gesuchen bei den Zentralbehérden nichts
zu erreichen vermochten. Viktor Brunner konnte sich nicht enthalten,
den Sternenwirt Viktor Kaiser und den Nagelschmied Franz Josef Kullj,
die beide monatelang als Geiseln in Frankreich gewesen, den einen im
Privathause, den andern auf offener Strasse, durch Ton und Miene zu
necken, worauf beide ihn beschimpften. Am nimlichen Tage hatte Vik-
tor Brunner noch einen heftigen Auftritt mit dem Schneider und Sigrist
Wirz zu St. Stephan. Es scheint fiir Viktor Brunner nicht ohne allerlei
Anziiglichkeiten abgelaufen zu sein. Sofort wandte er sich mit einer Klage
an Regierungsstatthalter Glutz. ,,Aehnliche Neckereien und Aufforde-
rungen geschahen auch noch erst kiirzlich gegeniiber anderen Biirgern
von meiner Denkungsart”, schrieb er und fiigte bei: ,,Mein gerader
Charakter und fester Freiheitssinn gestatten mir nicht, mit gleichgiil-
tigem Auge iiber dergleichen ordnungswidrige Ausfille hinwegzusehen,
umsomehr, da es scheint, dass eine gewisse Klasse in hier, wie einst,
unsere Verfolgung sich wieder zur Regel und zu einem Religions-Akt

1) B.-A. Helvetik, Bd. 883, 721—723, 733, 785—786. Nach dem 7. August 1800,
dem zweiten Umschwung, versuchten die 19 Geiseln in einer Zuschrift vom 16. Au-
gust 1800 nochmals, die Entschidigung ihrer Auslagen zu erlangen. Sie erinnerten die

Gesetzgebenden Rite an ihr helllges Gelsbnis, ,,dass ein schuldloser Biirger seines Eigen-
tumes nicht konne beraubt werden®. Die Eingabe blieb ohne Erfolg. Ebenda S. 771 ff,

21
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gemacht habe”. Er schloss mit der Erwartung, der Regierungsstatthal-
ter werde sich bemiihen, ,,uns Ruhe zu verschaffen*.l)

Regierungsstatthalter Glutz berief Brunner zu sich, driickte thm
das Befremden aus, ,,dass er in seinem Briefe von ,uns und andern
Biirgern von seiner Denkungsart’ rede”; der Vertreter der Regierung
sehe mit Bedauern, dass er ,,mit wenigen andern Biirgern eine beson-
dere Partei ausmachen wolle, statt sich gleich dem ganzen Kanton durch
unsere viterliche Regierung leiten zu lassen; dieser Parteigeist kénne nur
zur Zwietracht und Uneinigkeit fithren. Brunner verlangte keine Sa-
tisfaktion; der Regierungsstatthalter erklirte thm aber von sich aus, er
werde Kaiser, Kulli und Wirz vor sich zitieren, thnen ihre Fehler ver-
weisen und sie mahnen, kiinftig still zu sein.

Viktor Brunner liess es dabei nicht bewenden. Er gelangte an die
franzosischen Kommandanten in Solothurn und selbst an den General
Montchoisy. Dieser allgemein hochgeschitzte General schenkte Brun-
ner Gehor und liess durch den frankischen Stadtkommandanten dem
Regierungsstatthalter drohen, wenn er Biirgern Gerechtigkeit und
Schutz verweigere, so wiirden ,,zur Herstellung von Ruhe und zur
Sicherheit der gutgesinnten Biirger” franzésische Truppen nach Solo-
thurn beordert werden. Zugleich wurde Glutz gesagt, Brunner habe
ihn auch beim Vollziehungs-Ausschuss verklagt.

Ohne eine Zuschrift des Vollziehungs-Ausschusses abzuwarten,
wandte sich Glutz mit einem Verteidigungsschreiben an ihn. Er
legte den Sachverhalt dar; sagte, thm scheine die ganze Sache ,,ein
angelegtes Spiel”, berief sich auf das Zeugnis ,,des ganzen Landes,
auch auf das Zeugnis derer, welche, wie Biirger Brunner in seinem
Briefe sich ausdriickt, von seiner Denkensart sind“. Glutz schloss
mit den Worten: ,,Das Herz blutet mir, wenn ich denke, dass we-
nige unruhige und {iberspannte Biirger ein ganzes Land ungliicklich
machen konnen. Gegen diese begehre ich Schutz und Satisfaction,
gegen diese Leute, welche immer mit Freiheit und Gleichheit und
mit Biirgersinn sich briisten, keinem von beiden nachleben und nicht
dulden kénnen, dass eine Ordnung der Dinge bestehe, wenn sie nicht
immer an der Spitze der Regierung stehen, und welche kein Mittel un-
versucht lassen, sich wieder empor zu schwingen, nur damit sie unter
dem Vorwand der Bedriickung und Anhanglichkeit an die alte Verfas-
sung den Geist des Schreckens und revolutionirer Willkiir einfiihren

) B.-A. Helvetik, Bd. 511, 81—82, 28. April 1800.
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kénnen. Im Namen des teuren Vaterlandes verlange ich Satisfaction,
ohne welche ich dem Amt eines Regierungsstatthalters mit Nutzen
nicht vorstehen kann™.l)

Der Vollziehungs-Ausschuss versicherte Glutz von neuem seiner
Wertschitzung, die er ihm schon wiederholt bezeugt habe.?)

Die Gruppe der radikalen Patrioten um Viktor Brunner und Xaver
Zeltner war iiberaus zihe in der Verfolgung ihrer Ziele, obwohl sie klein
war. Diese Minner suchten selbst Verbindung mit Gesinnungsgenossen
anderer Kantone. Besonders Viktor Brunner war in dieser Richtung titig
und arbeitete mit unzufriedenen Bernern am Zustandekommen einer Su-
miswalder Zusammenkunft. Der Vollziehungs-Ausschuss hielt es Ende
Juni 1800 fiir nétig, 1hn iiberwachen zu lassen.?)

3. Neue Lasten statt Erleichterungen.

Es fehlte dem am 8. Januar 1800 eingesetzten Vollziehungs-Aus-
schuss nicht am Willen, den Klagen aus dem Kanton Solothurn ab-
zuhelfen. Er forderte die solothurnische Verwaltungskammer auf, thm
die Griinde derselben anzugeben. Diese formulierte sie unterem 24. Ja-
nuar 1800 folgendermassen: Samtliche Gemeinden beklagen sich dariiber:
1. dass dem Kanton Solothurn unverhiltnismissig viel grossere Requi-

sitionen aller Art aufgelegt wurden, als den iibrigen Kantonen, 2. dass
" die Schulden der alten Regierung bis dahin unbezahlt geblieben sind,
3. dass beil Truppeneinquartierungen die L.andbewohner nur zu oft un-
ter Militarvexationen zu leiden haben, 4. dass endlich die von dem Re-
gierungskommissir Huber wihrend der Insurrektion im April und Mai
1799 so zahlreich ausgestellten Bons bis dahin nicht eingelost wurden.?)

* ) *
*

Aus diesen Klagen griff der Vollziechungs-Ausschuss die letzte auf.
Es waren besonders die Wirte, die auf Bezahlung jener Auslagen dring-
ten, die ithnen durch die Aufnahme des Regierungskommissirs Huber
und der 1hn begleitenden Soldaten erwachsen waren. Der Vollziehungs-
Ausschuss fand: die Gerechtigkeit erfordere, dass diejenigen zur Bezah-
lung dieser Kosten angehalten wiirden, die sie ,,durch ihre Widersetz-
lichkeit gegen das Gesetz™ verursacht hitten; da ,,alle Bezirke des
Kantons Solothurn mehr oder weniger an diesem Aufstand titigen

1) B.-A. Helvetik, Bd. 511, 71—74, 3. Mai 1800.
%) B.-A. Helvetik, Bd. 511, 83, 5. Ma1 1800.

3) Akten V., 1296 f.

4) Prot. d. VK. 1800, 69, 23. u. 24. Januar.

21%
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Anteill genommen hitten, solle der Kanton Solothurn fiir diese
Kosten, die auf Ls. 11'163.2.4 berechnet wurden, aufkommen. Der
Vollziehungs-Ausschuss verordnete darum unterm 6. Februar 1800: die
Verwaltungskammer solle die Summe auf die fiinf Distrikte des
Kantons gleichmassig verteilen und ,,die Gemeinden derselben nach
Massgabe ihres gréssern oder geringern Anteils mehr oder minder
anlegen; innert 14 Tagen solle unter Mithilfe von Grossrat Huber,
dem einstigen Regierungskommissiar, den einzelnen Gemeinden die
thnen zukommende Teilsumme bekannt gegeben werden, und in weiteren
14 Tagen sollen die Gemeinden das Geld einliefern; die Distrikte Olten
und Balsthal, die wegen der Aushebung der Rekruten unter die
18’000 Mann Hilfstruppen ,,allbereits schon eine betrichtliche Auf-
lage bezahlten®, sollen von dieser Verfiigung befreit sein.t)

Die solothurnische Verwaltungskammer sah diesen Beschluss sehr
ungern. Der gehissige Ruf, so schrieb sie dem Vollziehungs-Ausschuss
unterm 24. Mai 1800, den Regierungskommissir Huber sich in unserem
Kanton zugezogen, und die Gewissheit, das Zutrauen der Mitbiirger zu
verlieren, schrecke sie vor der Eintreibung der Kosten zuriick; denn da-
durch wiirden bereits vernarbte Wunden neu aufgerissen. Die Leute seien
ja durch Hubers Terror genug bestraft worden. Gewiss sollten die Schul-
den bezahlt werden, aber man mége andere Quellen dafiir suchen.?)

Um die Schwierigkeiten zu umgehen, wollte Huber von Anfang an
die Kosten nicht fiir die Vergehen auferlegen, sondern fiir das Freiblei-
ben von der Stellung von Rekruten fiir die 18’000 Mann Hilfstruppen.
Fiir ein solches Vorgehen fehlte aber dem Direktorium die rechtliche
Unterlage; wohl aber hatte es die Befugnis, die Kosten jenen aufzuer-
legen, welche sich empért hatten. Der Justizminister gab auch der Be-
fiirchtung Ausdruck, dass selbst Militir notwendig sein werde, um diese
Kosten einzutreiben, und der Vollziehungs-Ausschuss hitte gern einen
andern Weg zur Bezahlung der Kosten eingeschlagen, aber der Staat
hatte kein Geld. Er kam dadurch entgegen, dass er die Distrikte Bals-
thal und Olten, welche die Rekruten fiir die 18’000 gestellt hatten, ganz
von den Aufruhrkosten befreite und die verbletbende Summe von
Ls. 7200 auf die Distrikte Biberist, Solothurn und Dornach verlegte.
Unterem 10. Juni 1800 genehmigte er einen Verteilungsplan der Auf-
ruhrkosten auf die einzelnen Gemeinden dieser drei Distrikte.?)

1) Akten V., 723—724.
2} Prot. d. VK. vom 24. Mai 1800.
3) Akten V., 1174—1175.
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Nun aber kamen aus den Gemeinden, die zahlen sollten, Beschwer-
den. Die Begriindung des Verteilungsplanes, die mit jener des Beschlus-
ses vom 6. Februar 1800 iibereinstimmte, gab selbst Handhabe dazu:
»Die Gerechtigkeit” erfordere, dass jene zur Bezahlung der Kosten
angehalten wiirden, ,,die sie durch ihre Widersetzlichkeit gegen das
Gesetz verursachten'’. Zahlreiche Gemeinden bewiesen nun oder such-
ten zu beweisen, dass sie keinen Anteil an der Insurrektion hatten, dass
sie also nach der Forderung der Gerechtigkeit auch nicht zu einer Zah-
lung verhalten werden kénnten.

Regierungsstatthalter Amanz Glutz machte sich selbst zum Fiir-
sprecher fiir diese Gemeinden. Hubers Kommissariat wird von ithm
also charakterisiert: ,,Die strengen contrerevolutioniren und kriegsge-
richtlichen Massnahmen haben, wie in Frankreich zu Robespierres
Zeiten, den ganzen Kanton in Verzweiflung gesetzt. Eine viterliche
Proklamation hitte ohne Zweifel die Gemiiter besinftigt, und gelinde
Massregeln hitten im Kanton Solothurn eben den Erfolg gehabt, wel-
cher im Kanton Bern unter der milden Leitung des dortigen Regie-
rungskommissirs Liithi so gliicklich erzielt wurde. Wie soll ich Ihnen,
Biirger Vollzichungs-Ausschiisse, die Schreckenszenen schildern, welche
der Kanton Solothurn wihrend dreimonatlicher Verfolgung erduldet hat ?
Die gewaltsame Abfiihrung vieler Stadtbewohner, die arbitrire Arresta-
tion emmger Geistlicher, die Einkerkerung einer grossen Menge Biirger
der Landschaft, thre Einsperrung in Kirchen, in kalte, ungesunde Ge-
lasse, die widrige Art, wie sie behandelt wurden, die Entlassung einiger
ohne Verhér, die Umtriebe, welche diesbeziiglich vorgekommen sein
sollen, die eiligen Todesurtelle, mit einem Wort die allgemeinen
Bedriickungen hatten die meisten Biirger bewogen, entweder sich zu
entfernen oder zu verstecken, wihrend Ausschweifungen aller Art,
Mutwillen und Unbesonnenheit das Volk &rgerten und statt Ehr-
furcht Misstrauen einflossten”.)) Er sei weit davon entfernt, ant-
wortete der Justizminister dem Regierungsstatthalter, die Massnah-
men des Regierungskommissirs als den Umstinden und dem Geist
des Volkes entsprechend zu finden, aber er koénne die Kosten
nicht der Staatskasse aufbiirden. Indessen solle der Regierungskommussér
begriindete Bittschriften, iiber die endgiiltig die Regierung entschei-
den werde, nicht abweisen.?)

1) B.-A. Helvetik, Bd. 834, 155—158, 19. Juni 1800.
%) B.-A. Helvetik, Bd. 884, 161—163, 24. Juni 1800.
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Die Angelegenheit zog sich lange hin.!)) Noch am 3. Jumi 1801
musste der Justiz- und Polizeiminister den Regierungsstatthalter auf-
fordern, die Gemeinden Lommiswil, Kiittigkofen, Oberkirch, Béarsch-
wil und Kleinliitzel mit Exekutionstruppen zu belegen, damit sie end-
lich den Ernst der Sache begreifen wiirden.?)

% ¥
*

Statt dem Feinde zu folgen, lagerten sich die Franzosen diesseits
des Rheins und verbrachten, wie die solothurnische Verwaltungskam-
mer fiirchtete,®) den Winter in der Schweiz. Das hatte fiir die solo-
thurnische Landschaft und fiir die Stadt schwere Nachwirkungen.
Einige wenige Beispiele mégen dies zeigen.

Um Mitte Dezember 1799 wurde der Kanton Solothurn aufgefor-
dert, 500 Arbeiter fiir die Anlage von Schanzen nach Ziirich zu senden.
Fiir den Fall der Weigerung wurde gewaltsame Aushebung angedroht.
Die Verwaltungskammer teilte die zu stellenden Kontingente den Be-
zirken und Gemeinden mit. Der Leberberg z. B. hatte 60 Mann auf-
zubringen, und zwar Grenchen 15, Bettlach 5, Selzach 10, Bellach 5,
Langendorf 5, Oberdorf 5, Riedholz 5, Flumenthal 5 und Giinsberg 5.%)
Die Verwaltungskammer meldetet thre Massnahmen dem Direktorium
und fiigte bei, diese Leute wiirden ,,vielleicht nicht einmal taglich®
eine Brotration erhalten. Sie bat darum das Direktorium um Geld,
damit sie diesen Arbeitern ,,etwas fiir ithren tiglichen Unterhalt” mit-
geben konne.’) Die Bitte diirfte, wie gewdhnlich, ohne Erfolg gewe-
sen sein.

Am 11. Dezember 1799 erhielt die solothurnische Verwaltungskam-
mer den Befehl, sofort 4000 Kilozentner Heu zu liefern.?) Sie verteilte
sofort das Quantum auf die einzelnen Gerichtskreise. So verlangte sie
am 15. Dezember 1799 von den Gerichtskreisen Grenchen 68, Selzach
68, Oberdorf 63, Flumenthal 62 Kilozentner Heu und drohte mit Exe-
kution, wenn das Quantum nicht innert acht Tagen hergeschafft sei.?)

Die Verwaltungskammer konnte das geforderte Heu nicht bezahlen.
Franzésische Bons wollten die Bauern nicht mehr annehmen, weil sie
~ bisher nie etwas dafiir erhielten. Um das Heu doch liefern zu kénnen
1) B.-A. Helvetik, Bd. 884, ist mit Akten iiber dieses Geschift gefiillt.

%) Prot. d. VK. 1801, 1031. Konzepten 1801, 364.
%) Vgl. oben S. 290.

%) Konzepten 1799, 863, 21. Dezember. ‘

%) B.-A. Helvetik, Bd. 827, 443, 22. Dezember 1799.

%) B.-A. Helvetik, Bd. 827, 411.
") Konzepten 1799, 846.
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und die Zwangseinquartierung zu verhindern, tat die Verwaltungskam-
mer etwas, was sie sonst stets zu vermeiden suchte: sie iibertrug die
Lieferung Zwischenhindlern. Diese bezahlten nun freilich den Bauern
das Heu, machten dabei aber ein glinzendes Geschift. Ihnen wurde
das Heu nicht gewogen, und so gaben sie dasselbe um das Vierfache
weiter, obwohl die Bauern es ihnen noch kostenfrei zufithren mussten.
Das verschirfte die im Volke herrschende Verbitterung. Am 4. Februar
1800 machte Grossrat Cartier das Vollzichungs-Direktorium darauf auf-
merksam. ,,Den erschopften und mit unglaublichen Schulden beladenen
Gemeinden des Kantons Solothurn®, so schrieb er, wiirde diese Heu~
lieferung unmoglich gewesen sein ohne diese Zwischenhindler; aber er
sel Augenzeuge von der Unzufriedenheit gewesen, welche der Vorgang
im Volke geschaffen habe; eine Unzufriedenheit, die deswegen beson-
ders tief sitze, weil den Gemeinden noch nicht einmal die fiir frithere
Lieferungen so feierlich versprochenen Schuldtitel ausgehindigt worden
seien.l)

Infolge der vielen Heu- und Viehlieferungen war nimlich jenes
Zwangsanleihen, das am 8. Juni 1799 auf die Gemeindegiiter gelegt
worden war,?) von den Gemeinden lingst iiberschritten worden, und
an Stelle der franzssischen Bons verlangten diese ,,Vergiitung in guten
alten, der ehemaligen Regierung zustindigen Schuldtiteln”. Die Ver-
waltungskammer von Solothurn stellte mit Bevollmichtigung des Mi-
nisters den Gemeinden solche tatsichlich in sichere Aussicht.?) Aber
auch diese wurden zum Verdrusse des Volkes nicht ausgehindigt. Nun
wollten die Gemeinden des Bezirkes Olten, die fiir ihre Lieferungen an
die frankische Armee auf die Kontribuabeln der Stadt Solothurn ange-
wiesen worden waren, und zu deren Gunsten die solothurnische Ver-
waltungskammer um den 18. Februar 1799 den Sequester auf deren
Giiter gelegt hatte, endlich wenigstens diese Bons eingelost wissen.
Wie schon so oft, wandten sie sich bald an die Kontribuabeln, bald
an die Verwaltungskammer, bald an die helvetische Regierung. Da
wieder all diese Schritte erfolglos blieben, sandten sie am 15. Mai 1800
thre Ausschiisse an den Grossen Rat nach Bern mit der Anfrage, wo-
hin sie sich zur Erlangung ihrer Guthaben zu wenden hitten. Dieser
erklirte unterm 1. Juli 1800, die Anforderung sei eine richterliche Sache.?)

1) B.-A. Helvetik, Bd. 827, 495 {.
%) Vgl. oben S. 283.

%) B.-A. Helvetik, Bd. 827, 515 {.
4) B.-A. Helvetik, Bd. 253, 35—45.
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Ebenfalls um Mitte Dezember 1799 verlangte General Lecourbe zu
verschiedenen Fuhrungen 100 Knechte, 100 Wagen und 300 Pferde. Die
Verwaltungskammer stellte die Unmaéglichkeit vor, dieser Forderung zu
entsprechen, machte den Vorschlag, den Transport zu Wasser vorneh-
men zu lassen und zégerte die Angelegenheit hinaus.!) Derartige Hin-
dernisse brachten den General in Zorn. Anfangs Mirz 1800 sollte Hafer
von Pontarlier nach Ziirich gefiihrt werden. Der General brauchte dazu
200 Wagen. Die Kantone Bern, Solothurn, Léman und Freiburg sollten
diese zur Verfiigung stellen. Lecourbe beauftragte den General Mont-
choisy, diese Requisition sofort und mit allen thm zur Verfiigung ste-
henden Mitteln durchzufiihren.?)

Wie die Requisition nun geschah, erzihlt Senator Schwaller in einem
Brief vom 16. Mirz 1800 seinem Kollegen Senator Liithy in Bern: ,,Wir
waren letzte Woche hier (in Ammannsegg bei Biberist) in einem ziemlich
militirischen Zustand. Frinkische Husaren reisten von Dorf zu Dorf
ohne einen andern Auftrag, als den Befehl eines General (so viel ich
weiss), nahmen Wagen in Requisition, die Knechte mussten fiir 14 Tage
Futter mitnehmen, um nach Yverdon zu fahren und Hafer nach Ziirich
zu fiihren. Was bedeutet das? Wofiir die Verwaltungskammern, wenn
solche Requisitionen statthaben? Die Bauern sperren die Augen wieder
gross auf, und ihre Hoffnung auf die Verinderung sinkt michtig, die
Cidevant-Patriots lachen und haben Anlass, ithre Comédie zu spielen.
Mit einem Wort, es macht béses Blut, wenn man Aufforderung zu Re-
quisitionen gleichzeitig mit Exekutionstruppen begleitet. Man vertrostet
sich auf dem Lande sehr auf die kaiserliche Mayestit und seine Erlosung,
die mit schénen Farben von den vielen bettelnden Lindern (Bettlern aus

den ,Linderkantonen’) den Bauern vorgemalt werden™.?)

* *
*

Die Stadt Solothurn litt vielleicht noch schwerer als die Landschaft.

Um Neujahr 1800 hatte die Stadt nebst einigen Truppenkorps meh-
rere militdrische Spezialabteilungen und ein Schweizerbataillon zu beher-
bergen. Drei frinkische Generile, die eben in Solothurn einriickten,
machten Anspruch auf véllige Gastfretheit fiir sich und ihr zahlreiches
Gefolge auf Rechnung der Gemeinde; als die Munizipalitit Vorstellungen
erhob, drohten sie mit dem Einriicken eines Bataillons von 1000 Mann, und
zwar sollten diese schon am kommenden Tage in die Stadt einziehen.

1) B.-A. Helvetik, Bd. 827, 435, 16. Dezember.

2) Akten V., 967, 3. und 8. Marz 1800.
%) Liithys Briefwechsel, II., 497,
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In grosster Aufregung wandte sich die Munizipalitit an den Voll-
zichungs-Ausschuss: Die drei neuen Generile, die an Stelle des men-
schenfreundlichen Generals Montchoisy getreten seien, machten sich
,,das Schreckenssystem” zum Grundsatz. Ein derartiges Anwachsen
von Truppen in der kleinen Stadt, die kaum 200 zur Einquartierung
taugliche Hauser zihle, wiirde fiir die Gemeindebewohner eine Last
bedeuten, der sie erliegen miissten, und die Gefahr wachrufen, dass
die zum &ussersten gebrachten Bewohner ,,zu unruhigen Handlungen
verleitet wiirden*. Friedrich von Roll und Josef Brunner mussten
die Zuschnft persénlich nach Bern bringen. Der Vollziehungs-Aus-
schuss unterstiitzte das Gesuch bei General Moreau.)) Am 9. Januar
1800 riickten aber die 1000 Mann, die bisher in den benachbarten
Dorfschaften einquartiert waren, in die Stadt ein. Auf Befehl der
Generile wurde thnen die Kaserne angewiesen. Doch weigerten sich
die Soldaten, in der Kaserne zu bleiben, sie wollten lieber ausser der
Stadtmauer biwakieren. Die Stadtgemeinde musste dazu 1000 Biirden
Stroh liefern. Nun wurden Wiesen und Aecker und der nahe Wald
von den Soldaten so geschidigt, dass die Eigentiimer stiirmisch bei der
Munizipalitat vorstellig wurden. Die Truppen mussten wieder in die
Kaserne zuriick, reklamierten aber bestindig, und die Generalitit drohte,
die Soldaten in den Privathiusern unterzubringen.

Die Verwaltungskammer musste sich der Sache annehmen. Es ist,
so schrieb sie am 11. Februar 1800 an den Vollziehungs-Ausschuss, kein
Getreide mehr in den Magazinen. Die Stadt kann die Truppen nicht
erndhren. Soll nun die Last der Privaten noch grosser werden, als sie
schon ist? Der Vollziehungs-Ausschuss wisse doch, wie sehr der Kan-
ton Solothurn wegen seiner natiirlichen Lage der stindigen Einquartie-
rung hin- und herziehender Truppen ausgesetzt sei, deren Unterhalt
ganz auf den Einwohnern ruhe und bei dem jetzt so ausserordentlich
steigenden Brotpreis so hart auf ihnen laste. Die Republik solle helfen.
Der Vollziehungs-Ausschuss versprach, das Moglichste zu tun.2) Nun
aber erhielten jene drei Generile Kunde von der Beschwerde der Mu-
nizipalitit, und diese musste sich zu allem noch entschuldigen.?)

Dass die schwer gedriickten Stadter nicht weniger als das Land-
volk immer noch auf den Kaiser hofften, ist verstindlich. Kleine Er-
folge der Oesterreicher an der Grenze steigerten die Hoffnung. ,,Hier™,

1) B.-A. Helvetik, Bd. 827, 485, 8. Januar, 487, 9. Januar 1800.
Z) B.-A. Helvetik, Bd. 827, 499 {., 501.
3) B.-A. Helvetik, Bd. 827, 507 {f., 18. Februar 1800.
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so schrieb Schmid an Liithy am 21. April 1800, ,,debitiert man aller-
hand Neuigkeiten. Die Deutschen sind schon einigemal in St. Gallen
und dann in Ziirich eingeriickt. Karl Glutz wird mit Biirger Buss (dem
gewesenen Sekretiar des Exstatthalters Zeltner) nach Paris verreisen. Er
behauptete, die Franken wiirden sich hinter die Aare zuriickziehen®.

Aber auch Schmid, dessen aufrichtige, demokratische Gesinnung
iiber allem Zweifel steht, konnte seinen Groll iiber das Gebaren der
Franken nicht mehr zuriickhalten, und so sandte er seinem Freunde
einige ,,Friichte des Aberwillens gegen ein Gesindel, das den Namen
Volk nicht verdient™, einige Verse, die uns die herrschende Stimmung
trefflich zeichnen:?t)

Auf den Barengraben in Bern.
Die Franken haben uns die Biren weggenommen,

Und Wolfe ohne Zahl hat man dafiir bekommen.

Sur la liberté francaise.

Aurea jure potest libertas gallica dici,
Namque aurum cunctis gentibus illa rapit.?)

* *
*

Durch den Sieg vom 26. September 1799 bei Ziirich war fiir die
Franzosen auch der Weg iiber die Alpen nach Italien frei geworden.
Hier wollte Napoleon Bonaparte, der am 9. November 1799 sich durch
einen Staatsstreich zum ersten Konsul von Frankreich gemacht hatte,
die Oesterreicher niederringen. Anfangs Mai 1800 zog er iiber Lau-
sanne, wo er am 12. Mai lagerte, und iiber den grossen St. Bernhard
nach Oberitalien. General Moncey zog ithm mit einer Armee von Ba-
sel her iiber den St. Gotthard, den er am 28. Mai iiberschritt, zu Hilfe.
Am 14. Juni 1800 wurden die Qesterreicher geschlagen.

Der Transport der Kriegsmaterialien aus der Nord- und Ostschweiz
iiber die Alpen zog auch fiir den Kanton Solothurn wieder Requisitionen
aller Art nach sich.” Am 7. Mai 1800 klagte die solothurnische Verwal-
tungskammer: vom Kanton seien auf Befehl des Generals Moreau 40
Requisitionswagen, jeder mit vier Pferden und den nétigen Knechten,
gefordert worden, und nun sollte die Gemeinde Solothurn sofort noch
einen dreispinnigen Wagen zu einer Fahrt nach Waldshut stellen. Der
Verwaltungs-Ausschuss mége sich fiir emne Erleichterung verwenden.®)

Die Klage verhallte. Um den 20. Mai hatte der Kanton bereits 225
1) Liithys Briefwechsel 11., 417, Brief v. 21. April 1800.

%) Golden kann man mit Recht die frinkische Freiheit nennen, denn sie kostet
alle Vélker ihr Gold.
%) B.-A. Helvetik, Bd. 827, 529.



Maésch, Der Kanton Solothurn zur Zeit der Helvetik 331

Pferde mit der entsprechenden Zahl Wagen und Knechten im Dienste
der franzésischen Armeen.

Nun erschien am 24. Mai 1800 der Regierungsstatthalter des Kan-
tons Waldstitten, mit einer ausserordentlichen Vollmacht des Vollzie-
hungs-Ausschusses versehen, bei der Verwaltungskammer des Kantons
Solothurn und verlangte im Namen des Generals Moncey 250 Zugpferde
- und 125 Knechte, um dem Transport der Kriegsmaterialien iiber den
St. Gotthard Vorspanndienst zu leisten. Sofort wandte sich die Verwal-
tungskammer wieder an den Vollziehungs-Ausschuss: Seit einiger Zeit
wiirden von den verschiedenen Behorden dem Kanton Solothurn so un-
geheure Requisitionen aufgeladen, dass er darunter erliegen miisse. Das
Volk sehe mit eigenen Augen, dass die benachbarten bernischen Bezirke
nicht die Halfte leisten miissten, und set emport iiber diese Ungleichheit.
Rechne man die Pferde, die der Kanton bereits in franzésischen Dien-
sten habe, und die neu geforderten zusammen, so mache das gegen 100
Pferde auf jeden der fiinf Bezirke; das se1 aber beinahe die Totalsumme
aller brauchbaren Pferde des Kantons. Der Vollziehungs-Ausschuss
werde erkennen, dass zum wenigsten Gleichstellung der Lasten des
Kantons Solothurn mit den Lasten benachbarter Kantone und Auf-
horen aller partetischen Begiinstigung einer Gegend zum Nachteile der
andern zur héchsten Notwendigkeit geworden sei. Sollte nicht rasch
bessere Ordnung, mehr Gerechtigkeit und Gleichheit obwalten, so
werde die solothurnische Verwaltungskammer sich aller Verantwor-
tung entschlagen, falls die Gemeinden weitere Leistungen verweiger-
ten. Der Vollziehungs-Ausschuss mége ihr jeweilen die Pflichtteile
der andern Kantone mitteilen, damit die Verwaltungskammer sie dem
Solothurner-Volke vorlegen und es so von der Berechtigung der ihm
zugemuteten Leistungen iiberzeugen kénne.?)

Die Verwaltungskammer brachte schliesslich fiir diese Requisition
57 Knechte und 114 Pferde zusammen. Am 30. Mai 1800 reiste der
Wagenmeister und Oberaufseher im Requisitionspark in Solothurn, Jo-
sef Wetterwald von Derendingen, mit diesen Knechten und Pferden von
Olten‘ab. Schon im ersten Nachtlager in Sursee desertierten zehn Knechte
mit 20 Pferden. Infolge von immer neuen Desertationen, von Krank-
heiten und Unfillen, betrug die Zahl der Pferde beim Uebergang iiber
den St. Gotthard noch 47. Bei der Ankunft in Mailand am 16. Juni
zahlte der Zug noch 24 Pferde und elf Knechte. Aus dem Park in

1) B.-A. Helvetik, Bd. 827, 533 ff.
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Mailand kamen eine Reihe dieser Pferde abhanden, andere wurden
von den Knechten heimlich oder offen verkauft. Wetterwald allein
brachte sein Pferd nach Solothurn zuriick; er hatte es stets sorgfiltig
dort untergebracht, wo er selbst logierte. Der Verlust all dieser Pferde
musste von den Gemeinden getragen werden.l)

Die Klage iiber die ungleiche Verteilung der Kriegslasten klingt
auch in den Petitionen der Verwaltungskammer und in jenen der Ge-
meinden und Privaten bestindig durch. Im November 1799 hatte sich
der Agent Stuber von Kiittigkofen im Namen und Auftrage der Muni-
zipalititen des Distriktes Biberist an die Gesetzgebenden Rite gewandt
mit der Beschwerde, dass die Requisition von Pferden in ihrem Distrikt
eine ungleich gréssere sel, als in den benachbarten Distrikten des Kan-
tons Bern. Der abgetretene Regierungskommissir Wernhard Huber und
Grossrat Cartier beantragten, die Bittschrift dem Vollziehungs-Direkto-
rium zu iiberweisen mit der Einladung, den Gesetzgebenden Riten Aus-
kunft iiber diese Verteilung zu geben.?) Die Antwort ist nicht bekannt.
Am 20. Mai 1800 brachte Grossrat Cartier, offensichtlich mit Riicksicht
auf seinen Heimatkanton, in den Gesetzgebenden Riten den Antrag ein,
der Vollziehungs-Ausschuss sel zu einem Berichte einzuladen, wie die
Kriegslasten auf die einzelnen Kantone verteilt seien. Die Gesetzgeben-
den Rite erhoben den Antrag zum Beschluss.®?) Anlasslich einer Requi-
sition von zehn Schlachtochsen wiederholte die solothurnische Verwal-
tungskammer unterm 25. August 1800 das Ansuchen, das sie schon un-
term 24. Mai gestellt hatte, an den Vollziehungsrat: er méchte ihr bei
jeder Requisition, zu der der Kanton Solothurn zugezogen werde, eine
Abschrift der Generalverteilung der Last auf die siamtlichen Kantone
zukommen lassen. Es habe sich nidmlich im Kanton Solothurn der
Glaube verbreitet, dass thm von den Kriegslasten mehr aufgebiirdet
werde, als thm nach Verhiltnis von Grosse und Vermégen zukomme.
Man weise dabei vorab auf den Kanton Bzrn hin. Der Vollziehungs-
rat meldete umgehend: Er trete nicht auf dieses Begehren ein.?)

4. Die Stellung der bucheggbergischen Geistlichkeit.

Am 9. Januar 1800 teilte Stapfer, der Minister der Kiinste und
Wissenschaften, dem Pfarrer Ganting in Liisslingen, der thm wegen

1) Eine anschauliche Schilderung dieser romantischen Fahrt bietet Ferd. von Arx:
Episoden aus dem Requisitionsdienst. Neuausgabe, II., 273—276.

2 Akten V., 265.

%) Akten V., 1127f.

1) B.-A. Helvetik, Bd. 827, 545 f., 547.
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seiner Besoldungsausstinde immer wieder in den Ohren lag,!) den
Beschluss der Gesetzgbenden Rite vom 13. Dezember 1799 mit. In
diesem Beschlusse hatten die Rite festgesetzt, die zwei verfallenen Jah-
reszinse (1798 und 1799) der Grundzins-Loskaufskapitalien zu erheben,
in eine besondere Kasse zu legen und daraus die Geistlichen zu bezah-
len.?) Stapfer fiigte in seinem Briefe an Ganting bei, durch diese all-
gemeine Massregel werde hoffentlich seinen gerechten Klagen griindlich
abgeholfen werden; denn die eingehenden Summen wiirden nach den
Berechnungen des Finanzministers mehr als hinlinglich sein.?) Voller
Freude antwortete Ganting: Es scheine also doch, dass die Gesetzge-
benden Rite die Religionsdiener nicht véllig verhungern lassen wollten:
,,Gebe Gott, dass sie in diesen Gedanken immer mehr gestirkt werden
und einsehen lernen, dass die Religion immer die festeste Stiitze eines
Staates sei, mag man einwenden, was immer man will, und dass mit-
hin alle jene Regierungsglieder die grossten Toren der Welt sind, welche
die Religion und ihre Diener verichtlich behandeln; denn mit diesem
torichten Verfahren untergraben sie sich selber und nehmen sich selbst
das weg, was einzig sie noch aufrecht erhalten kann".%)

Die Bodenzinse wollten nicht eingehen. Die Besoldung der Geist-
lichen blieb aus. Pfarrer Ganting war enttiuscht. Am 25. April 1800
gelangte er mit seinen Bitten und Klagen an den Vollziehungs-Ausschuss:
Durch die Aufhebung der Zehnten und Bodenzinse sei er fast um seine
ganze Besoldung gekommen; trotz aller Bemiihungen habe er bei der
Verwaltungskammer des Kantons Solothurn nichts erhalten kénnen; so-

gar fiir das Jahr 1798 habe er noch einen Riickstand von 20 Dublonen
zu fordern, fiir das Jahr 1799 habe er gar nichts erhalten als drei Miitt
Dinkel von Primizen, und was etwa sein weniges, schlechtes Land ab-
getragen habe. Ganting iiberbrachte sein Bittschreiben persénlich dem
Minister Stapfer, klagte ihm sein und seiner bucheggbergischen Mitbrii-
der Elend, wies wieder darauf hin, dass die bernischen Geistlichen in
der Nachbarschaft Anzahlungen an ihre Gehaltsforderungen erhalten
hitten, und wiederholte seine Auffassung, es wire besser, wenn die
reformierten Pfarrer des Bucheggberg der Verwaltungskammer Bern
unterstellt wiirden; denn von jener von Solothurn erhielten sie doch
nie etwas. Stapfer hiess das Gesuch gut und versprach, es personlich

1) Vgl. oben S. 294.

%) Akten V., 4201.

8) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 226.

%) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 228, 17. Januar 1800.
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Minister Dolder zu iibergeben und zu empfehlen.!) In den nichsten
Tagen wurden, wie es scheint, auch noch die beiden Pfarrer von Ae-
tingen und Messen bei Stapfer vorstellig und unterstiitzten die Klagen
und Bitten Pfarrer Gantings.

Stapfer, der schon einmal den Antrag eingebracht hatte, die Pfarrer
des Bucheggbergs der Verwaltungskammer des Kantons Bern zu unter-
stellen,?) machte sich tatsichlich zu ihrem Fiirsprecher. Diese Pfarrer,
so fithrte er in einer Botschaft vom 13. Mai 1800 an den Vollziechungs-
Ausschuss aus, litten mit ithren Familien unter der Not weit schwerer,
als die nicht verheirateten katholischen Geistlichen. Er wisse, dass der
brave Pfarrer Ryz von Aetingen sich seit einem Jahre mit seiner Frau
und seinen vier Kindern im Tage nur noch eine einzige Mahlzeit aus
Erdipfeln gestatten kénne, und mit dem nahen Ende aller seiner Er-
sparnisse das grosste Elend vor sich sehe. Das Beste wire der Anschluss
dieser Pfarrer an Bern.?) Der Vollziehungs-Ausschuss erklirte sich ge-
neigt, den Anschluss der dre1 Pfarrer an die bernische Verwaltungskam-
mer zu genehmigen, doch miisse sich der Minister der Kiinste und Wis-
senschaften zuerst mit dieser in Verbindung setzen und zu erfahren
suchen, wie sie sich zu diesem Projekte stelle.?)

Stapfer versuchte, die Verwaltungskammer in Bern fiir diesen An-
schluss zu gewinnen: Er machte vier Griinde geltend: Diese buchegg-
bergischen Pfarrer hitten von jeher ithren Gehalt von Bern bezogen; die
Verwaltungskammer des Kantons Bern habe mehr Mittel und verstehe
es besser, ithre Doménen auszuniitzen, als die solothurnische; die Mit-
tellosigkeit, die im Kanton Solothurn nicht gestatte, der grossen Zahl
der katholischen Geistlichen etwas ergiebigere Anzahlungen zu verab-
folgen, sei fiir die reformierten Prediger des Kantons weit fiihlbarer,
weil sie Familien hitten und ithnen die kleinen Gefille entgingen, die bei
den Katholiken unter dem Namen von ,,Stohlgebiihren” iiblich seien;
und schliesslich spielten auch bei der Austeilung der geringen Entschadi-
gungen, die in Solothurn zur Verfiigung stinden, die personlichen Ver-
hiltnisse der Mitglieder der Verwaltungskammer zu Ungunsten der drei
einzigen reformierten Religionslehrer mit.%)

Die bernische Verwaltungskammer war nicht geneigt, auf das
Begehren einzugehen. Die beiden ersten Motive, so erwiderte sie,

1) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 49, 59.

) Vgl. oben S. 295.

3) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 58.

1) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 57, 21. Ma1 1800.

5) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 56, 25. resp. 29. Mai1 1800.
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hitten wohl frither Berechtigung gehabt, jetzt aber nicht mehr, seit
die Zehnten und Bodenzinse, aus denen man jene Geistlichen besol-
det habe, abgeschafft seien; iiberdies solle noch ein grosser Teil der
im Kanton Bern liegenden Nationalgiiter verkauft werden. Habe die
Verwaltungskammer bisher schon Miithe gehabt, die Geistlichen zu
besolden, so werde sie nach dem Verkaufe dieser Giiter in noch
grossere Schwierigkeiten geraten, ja, genétigt sein, sich aufzulésen,
wenn ihr einerseits mehr Lasten aufgebiirdet wiirden, anderseits alle
‘thre Bemiihungen um Hilfe fruchtlos blieben. Ob die beiden andern
Griinde, ,,die einzig aus dem Interesse fiir die betreffenden Religions-
lehrer hergenommen® seien, ,,die Unordnungen und Schwierigkeiten™
aufwogen, die aus einer solchen Verlegung der Besoldungen &ffentlicher
Beamter von einem Kanton auf den andern entstehen miissten, das zu
entscheiden, stehe ihr nicht zu. Die Verwaltungskammer Bern miisse
aber bitten, sie mit dieser neuen Last zu verschonen.!)

- Mehr als ein Monat war vergangen, seitdem Pfarrer Ganting bei
Minister Stapfer vorgesprochen und seine Petition eingereicht hatte.
Wahrend die Verhandlungen zwischen den Behérden hin- und her-
gingen, war er ohne Nachricht geblieben. ,,Das lange Warten wird
mir listig”’, schrieb er unterm 28. Mai an Stapfer und fragte: ob denn
das nicht eine auffallende Ungleichheit und Parteilichkeit sei, wenn ein
Teil der Geistlichen immer richtig bezahlt werde oder zum wenigsten
namhafte Abschlagszahlungen erhalte, andere dagegen trotz aller Bemii-
hungen nichts erhalten konnten.?) Stapfer war Pfarrer Ganting offen-
sichtlich sehr gewogen. Seine Klagen liessen 1hn nicht ruhig. Als eines
der sichersten Mittel, so schrieb er ihm zuriick, thn samt seinen beiden
Amtsbriidern im Bezirke Bucheggberg aus der langen Verlegenheit her-
auszureissen, sei unstreitig die Zuteilung ihrer drei Pfarreien an die Ver-
waltungskammer in Bern. Der Vollziehungs-Ausschuss sei geneigt, den
Anschluss zu gestatten, nur die Verwaltungskammer in Bern setze dem
Plan die grossten Hindernisse entgegen. Wenn Pfarrer Ganting die Mit-
glieder der bernischen Verwaltungskammer beeinflussen kénne, solle er
es tun.?) Gleichzeitig wendete sich Stapfer nochmals an die Verwaltungs-
kammer in Bern: Ihre Aeusserungen gegen die Griinde, die er fiir die
Unterstellung der drei reformierten bucheggbergischen Pfarrer unter ihre
Verwaltungskammer vorgebracht habe, seien ,,s0 wenig geniigend, dass

1) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 55, 30. Ma1 1800.
2) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 49.
3) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 48, 12. resp. 14. Juni 1800.
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er die Vorziige ruhiger, unparteiischer Priiffung, durch welche sich sonst
ihre Berichte vorteilhaft auszeichneten, gar sehr darin vermisse™. Griinde,
die ,,auf nichts weniger, als auf Begiinstigung™ ausgingen, diirften nicht
derart abgetan werden.?)

Die Mitglieder der bernischen Verwaltungskammer liessen sich auch
durch diese Worte Stapfers nicht umstimmen. Sie seien nicht parteisch,
antworteten sie, und die Ueberzeugung, dass ihre Berichte auf Wahrheit
und unleugbare Tatsachen sich stiitzten, machten es thnen unméglich,
davon mehr oder minder abzugehen; sie erlaubten sich vielmehr noch
die Bemerkung, ,,dass bei der eingefiihrten Religionsfreiheit das Verhilt-
nis der reformierten Geistlichen gegeniiber den katholischen kaum noch
einen Beweggrund zur Versetzung der ersteren zu ergeben scheine™.?)

Diese endgiiltige Ablehnung war so rasch erfolgt, dass der Brief des
Pfarrers Ganting zu spit eintraf. Er wolle, schrieb er am 18. Juni 1800
an Stapfer, tun, was in seinen Kriften stehe, um die Verwaltungskammer
in Bern fiir seinen Plan zu gewinnen. Mit der gleichen Post richte er
zu diesem Zwecke einen Brief an seinen Tochtermann, den Miinzmeister
Fueter in Bern, der einige Mitglieder der Verwaltungskammer gut kenne,
damit er sie persénlich ersuche, sich diesem Projekte nicht linger zu wi-
dersetzen. Er werde seinen Tochtermann auch ersuchen, bei Stapfer vor-
zusprechen, um mit thm zu konferieren, wie der Verwaltungskammer am
besten beizukommen sei. ,,Ich kann nicht begreifen”, jammerte Gan-
ting, ,,warum die Verwaltungskammer zu Bern sich so dawider striubt,
uns unter thre Pflege zu nehmen .. Wo bleibt Gerechtigkeit, Billigkeit
und Gleichheit, wenn einige Pfarrer alles und die andern nichts erlan-
gen? Ich kenne Amtsbriider hier in meiner Nachbarschaft, die iiber 20
Jucharten gutes Land und bei 18'000 Pfund der Pfarre gehoriges Ka-
pital am Zins haben, wie Utzenstorf. Ja, solche Pfarrer kénnen sich wohl
leiden und gemichlich zusehen, wenn andere am Hungertuch nagen miis-
sen, die doch ihre Pflichten so gut erfiillen, wie jene, die alles wohlauf
haben”. Aber Ganting vergass nicht, Stapfer zu bitten, selbst alles zu
tun, damit die reformierten Pfarrer des Bucheggberg von der Verwal-
tungskammer Solothurn frei wiirden. Und wie der Hunger ihn zu miss-
mutigen Worten iiber seine bessergestellten bernischen Amtsbriider ver-
leitete, so trieb er thn zu harten Worten iiber die katholischen Solothurner:
,»30 lange wir unter der verwiinschten Verwaltungskammer von Solothurn
bleiben miissen, sind wir tibel daran und werden nie zu unserem Recht

1) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 50, 12. resp. 14. Juni 1800. 7
%) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 46, 16. Jum: 1800.
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gelangen. Solothurn hat einen unvertilgbaren Neid und Hass gegen Bern
und alles, was von Bern ist und nach Bern riecht. Sie wiirden, wenn
sie kénnten, den Bernern gern Sonne und Mond entziehen und ihnen
alles Ungliick auf den Hals fallen lassen. Das zeigten sie deutlich da-
mit, dass sie bei der Einnahme von Bern (durch die Franzosen am 5. Marz
1798) frohlockend ausriefen: ,,Da hind nun einisch die verfluechte Ber-
ner e rechti Laxierig iibercho”. Zu diesem National- oder Kantonshass
gesellt sich dann noch der leidige Religionshass, den ihre Pfaffen mei-
sterlich zu unterhalten und zu vermehren wissen, und der sie glauben
macht, sie verrichten ein gutes Werk, wenn sie einem reformierten Ket-
zer, sonderlich einem reformierten Pfarrer, etwas hinterhalten oder etwas
abzwacken kénnen. Und eben das bestiarkt mich in dem Gedanken, dass
es mit der armen helvetischen Republik niemals gut gehen werde, so lange
man auf der widersinnigen Idee beharrt, katholisch und reformiert unter
einen Hut zu bringen. Die Katholischen saugen den Hass mit der Mut-
termilch ein und werden auf alle Weis und Weg fein hiibsch darin ge-
starkt. Hieraus lisst sich deutlich abnehmen, was fiir ein Schicksal wir
Pfarrer in dem Bucheggberg zu erwarten hitten, wenn wir immer unter
der Verwaltung von Solothurn bleiben miissten. ,,Deme zu folg nehme
die Freiheit, Sie, Biirger Minister, auf das Dringendste zu ersuchen, dass
Sie doch die Giitigkeit haben, und alle ihre Krifte aufbieten, dass wir
unter die Verwaltungskammer Bern kommen®.?)

5. Der Kampf gegen die sittliche Verrohung und der Ruf nach
der Freiheit der religiosen und seelsorglichen Krifte. '

Die Zeitereignisse blieben auf die jungen Leute nicht ohne schlim-
men Einfluss. Die Klagen iiber die wachsende Ziigellosigkeit mehrten
sich bestindig. '

Schon Ende November 1799 hatte sich die Munizipalitit der Stadt
genétigt gesehen, in einem ,,Zuruf an alle Hausviter, Hausmiitter, Sshne
und Té6chter der Gemeinde Solothurn® vor Sittlichkeitsdelikten zu war-
nen: ,,Zu einem gerechten Hasse gegen die Ziigellosigkeit haben wir uns
alle bei der Annahme der Konstitution im Angesichte des Vaterlandes
aufs feierlichste verbunden; allein ungeachtet dieser Verbindlichkeit reis-
sen schadliche Ausschweifungen von Tag zu Tag in unserer Gemeinde
immer mehr ein; das Uebel der Verfithrung nimmt Oberhand und die
traurigen Beispiele geschindeter Unschuld beginnen so gemein zu wer-

1) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 47.
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den, dass, wenn diesem Strom des Verderbens nicht starke Dimme ent-
gegengesetzt werden, uniibersehbarer Nachteil unserer Gemeinde und
selbst der Nachkommenschaft erwachset. Der rechtschaffene Biirger,
der noch Gefiihl fiir Ehre und Sittlichkeit hat, seufzet dariiber in der
Stille und berechnet kummervoll die Folgen fiir die Zukunft ...*Y)

Auch auf dem Lande zeigten sich dhnliche Erscheinungen. Aeus-
serte sich in der Stadt mehr die Entsittlichung, so auf den Dérfern draus-
sen mehr die Verrohung. In einem Berichte der Pfarrgeistlichen des Was-
seramts an den bischéflich-konstanzischen Kommissar klagen diese iiber
die unbindige kleinere Jugend und fahren weiter: ,,Die erwachsene Ju-
gend ist fast noch allgemeiner auch von den ernsthaftesten Eltern kaum
mehr zuriickzuhalten. Der von dem gemeinen Volk und besonders von
der warmen Jugend schrecklich missverstandene und darum todgefihr-
liche Titel ,,Freiheit™ reisst fiir die kleinere und gréssere Jugend auch
den besten Eltern den Ziigel aus der Hand. Wenn dann die so tiglich
vervielfaltigten bosen Beispiele und der Leichtsinn der Eltern noch da-
zukommen, ldsst sich hier, wenn nicht kriftig entgegengearbeitet wird,
fiir die Zukunft nicht viel Gutes erwarten’.?)

Anderwirts stand es nicht besser. Der Vollziehungs-Ausschuss er-
hielt ,,aus allen Kantonen in einstimmigen Berichten die schauervollsten
Schilderungen der immer grésser werdenden Verschlimmerung der of-
fentlichen Sitten. Sie schreiben die Ursachen davon den verschiedenen
Epochen der Revolution zu. Diese gab dem Volke die Freiheit, sie lehrte
es aber nicht, sie von der Ziigellosigkeit zu unterscheiden. Weil es vor
keinen Gebietern mehr zittern darf, glaubt es, weiter keine Pflichten er-
filllen zu miissen. Mitten unter den striflichsten Ausschweifungen be-
redet es sich, gesetzmissige Rechte auszuiiben ... Der Vollziehungs-
Ausschuss schlug darum, einem weitverbreiteten Rufe entsprechend,
die Wiederherstellung der Sittengerichte vor, wie solche vor der Re-
volution in den protestantischen Kantonen unter Leitung der Pfarrer
iiblich waren.

Alle fiihrenden Minner waren darin einig, dass dem wachsenden
Verderben entgegengearbeitet werden miisse. Aber in der Art und Weise,
wie dies geschehen sollte, gingen sie weit auseinander. So erklirte z. B.
Cartier im Grossen Rat: ,,Dem Gesetzgeber kann nichts wichtiger sein,
als Sittlichkeit des Volkes ... ich glaube aber, es wire am besten, das

1) Stadtbibl. Solodorania, Bd. 1, 4°, 30. Nov. 1799, 4 S.
2) Kommissariat Schonenwerd, Stiftsarchiv im Staatsarchiv Fasc. 121, Nr. 6,

28. Sept. 1800.
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Sittengericht mit den Municipalititen zu vereinigen, statt wieder eine
neue Behorde aufzustellen®.l) :

* *
*

Je mehr die sittliche Verrchung um sich gnff, um so mehr nef
man in Solothurn nach der Freiheit der religisen und seelsorglichen

Krifte.

Das Professorenkollegium, das sich einer grossen Beliebtheit er-
freute, hatte sich im Sommer 1800 vom Vollziehungs-Rate die Voll-
macht geben lassen, abgehende Mitglieder wie bisher selbst wihlen
und zur Bestitigung prisentieren zu diirfen. Abbé Schmid, der friiher
selbst einmal gern Professor geworden wire, wusste es auf Umwegen zu
erreichen, dass die bereits gegebene Erlaubnis zuriickgenommen und eine
offentliche Konkurrenzpriifung vorgeschrieben wurde. Dieser Beschluss
brachte nicht nur das Professorenkollegium, das darin mit Recht sein
Auflésungsdekret sah, sondern die ganze Stadt in Aufregung. Die Mu-
nizipalitit und die Gemeindekammer machten sich vereint zum Sprecher
der Volksstimmung, und ganz eruptionsartig kam in threm Schreiben all
die angesammelte Unzufriedenheit iiber die religiose Knechtung zum

Ausdruck.

,.Blirger Vollziehungs-Rite™, schrieben sie, ,,es ist unliugbar, dass
Religion der Grundpfeiler jedes gesitteten Staates ist. Jeder gesetzmis-
sigen Behorde liegt also die Aufrechterhaltung derselben ob. Diese hei-
lige Pflicht setzt uns, als Vorgesetzte hiesiger Gemeinde, in die traurige
Notwendigkeit, iiber die Beeintriachtigungen, welche dieselbe in religis-
sen Hinsichten seit einiger Zeit erleidet, unsere bekiimmerten Herzen
vor lhnen freimiitig aufzuschliessen. Wodurch hat es Solothurn ver-
dient, dass man vorziiglich da auf Religion und ihre Diener loszustiir-
men scheint? Nicht genug, dass das Kloster Mariastein auf die be-
dichtigste Art zerstort und unsere daraus vertriebenen und verfolgten
Mitburger und Blutsfreunde wider Constitution und Gesetz ohne Brot
und ohne Unterhalt gelassen werden; nicht genug, dass die seit mehr
als 500 Jahren mit uns zunftmaissig verbriiderten Viter Franziskaner,
die hiesiger Gemeinde sowie der Landschaft nebst ihren gestifteten
Pflichten mannigfaltig andere kirchliche Dienste taten, aus ithrem Klo-
ster verjagt, 1thre Kirche geschlossen, das Band ihrer Vereinigung sozu-
sagen aufgelost und sie in eine solche Lage gesetzt worden, dass bald

1) Neues republikanisches Blatt I, 353, Februar 1800.
22%
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von selbigen keine Dienste mehr fiir unsere Gemeinde zu erwarten sind;
nicht genug, dass man unsere Téchter und Blutsverwandten aus dem
Kloster vom Namen Jesu vertrieben und in ein anderes Ordenshaus zu
andern Frauen zusammengepresst hat; sondern es wurde sogar die von
uns vorgenommene Wahl eines St. Sebastiankaplans, welche uns laut der
Stiftung zusteht, durch das vormalige Direktorium gebrochen und, ob-
gleich diese Pfriinde einen wesentlichen Teil der hiesigen Pfarrverwal-
tung ausmacht, deren Wiederbesetzung dem Gesetz stracks zuwider uns
nicht nur untersagt, sondern der Kantonsverwaltungskammer aufgetra-
gen, diesortigen biirgerlichen Fundus zu ithren Handen zu ziehen! Bei
allen diesen und andern Zerstérungen, wo ist wohl der Nutzen, der da-
durch dem Vaterlande zufloss? Wir hofften, der 7. Januar habe diesen
zerstorenden Genius entkriftet, allein durch Thren Beschluss vom 15. dies
(-es Monats Juli), in Betreff der Erginzungsart der hiesigen Professo-
ren, droht unserer Gemeinde eine neue Gefahr. ... Obwohlen wir alle
Achtung fiir den hiessigen Erziehungsrat haben, dem nach IThrer Vor-
schrift vom 15. dies ein doppelter Vorschlag in dieser Wahl zu machen
zusteht, so konnen wir doch nicht mit Stillschweigen iibergehen, dass
bei dessen Sitzungen seit Jahren die Halfte der Mitglieder nicht mehr
erschien, und dass derselbe vom ehemaligen Direktorium zusammenge-
setzt war, und zwar auf eine Art, dass es seinem eigenen Beschlusse vom
24. Juli 1798 zuwiderhandelte, um seine Giinstlinge hineinzuschieben®.
Nachdem nun die Gemeindevorsteher die Griinde dafiir auseinanderge-
setzt, dass die ganz armselig bezahlten Professoren mindestens ithre Woh-
nungs- und Tischgenossen selbst sollten prisentieren diirfen, und die
Furcht ausgesprochen, das Kollegium kénnte auseinandergehen, fuhren
sie fort: ,,Und wer, wer wiirde uns dann die in ithrer Person verlornen
vortrefflichen Erzieher und die wichtigen Stiitzen ersetzen, die sie un-
serer Gemeinde sowohl als der Landschaft in Religion und Sittlichkeit
waren und noch sind? — Besonders in einem Zeitpunkt, wo wegen Ein-
stellung der Zehnten und Bodenzinse, die seit der Revolution abgegange-
nen Glieder hiesiger Pfarrstift nicht einmal erginzt werden kénnen!"
Der Brief schloss mit dem nicht weniger bittern Satz: ,,Die Gewahrung
unserer Bitte wird uns ein redender Beweis von lThrer unbezweifelten
Geneigtheit sein, unsere Gemeinde fiir die vielen erlittenen Beeintriach-
tigungen in Religionssachen zu entschidigen und selbe fiir die Zukunft
davor sicher zu stellen™.?)

1) B.-A. Helvetik, Bd. 1460, 174, 22. Juli 1800.
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IV. Um die ,,Vertagung‘ der Gesetzgebenden Rite.

Die Siege der Franzosen iiber die Oesterreicher hielten die helve-
tische Republik dusserlich aufrecht; innerlich aber ging sie einer weitern
Auflésung entgegen.

Die Gesetzgebenden Rite nahmen zwar nach dem 7. Januar 1800
die Verfassungsarbeiten mit neuem Eifer auf. In einer Proklamation an
das Volk vom 20. Januar 1800 sagten sie: ,,Biirger Helvetiens. Wir wis-
sen und fithlen es mit euch, wie wenig unsere Constitution, die uns auf-
gedrungen wurde, fiir uns passt, wie miide ihr dieser Constitution seid,
und wie kostspielig das Heer von Beamten, das sie aufstellt, fiir den Staat
werden muss. Wir wollen allem dem mit méglicher Eile abhelfen und
eifrig an einer neuen Verfassung arbeiten, welche euch zur Annahme
oder Verwerfung vorgelegt werden soll“.!) Beide Parteien in den Ri-
ten, die Patrioten und die Republikaner, waren auch dariiber eimig, dass
- die Menschenrechte, die Einheit Helvetiens und das Reprasentativsystem
die Grundlagen der kiinftigen Verfassung bilden miissten.?)

Ueber die Anwendung des Reprisentativsystemes aber gingen die
Anschauungen der Parteien weit auseinander.’) Die Sieger vom 7. Ja-
nuar 1800, die Republikaner, wollten mit einer neuen Verfassung die
Beseitigung der aus den freien Volkswahlen von 1798 hervorgegange-
nen Rite. Die iiberwiegenden revolutiondren Elemente im Parlament
schienen 1hnen ein uniiberwindliches Hindernis fiir die Gesundung der
Verhiltnisse. Thr von Usteri und Liithy von Solothurn ausgearbeiteter
Verfassungsentwurf liess denn auch dem Volke nur noch das Recht, die
wahlfihigen Biirger zu bezeichnen und einen Volksausschuss von 90 Min-
nern zu wihlen, der die ihm vorgelegten Gesetze genechmigen oder ver-
werfen konnte. Im iibrigen aber sollten die Wahlen des aus 24 Gliedern
bestehenden Landrates, des neungliedrigen Staatsrates, der Mitglieder der
richterlichen Behérden usw. einem aus 45 der besten und einsichtigsten
Biirger des Landes bestehenden Landgeschwornengericht iibertragen wer-
den, dessen Mitglieder nicht nur mit 15jahriger Amtsdauer und dem (nur
an Drelervorschlige gebundenen) Rechte der Selbsterginzung ausge-
zeichnet, sondern auch die obersten Hiiter der Reinheit und Unver-
sehrtheit der Verfassung sein sollten. Dieses Landgeschwornengericht

1) Akten V., 660.
%) Sie legten dies in einer Proklamation an das Volk vom 14. Januar 1800 fest.
Akten V., 572 ff.

®) Vgl. H. Biichi: Die politischen Parteien im ersten schweizerischen Parlament,

S. 370 ff.
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wire die wirkliche Macht im Lande gewesen — eine neue Beamten-
aristokratie.

-Die revolutiondre Patriotenpartei trat diesem Entwurf geschlossen
und scharf entgegen. Sie hielt in threm Verfassungsentwurf an der Kon-
stitution von 1798 fest, freilich mit Aenderungen und Erginzungen, die
sich der Mehrheit im Laufe der zwei Jahre als wiinschenswert aufge-
driangt hatten.

So verscharfte sich von Tag zu Tag der Kampf in den Gesetzgebenden
Riten, aber auch der Gegensatz zum Vollziehungs-Ausschuss, der, aus
dem Staatsstreich vom 7. Januar 1800 hervorgegangen, in der vordersten
Reihe der Republikaner stand. In dieser Lage tauchte der einst zuriick-
gewiesene Gedanke Laharpes der Vertagung der Rite wieder auf, um
auf diesem Umwege die ,,Jakobiner’” aus den Riten zu entfernen. Als
der Vollziehungs-Ausschuss, im Bewusstsein der Unterstiitzung durch
den ersten Konsul, diese Absicht in einer Botschaft durchblicken liess?),
und als gar Mitglieder des Grossen Rates die Vertagung offen vorschlu-
gen,?) erhob sich ein Sturm von Adressen aus dem Volke, die fiir oder
gegen die Vertagung der Rite Stellung nahmen.

1. Stimmen aus dem Kanton Solothurn fiir und gegen die Ver-
tagung der Riite.

Fir die Vertagung der Rite erklarte sich eine Zuschrift von fiinf
Biirgern von Miimliswil unter dem Datum vom 3. Mai 1800. Die fiinf
Biirger hiessen: Peter Leonz Scharr, Mitglied der Mumizipalitit, Johann
Schirr, Urs Josef Hifeli, Johann Baptist Biittiker, alle drei Mitglieder
der Gemeindekammer, und Johann Probst. Sie wiesen vorerst auf die
traurige Lage des Vaterlandes hin, in die dieses durch die Folgen des
Krieges und der Revolution versetzt worden sei. Die Erfahrung habe
zur Geniige bewiesen, dass die Schweiz, die wegen 1hrer Lage stets ein
armes Land sein werde, die ungeheuren Kosten, die aus der Gegenwart
fremder Kriegsheere und einer so kostspieligen Verfassung, welche eine
ausserordentliche Menge von Beamten aufstelle, nicht zu tragen vermoge:
,-Die Ersparnisse von Jahrhunderten sind hinweg, die Finanzen erschopft,
die Schuldenlast wachst von Tag zu Tag, Erwerb und Handel sind ge-
hemmt, die Lebensmittel hoch im Preise und ein grosser Teil unseres
Vaterlandes verheert“. Nach dieser Einleitung baten die Einsender die
Biirger Reprisentanten ,,im Namen des leidenden Vaterlandes, schleu-

) Akten V., 691 {f.
%) Akten V., 1057, Nr. 111.
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nigst die passenden Mittel zu ergreifen, durch welche Helvetien Milde-
rung erlange: ,,Es ist notwendig, unstreitig notwendig, dass die Anzahl
der Beamten vermindert werde und Sie, Biirger Reprisentanten, sich bis
zum Frieden vertagen, und der Vollziehungs-Kommission, welche im ho-
hen Grad nicht nur von Seiten des ersten frankischen Consuls, sondern
gewiss auch von der grossen Mehrheit des helvetischen Volks Achtung
und Zutrauen besitzt, die Aufgabe iibertragen, aus Threr Mitte eine ge-
wisse Anzahl der fihigsten, rechtschaffensten und verniinftigsten Min-
ner zu wihlen, die dann als gesetzgebende Commission neben der Voll-
ziechungs-Commission zuriickbleiben, vereint mit ihr die provisorische
Regierung Helvetiens bilden, nach dem Wunsch des friedlich gesinn-
ten Schweizervolkes Frieden zwischen ihm und den benachbarten Mich-
ten herstellen und eine Verfassung, deren Grundlagen durch die Erfah-
rung bewihrt sind, bearbeiten und, sobald wir den Frieden erhalten, dem
Volke zur Annahme vorlegen. Wir hoffen, sie werden iiber diese unsere
Gedanken micht gleichgiiltig zur Tagesordnung gehen, sondern dem
Wunsch der Volksmehrheit und dem des Vaterlandes schleunig mit
Dringlichkeit entsprechen™.!)

Diese Miimhiswileradresse wurde durch die Presse in der Oeffent-
lichkeit bekannt.?) Sie rief sofort die Reaktion solothurnischer Patrioten
hervor. Ex-Unterstatthalter Viktor Brunner in Solothurn war die Seele
und Triebfeder derselben. Eine von ihm redigierte, mit dem Datum vom
17. Mai 1800 versehene Eingabe protestierte gegen die Zuschrift der ,,fiinf
Partikularen™, die angeblich im Namen der Mehrheit ,,sich erkiihnten®,
den Riten die Vertagung als eine notwendige Massregel zur Rettung Hel-
vetiens anzuraten; sie will die Rite iiber diese Zuschrift aufkliren: ,,Biir-
ger Gesetzgeber! Wir erklaren Euch anmit feierlich, dass wir, weit ent-
fernt, die Notwendigkeit obiger Massregel einzusehen, vielmehr selbe bei
der wirklichen Lage der Dinge als héchst gefihrlich und schidlich glau-
ben, und ebensowenig begreifen kénnen, wie fiinf Partikularen sich’s
konnten beifallen lassen, thren Wunsch als jenen der Volks-Mehrheit
darzustellen. Wir erkennen die Kunstgriffe, mit welchen unlingst ein
Mitglied einer Munizipalitit hiesigen Kantons seine Kollegen einlud,
einen ahnlichen, vielleicht den nidmlichen Antrag an Euch zu tun; er
wurde mit Unwillen verworfen: fast moéchten wir vermuten, die fiinf
Unterzeichneten obigen Antrags mochten bloss das blinde Werkzeug
eines Individuums sein, dessen Plan seinen eigenen Orts-Biirgern nicht

1) B.-A. Helvetik, Bd. 253, 29—31.
%) Der Wahrheitsfreund 1800, Nr. 45, vom 13. Mai.
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einleuchten wollte”. Die Adresse trug 33 Unterschriften. Neben Vik-
tor Brunner finden wir unter den Unterzeichnern drei Mitglieder der
Verwaltungskammer, Jos. Graf, Jos. Rudolf, Christen (von) Arb, ferner
Dr. med. P. Jos. Schwendimann, Joachim Leonz Eder, Urs Lack, U. F.
J. Graf, M. L. Voitel, Joseph Bury, dazu kleinere Angestellte in Solo-
thurn, auch Leute aus dem Bucheggberg und Leberberg und vier Miim-
liswiler.?)

Die Patrioten in der Stadt Solothurn waren mit dieser einen Zu-
schrift an die Gesetzgebenden Rite nicht zufrieden. Sie gewannen die
ithnen ergebenen Gemeinden des Distriktes Biberist zu einer weiteren
Eingabe, die ebenfalls das Datum des 17. Mai1 1800 trigt.?) Diese rhe-
torisch gute Adresse protestierte, wie die eben genannte, vorerst gegen
die Eingabe der fiinf Miimliswiler. Dass man sich getraue, seinen Pri-
vatwillen ohne weiteres als den Wunsch der Volksmehrheit 6ffentlich ber
der Regierung einzugeben, sei drgerlich; noch drgerlicher sei es, dass sich
schon vorher ein Stellvertreter des Volkes getraut habe, im Ratssaale selbst
zu dhnlichen Vorschligen das Losungszeichen zu geben. Die Gesetzgeber
selber hitten Segel und Schiff, auf dem sie die Biirger vertragsmassig
fiihren sollten, abgeschatzt, zerrissen und auf die Sandbank gefiihrt. Wer
nun die Biirger wieder aus der Tiefe herausarbeiten werde? Etwa eine
Kommission? Gewitzigt durch die traurige Erfahrung sei man der Kom-
missionen miide. Die Gesetzgeber sollten die Biirger wenigstens wieder
dorthin bringen, von wo sie die politische Reise miteinander angefangen
hitten. ,,Wir haben euch zu Fiihrern bestimmt, und sonst niemanden;
ihr seid daher nicht berechtigt, an euere Stelle in euerem Namen oder
dem unsrigen wen immer hinzusetzen. [hr habt unserem Rufe gefolget,
ihr habt das erhabene Amt angenommen, das wir euch antrugen, und
zweil Jahre schon seid ihr in dem Charakter der Gesetzgeber Helvetiens
versammelt. Thr seid und bleibt uns also verantwortlich, und von nie-
mandem anders fordern wir Rechenschaft fiir die bisherigen Handlun-
gen; euch allein fragen wir: wie und wohin habt ihr uns gefiihrt? was
habt ihr fiir die allgemeine Wohlfahrt gethan? wo sind die Staatspfen-

1) B.-A. Helvetik, Bd. 259, 51—53. Akten V., 1009, Nr. 22. — Offenbar ist es den
Urhebern dieser Adresse nicht gelungen, in Miimliswil selbst eine Mehrheit von Unter-
schriften gegeniiber der befehdeten Eingabe von P. L. Schirr zu erreichen.

%) Inhalt und Form der Einsendung weisen auf Solothurn hin, obwohl unter den
Unterzeichnern kein Solothurner Biirger sich findet. Ueberdies sagt eine inhaltlich ver-
wandte Eingabe aus Langenthal vom 31. Mai 1800 (Akten V., 1022, Nr. 40): ,,Mit dem
siissesten Vergniigen vernehmen wir soeben, dass unsere Mitbiirger aus dem Distrikt
Biberist, vereinigt mit mehreren aus der Gemeinde Solothurn* sich gegen die Miimlis-
wiler-Adresse an die Gesetzgebenden Rite gewendet hitten.
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ninge, die thr bis dahin bezogen (habt)? wo sind die Gesetze, die uns
unmittel(bar) oder mittelbar unserm héchsten Endzwecke als Menschen
und Biirger niher bringen konnten? O, wir wollen euch den Riickblick
auf die Widerspriiche, Harte(n) und Inconsequenzen ersparen, die man
hiufig in euern bisherigen Verordnungen wahrnehmen muss. Wir wol-
len euch nicht mehr auf die unverzeihlichen Fehler euers, auf das Ge-
wissen missvergniigter Biirger gebauten Finanzsystems, als der ersten
Quelle unseres Elendes, zuriickfithren. Wir wollen euch nicht auf den
schindlichen Mangel des biirgerlichen Gesetzbuches, auf die scheuss-
liche Verwirrung im Processgange, wo man immer auf die alten Ue-
bungen und Rechte, als die stete Nahrung des Kantonsgeistes, zuriick-
gewlesen wird, aufmerksam machen. Mit was fiir Mitteln die Besserung
eingeleitet werden solle? ,,Mit eben denjenigen, die man euch in die
Hinde gab, als ihr vor zwei Jahren als Stellvertreter in unserm Namen
zusammentratet. Damals bildeten wir noch ein Volk; wir hatten eine
Verfassung; wenn sie auch, wie einige behaupten wollen, durch Bajo-
nette uns aufgedrungen ward, so war sie doch bei der damaligen und
wirklichen Lage immer noch die beste, indem sie uns vor aller Anar-
chie schiitzte und wenigstens den Weg vorzeichnet, auf dem wir zu
einer bessern, die dem allgemeinen Geiste und (den) Localbediirfnis-
sen anpassender wire, gelangen kénnten”. Durch diese Verfassung
seilen die Gesetzgeber zu ithrem Amte ernannt worden; diese Ver-
fassung sei ihnen als Norm gegeben worden. ,,Ihr sollt und werdet
es euch also zur heiligen Pflicht machen, wieder da anzufangen, wo
ithr selbst von dem euch vorgezeichneten Wege abgewichen. Heilig
soll euch die im Jahre 1798 beschworene Verfassung in ithren wesent-
lichsten Theilen sein, und demzufolge werdet ihr wieder die Vollzie-
hungsgewalt von fiinf Minnern einsetzen, die ihr wider alles Recht,
zu euerer Schande und unserm bittersten Unwillen, aufgehoben. Wir
wissen wohl, dass auch diese Verfassung ihre Fehler hat, sowie alles,
was aus Menschenhinden hervorgeht; das gesteht sie selbst ein; diese
sollten demnach verbessert und da wo Geist und Bediirfnisse Abdnde-
rungen erfordern, selbe mit reifer, stiller Ueberlegung und Weisheit ge-
macht werden. Aber nach was fiir Formen? Nach denjenigen, die die
Verfassung selbst vorschreibt™. Die Adresse ist jeweilen unterzeichnet
vom Prisidenten der Munizipalitit und vom Agenten der Gemeinden
Biberist, Deitingen, Subingen, Derendingen und Zuchwil im Wasser-
amt, ferner der beiden Gemeinden Liisslingen-Nennigkofen und Lii-
terkofen-Ichertswil im Bucheggberg. Die unterzeichneten Gemeinden
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weisen uns so ziemlich genau das Gebiet, in welchem die patriotische
Opposition 1m Distrikt Biberist, die uns bereits begegnete und die uns
auch ferner begegnen wird, ihren Sitz hatte.?l)

Es fallt auf, dass die Patrioten des Niederamtes und Schwarzbuben-
landes bei diesen Eingaben gegen die Vertagung der Rite nicht vertreten
sind. Der Grund diirfte darin liegen, dass ihre Vertreter im Grossen
Rat, Cartier und Trosch, sich immer ausgesprochener auf die Seite der
Republikaner stellten. Cartier suchte mit Eifer nach einem Mittel zur
Beschleunigung der Verfassungsarbeiten und zur Ueberbriickung der
Parteigegensitze. In einem Gutachten vom 28. Mai 1800 iiber die
wichtigsten Arbeiten, mit welchen die Gesetzgebenden Rite sich be-
fassen sollten, schlug er vor: Die beiden Rite sollten kiinftig nur mehr
alle sechs Wochen eine Sitzung halten, dafiir aber in sieben Hauptkom-
missionen, in die sie eingeteilt wiirden, thnen zugewiesene Arbeiten gut
vorbereiten. Usteri erklirte, er gedenke, diesen Vorschlag standhaft zu
verteidigen; dennoch wurde er verworfen.?)

2. Die Vertagung der Riate am 7. August 1800 und ihre Aufnahme

und Auswirkung im Kanton Solothurn.

Anfangs August 1800 war der durch die Parteien geschaffene Riss
so weit, dass der Vollziechungs-Ausschuss sich entschloss, die Konse-
quenzen zu ziehen. In einer Botschaft vom 7. August entwarf er ein
erschiitterndes Gemailde von der wahren Lage des Vaterlandes, wies auf
die unhaltbaren finanziellen Verhiltnisse hin, zeigte, dass der Uebergang
zu einer neuen Landesverfassung die Verminderung der Gesetzgebenden
Rite notwendig mache, und bezeichnete als die ,,einzige Massregel, welche
das Vaterland zu retten” vermoge, die Vertagung der Rite.?)

Sobald die Botschaft im Grossen Rat verlesen war, forderte Dr. Car-
tier von Olten Permanenzerklirung des Rates, bis das Geschift erledigt
sel. Als diese beschlossen war und die Beratung begonnen hatte, erklirte
Cartier: Er finde die Schilderung von dem trostlosen Zustande des Va-
terlandes, welche die Botschaft enthalte, nur zu schwach und habe diese
schlimme Lage schon lange als driickend gefiihlt; friither hitte man die
vorgeschlagene Massregel unnétig machen kénnen, jetzt sei dies nicht
mehr zu hoffen; wolle man einer von fremder Macht aufgedrungenen
Militirregierung ausweichen und das Vaterland vor einer solchen Er-

') B.-A. Helvetik, Bd. 259, 55—63. Akten V., 1009, Nr. 23,
%) Akten V., 1059 ff.
%) Akten V., 1498 ff.
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niedrigung schiitzen, so bleibe nichts anderes iibrig, als die Annahme
des Vorschlages. Auch Trosch von Seewen stimmte bei, machte aber
als alter Patriot seinen Vorbehalt: Lange schon habe man gesehen, dass
Leidenschaft statt Vernunft die einlaufenden Antrige beurteile. Bei einer
Aenderung kénne es kaum schlimmer gehen, als bisher. Er hoffe aber,
,.die iibrigbleibenden Gesetzgeber wiirden bedenken, dass das Volk keine
ausschliessliche Regierung mehr wolle, sondern Schutz aller seiner Rechte
begehre™.

Im Senat war es Jos. Liithy von Solothurn, der beantragte, der Rat
solle sich permanent erkliren. Der Antrag wurde angenommen. In der
Beratung wiesen die Revolutionire klar darauf hin, dass nun die Pa-
trioten aus den Gesetzgebenden Riten entfernt werden sollten und
»die gnidigen Herren” wieder auftreten wiirden. Der Senat war in
seiner Stellungnahme gespalten. Erst in einer vom Vollziehungs-Aus-
schuss befohlenen Abendsitzung stimmte eine Mehrheit der Senatoren
dem Grossratsbeschlusse zu; darunter befanden sich die Solothurner
Jos. Liithy und Schwaller, nicht aber Brunner.?)

Der siegreiche Vollziehungs-Ausschuss ernannte am 8. August, un-
ter Ausschluss missbeliebiger radikaler Elemente, aus den bisherigen
Gesetzgebenden Riten 35 Mainner in die neue Gesetzgebende Be-
hérde, darunter Dr. Cartier von Olten und Jos. Liithy von Solothurn.
Die bisherigen Mitglieder des Vollziehungs-Ausschusses vereinigten sich
mit diesem Gesetzgebenden Rat, ergiinzten sich durch Zuziehen von acht
weiteren Mannern auf 51 Mitglieder und wihlten sofort eine neue Exe-
kutivbehérde von sieben Mitgliedern, die sich ,,Vollziehungsrat' nannte.?)

E'3 %
%

Im Kanton Solothurn regte sich keine Opposition gegen diese Staats-
verinderung. Regierungsstatthalter Amanz Glutz begliickwiinschte in
einem Schreiben vom 13. August 1800 den neuen Vollziechungsrat und
fiigte bei: ,,die vollzogene Staatsinderung werde sicher von allen gut-
denkenden Biirgern gebilligt, da sie die lingst gewiinschte Eintracht
der hochsten Gewalten und eine Ersparnis mit sich bringe. Schon
der 7. Januar habe herrliche Friichte getragen, die Sicherheit des Eigen-
tums und der Person, der 7. August werde in seinen Folgen noch trost-
licher sein™.3)

1) Akten V., 1514 {{.
%) Akten V., 1524 ff., 1528 ff., 1531.
%) Akten VI., 15.
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Am 28. August 1800 forderte der neue Vollziehungsrat die Regie-
rungsstatthalter zur treuen Mitwirkung bei der Durchfithrung seines
Programmes auf.!) Die Mitteilung habe wahren Trost in seine Seele
gegossen, antwortete Regierungsstatthalter Glutz unterm 3. September
und fuhr fort: ,,Ich meinerseits werde rastlos bemiiht sein, Thre wei-
sen Massnahmen in Vollziechung zu setzen, und bin iiberzeugt, dass
meine Mitbiirger mit Sehnsucht den Anstalten entgegensehen, wo-
durch Helvetiens Wohlstand hergestellt, Sittlichkeit und Religion em-
porgehoben und der Rechtschaffenheit und den Kenntnissen ihr Wir-
kungskreis angewiesen wird; nur so werden die Grundpfeiler des Staats
unerschiitterlich sein. Aufs neue beseelt, werde ich mit Entschlossenheit
meinen Pflichten gemiss handeln, und werde meinen Mitbiirgern Sitt-
lichkeit, Liebe zur Ordnung und Achtung fiirs Gesetz einzufléssen trach-
ten. So werden unsere Kinder sich einst des Gliickes noch freuen, das
unsre Viter kannten, und werden die Regierung preisen, die dazu den
Grund gelegt™.?)

Glutz scheute sich auch nicht, die Konsequenzen zu ziehen und da
und dort Angestellte, die allzu einseitig die patriotische Gesinnung her-
vorkehrten, zum Riicktritt aufzufordern und durch gemissigtere Elemente
zu ersetzen. Er wurde dabei vom Vollziehungs-Ausschuss unterstiitzt.

Sorgen bereitete ihm die Neuordnung der solothurnischen Verwal-
tungskammer. Pfarrer Ganting von Liisslingen, der stets voller Klagen
gegen sle war, hatte nicht ganz unrecht. Sie enthielt Mitglieder, die ithrem
Amte nicht gewachsen waren, aber schon seit lingerer Zeit oder gar seit
dem April 1798 in ihr sassen. Dem tiichtigsten Mitgliede der Kammer,
Ludwig von Roll, war es in diesem Kreise nicht wohl. Schon im Sep-
tember 1799 wiinschte er dringend, dass das Los gezogen werde, in der
Hoffnung, die mehr beschwerliche als angenehme Stelle los zu werden.
Der Prisident, Jos. Graf, erklarte bei dieser Gelegenheit, dass er bei der
nichsten Wahlversammlung um Entlassung nachsuchen werde.?) Im Ok-
tober 1799 erhielt nun die Verwaltungskammer in Altschultheiss Bass
einen geschiftsgewandten Sekretir. Er wurde mit Freuden aufge-
nommen.?)

Als am 22. Februar 1800 Regierungsstatthalter Xaver Zeltner der
seit dem 7. Januar 1800 siegreichen Richtung weichen musste, verlangte

1) Akten VI. 74.

%) B.-A. Helvetik, Bd. 511, 91—92.

%) Prot. d. VK. 1799, 729, 16. Sept.
) Prot. d. VK. 1799, 833, 16. Okt.
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auch sein Gesinnungsgenosse Graf die Entlassung, ,,um sich seiner sehr
zahlreichen Familie widmen zu kénnen“.!) Der neue Regierungsstatt-
halter Amanz Glutz bewog ihn, im Amte zu bleiben. Als im Ma: 1800
Ludwig von Roll abermals die Entlassung begehrte ,,wegen zu vieler Ar-
beit und geschwichter Gesundheit, schrieb Regierungsstatthalter Glutz
an den Vollziehungs-Ausschuss: Er se1 genétigt, bei seinem Gewissen
und bei seiner Ehre anzuzeigen, dass drei von den vier iibrigen Mit-
gliedern (Graf, von Arb, Rudolf) fiir die Geschifte der Verwaltungs-
kammer ginzlich untauglich seien; der vierte (Dr. med. J. Reinhart von
Riittenen), ein junger Mensch, habe zwar Fihigkeiten, verstehe aber die
franzésische Sprache nicht und sei in Verwaltungsgeschiften nicht be-
wandert. Ein tauglicher Ersatz fehle. Durch den Austritt von Rolls miisste
,das Interesse der Regierung und der Kanton merklich leiden, ohne zu
gedenken, dass diese Kammer schon jetzt wegen ihrer Zusammensetzung
jene Achtung beim Volke nicht geniesse, welche zur Aufrechterhaltung
guter Ordnung nétig wire™*.%)

Nach dem Umschwung vom 7. August 1800 beschiftigte sich auch
der neue Vollziehungsrat mit der Verwaltungskammer von Solothurn.
Der Minister des Innern sagte in seinem Rapport vom 3. Oktober 1800:
die solothurnische Verwaltungskammer bleibe in den wesentlichsten Auf-
tragen zuriick und bilde durch die ginzliche Unfihigkeit ihrer meisten
Mitglieder ,,einen nur zu richtigen Masstab, nach dem die 6ffentlichen
Beamten des Kantons Solothurn im allgemeinen gewiirdigt werden miiss-
ten!”3) Als nun L. von Roll im November 1800 abermals seine Entlas-
sung nachsuchte, und wohl auch bald darauf wieder Klagen gegen die
Verwaltungskammer eingingen, verlangte der Vollziehungsrat vom Re-
gierungsstatthalter einen Bericht iiber die Fihigkeiten ihrer einzelnen
Mitglieder und ein Gutachten iiber die Verinderungen, die vorzuneh-
men seien. Das Gutachten und die Ansicht des Ministers des Innern
deckten sich. Von Arb und Rudolf wurden angehalten, ihren Riicktritt
einzugeben, und an ihre Stelle wurden am 6. Februar 1801 gewahlt: Urs
Jos. Glutz-Blotzheim, gewesener Gemeinmann und Mitglied des Erzie-
hungsrates, und Amanz Sury, gewesener Jungrat, zwei durch Geschifts-
kenntnis und Rechtschaffenheit erprobte Manner. Ludwig von Roll wurde
zum Prisidenten ernannt.?)

1) B.-A. Helvetik, Bd. 514, 385, 22. Febr. 1800.

%) B.-A. Helvetik, Bd. 514, 405, 9. Mai 1800.

%) B.-A. Helvetik, Bd. 514, 427.

4) B.-A. Helvetik, Bd. 514, 411, 3. Nov. 1800, 417, 30. Dez. 1800, 427, 16. Jan. 1801,
425, 6. Februar 1801.
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In den Distriktsgerichten besetzte Regierungsstatthalter Glutz 18
Stellen neu. In Solothurn und Olten veranlasste er einige Mitglieder
zum Austritt. Das Distriktsgericht Dornach liess er am 5. Mai 1801
vom Vollziehungsrat sogar auflésen, ,,in Betrachtung, dass das Betra-
gen mehrer Mitglieder ohne ihre Entfernung keine bessere Behandlung
der Geschifte erhoffen lasst”. Nach der Auflssung behielt Glutz nur
drei der bisherigen Mitglieder, wiahrend er sechs neu wiahlte, von de-
nen er sagt, dass sie ,ichtes Christentum, gesunde Vernunft, Treue
und Standhaftigkeit und hinléngliche Bewanderung im Lesen und
Schreiben” besissen.!) Wohl am liebsten hitte Glutz das Distrikts-
gericht Biberist wegen seiner stindigen oppositionellen Einstellung neu
besetzt; aber er wagte es noch nicht.

V. Die Titigkeit des neuen Gesetzgebenden Rates
und die Auswirkung im Kanton Solothurn.

Jos. Liithy von Solothurn, der an der Ausarbeitung des Verfassungs-
entwurfes der Republikaner einen ersten Anteil hatte, wurde zum ersten
Prisidenten des neuen Gesetzgebenden Rates ernannt.?) Als solcher un-
terzeichnete er die Proklamation des Gesetzgebenden Rates an das hel-
vetische Volk vom 18. August 1800: Der Gesetzgebende Rat will sich
bemithen — heisst es darin — die Wunden zu heilen, welche Krieg und
Revolution dem Vaterlande geschlagen haben. Er will dem Staate eine
neue Verfassung geben und sie mit den notwendigen Gesetzen beglei-
ten. Er bittet alle, mitzuhelfen. Die Verfassung soll freier Méanner wiir-
dig und dem allgemeinen Bediirfnisse besser angemessen sein, als die
bisherige. Getreu dem Grundsatze der Einheit sollen alle Teile des
Staates so innig vereinigt werden, als es die Verhaltmisse erlauben.
Die Gewissensfreiheit soll nicht nur ungekrinkt bleiben, sondern die
Religion und die Gottesdienste der Viter geschiitzt und geehrt wer-
den. Der ehrwiirdigen Klasse der Religions- und Schullehrer soll die
dringliche Aufmerksamkeit gewidmet und fiir 1hre billige Entschiadigung.
und ihr redliches Auskommen gesorgt werden.?)

1) B.-A. Helvetik, Bd. 518, 545 ff. — Am 17. Aug. 1801 reichten fiinf der verdrang-
ten Distriktsrichter von Dornach, Schafter, Schidler, Logo, Gaugler und Borer, beim
Vollziehungsrat eine Beschwerde ein und verlangten eine Untersuchung. Rengger, der
Minister des Innern, meinte in seinem Gutachten: er halte es fiir wahrscheinlich, dass
die Petenten sich ,,bei einer rechtlichen Untersuchung iiber einen grossen Teil der gegen
sie angebrachten Beschuldigungen wiirden rechtfertigen konnen'; der Beschluss kénne
aber nicht mehr riickgingig gemacht werden. Ebenda S. 599.

%) Akten VI., 24.
%) Akten VI., 43 {f.
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Der Gesetzgebende Rat arbeitete nicht ohne Erfolg. Er sistierte
z. B. den Loskauf der Zehnten und Bodenzinse und suchte auch sonst
die Finanzen zu verbessern; er erliess wertvolle Vorschriften fiir die
Schulen, fiir die Aufsicht iiber die Bibliotheken, fiir das Forst- und
Strassenwesen; er verteilte die Unterhaltungskosten fiir die franzosi-
sche Besetzungsarmee (zweite Reservearmee) auf alle Kantone nach
bestimmten Prozentsitzen und machte so der bisherigen Willkiir ein
Ende. Bei all diesen Arbeiten hatte Liithy hervorragenden Anteil.l)

Eine Reihe von Massnahmen trug wesentlich zur Befriedung des
Kantons Solothurn be.

1. Die Amnestie der Fliichtlinge und Emigranten.

Um zur Ueberbriickung der Parteigegensitze im Volke beizutragen,
schlug der Vollziehungs-Ausschuss, der am 7. Januar 1800 sein Amt an-
getreten, schon bald eine allgemeine Amnestie fiir politische Verbrecher
vor. Die Revolutionspartei setzte dem Vorschlag heftigen Widerstand
entgegen. ,,Wire"', entgegnete Cartier von Olten, der zur Reformpartei
gehorte, ,,die Regierung von allen Fehlern frei, hitten die Kantonsbeam-
ten und Richter ihre Pflicht gehérig erfiillt, und wire uns Vereinigung
nicht so notwendig, so wiirde ich vielleicht auch noch nicht fiir Amne-
stie stimmen; aber leider ist dies alles nur zu sehr der Fall, und dem
haben wir auch den gegenwirtigen Druck zuzuschreiben. Lasst uns also
besonders der Einigkeit wegen den Grundsatz der Amnestie annehmen"’.
Cartier votierte auch dafiir, dass man die Amnestie so weit als moglich
ausdehne und auf diese Weise suche, Freunde fiir die neue Verfassung
zu gewinnen. Am 28. Februar 1800 wurde die Amnestie erlassen. Aus-
genommen waren noch die Haupter und Anstifter der Verschwérung
gegen die Republik, ebenso jene, welche Truppen gegen die Republik
warben, anfithrten oder Offiziersstellen in i1hnen bekleideten. Spiter
wurde die Wirksamkeit dieses Amnestiegesetzes, das eine Riickkehrfrist
von drei Monaten festgesetzt hatte, bis zum 1. Oktober 1800 verliangert.?)

Im Kanton Solothurn wurden damit jene vom Militargericht in So-
lothurn verurteilten Striflinge frei, die bisher nur auf Biirgschaft hin ent-

1) ,,Wenn der aufmerksame Forscher in den Arbeiten der Gesetzgebung seit dem
7. August 1800 Gerechtigkeits- und Wahrheitsliebe, Offenheit und edle Tendenz zur
Begliickung der schweizerischen Nation bemerkt, und — einige Fehler in der Staatspolitik
abgerechnet — seine Hoffnung tiglich stirker ward, aus dem traurigen Labyrinth endlich
aut einen ruhigen Standpunkt zu gelangen — konnte er sich des Gedankens erwehren:

gas\}aialben Liithy und seine gleichgesinnten Freunde und Kollegen getan?* Hépfner, a.a.O.

%) Akten V., 783 ff., 864 ff.; VI. 116 {.
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lassen worden waren oder noch in Haft sassen.!) Die Burschen, die vor
der Aushebung in die Eliten oder ins Hilfskorps gefliichtet waren, kehr-
ten wieder heim. Am 22. Mirz 1800 erhielten jene Generalpardon, die
aus den helvetischen Truppen desertiert waren.2)

Die Heimkehr dieser Fliichtlinge und Emigranten fiel nun im Kan-
ton Solothurn ungliicklicherweise gerade in die Zeit, in der die Gemein-
den die Aufruhrkosten bezahlen sollten.?) ,,Das sind die Schuldigen, die
sollen zahlen, nicht wir”, riefen die Patrioten. Das Schreiben, welches
Urs Remund, Prisident der Munizipalitit, und Viktor Remund, Agent,
im Namen der Gemeinde Riedholz unter dem 17. Oktober 1800 an den
Vollziehungsrat sandten, enthilt einen interessanten Beleg dafiir: ,,Es
geht die Sage, es traben in unserer Nachbarschaft mehrere Individuen
daher, die nicht nur zu den ordnungswidrigen Auftritten im Distrikt
Balsthal im April 1799 als Urheber gewirkt, sondern die Verfiihrung
des Volkes in jeder Hinsicht sich zur Pflicht gemacht und manch un-
gliickliches Schlachtopfer unsren Feinden im Auslande in die Hinde
geliefert haben. Gleich bei der Ankunft des Regierungs-Kommissirs
wanderten sie aus, teils ins Neuenburgische, teils nach Deutschland.
Wie sehr sie da zum Wohl Helvetiens mégen gearbeitet haben, ist
leicht zu erraten; auch sind ihre Friichte zur Geniige bekannt. Aber
Gnade! Gnade! Ja, wir missgonnen ithnen den Schutz nicht, den thnen
das Amnestiegesetz gewihrt; mochte die edle Massigung, die aus diesem
Gesetze hervorleuchtet, auch sie zu Freunden der helvetischen Freiheit
umstimmen und ihnen Gesinnungen des Friedens einfléssen! Aber doch
konnen wir nicht zugeben, dass die Unschuldigen die Last ihrer Ver-
brechen tragen und zu ihnen in die namliche Klasse versetzt werden.
Nein, wir kénnen nicht zugeben, dass unsere Nachkommen in den hel-
vetischen Jahrbiichern den Namen unserer Gemeinde in dem Verzeich-
nisse der Aufriihrer finden und uns noch nachfluchen sollen*.%)

In einem Berichte vom 5. Oktober 1799°) wurden folgende, aus den
héchsten aristokratischen Kreisen Solothurns stammende Minner als Emi-
granten bezeichnet: Franz von Thurm, gewesener Jungrat;®) Bernhard

1) Peter Leonz Schirr von Miimliswil hatte eine Bittschrift zugunsten dieser Ver-
urteilten eingereicht. Akten V., 788

%) Akten V., 857 1.

%) Vgl. oben S.323 {.

) B.-A. Helvetik, Bd. 884, 287—289.

%) B.-A. Helvetik, Bd. 884, 39—42.

) Franz Chnstmn H.F ldel von Thurm, 1765—?2, Jungrat 1791 und 1798, bi-

schéflich-konstanzischer Hofkavalier.
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Glutz, gewesener Seckelschreiber;') Karl Surbeck, gewesener Lieutenant;
er verschaffte sich einen Pass nach Frankreich, entwich aber nach Deutsch-
land;?) Oberst Salis von Zizers;?) Anton Glutz, der letzte Vogt zu Fal-
kenstein; er diente nach der Emigration in der kaiserlichen Armee;?)
Viktor Glutz, gewesener Landvogt;®) Ludwig Xaver Gugger, letzter
Vogt zu Dornach;®) er ist uns bereits als Werber fiir die kaiserliche
Armee bekannt. Wegen ihrer militirischen Tatigkeit und Stellung ge-
hérte wohl die Mehrzahl dieser eben genannten Méinner zu jenen, die
von der Amnestie ausgeschlossen waren. Am 18. November 1801 gab
endlich ein Gesetz des Redingschen Senates auch diesen Emigranten die

Moglichkeit zur Riickkehr in die Heimat.?)

2. Die Ausscheidung der Gemeindegiiter der Stadt Solothurn.

Seit zwei Jahren konnte die Stadtgemeinde Solothurn iiber den
grossten Teil ihres Eigentums nicht mehr verfiigen, weil er in die
Soénderungsmasse einbezogen war. Das verursachte ihr nicht geringe
Schwierigkeiten. Sie hatte kein Geld und sollte doch den tausendfil-
tigen Forderungen gerecht werden, ,,die ihr bald die Konstitution selbst,
bald Gesetze oder Uebung und auch der Drang der Zeitumstinde un-
ablissig aufbiirdeten”; sie musste deshalb manches alte Besitzstiick ver-
dussern und namhafte Schulden machen, und dennoch unterblieben selbst
die notwendigsten Reparaturen, weswegen der Zustand aller Gemeinde-
gebaude sich taglich verschlimmerte, ,,die dringenden, zum Nutzen des
Staates abzielenden Verbesserungen des Erziehungswesens™ stockten,
und die Armenfiirsorge blieb auf das Mindeste beschrinkt.

Schon am 11. August 1800 wendete sich die Gemeindekammer von
Solothurn an Prisident Liithy. ,,Eben®, so schrieb sie, ,,hat sich end-
lich jene lingst gewiinschte Verinderung in der Regierung zugetragen,
welcher alle Redlichgesinnten mit Ungeduld entgegensahen. Dieser
gliickliche Umstand gibt auch unserer Gemeinde die trostliche Hoff-

" 117)9 2]osgggsBemhf.lrd Malachias Franz Glutz-Blotzheim, 1754—1811, Seckelschrei-
er —1798.

%) Karl Klaudius Surbeck, 1774—1838, Grossrat 1790—1798, Unterlieutenant im
Schweizergarderegiment 1791.

%) Heinrich Anton Salis von Zizers, 1753—1819, Grossrat 1797—1798, stand vor
der Revolution in franzosischen Diensten.

4) Karl Anton Niklaus Glutz-Ruchti, 1756—1837, Vogt zu Falkenstein 1795—1798.

%) Viktor Edmund Glutz-Ruchti, 1753—1817, Vogt zu Flumenthal, Lebern und
Kriegstetten 1781—1798, Stadtmajor und Hauptmann, 1798 Geisel.

%) Franz Ludwig Xaver Joseph Gugger, 1761—1812, Grossrat 1783, Vogt zu
Dornach 1796—1798.

) Akten VII., 718 ff.
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nung eines besseren Loses, als ihr bisher zu teil geworden”. Und nun
empfahl sie thm aufs angelegentlichste die Verteidigung der Interessen
der Stadtgemeinde und ernannte thn mit Kantonsrichter Hieronymus
Vogelsang zu ithrem Bevollmichtigten in der Sénderungsangelegenheit.?)

Mit der Wahl von Liithy und Vogelsang hatte die Stadt Solothurn
sich die denkbar besten Vertreter ausgesucht. Liithy war kurz zuvor in
die staatliche S6nderungskommission gewihlt worden und zwar als erstes
der drei ausschliesslich aus Anhingern der Reformpartei bestehenden Mit-
glieder.?) Wihrend nimlich die Anhinger der Revolutionspartei die Stadte
moglichst beschneiden wollten, strebten die Reformer nach einer giitlichen
Auseinandersetzung, bei der die Grundsitze der Gerechtigkeit und, in
verworrenen Verhiltnissen, der Billigkeit gelten sollten. Liithy stand még-
lichst fiir seine Vaterstadt ein. Kantonsrichter Vogelsang war ein ausge-
sprochener Anhinger des alten Regimes, dem die Stadt Solothurn iiber
alles ging.?)

Die helvetische Sénderungskommission fand die von der Gemeinde-
kammer Solothurn geltend gemachten Anspriiche zu wenig belegt, als
dass sie hitte Stellung nehmen konnen. Liithy erwirkte darum vorerst
einen Beschluss des Vollziechungsrates vom 23. August 1800, der dem
Zerfall der strittigen Gegenstinde vorbeugte und sichtlich die Gemeinde
Solothurn begiinstigte.?) Letztere arbeitete in der Folge ein ausfiihrliches
Memorial aus, in dem sie sorgsam ihre Anspriiche begriindete. Am
28. November 1800 liess sie dasselbe durch ihre Bevollmichtigten den
helvetischen Behorden iiberreichen und durch einen Nachtrag vom
17. Dezember 1800 vervollstindigen.’) Bei den nun einsetzenden Ver-
handlungen suchten Liithy und Vogelsang fiir die Stadtgemeinde soviel
als moglich herauszuschlagen. Die Interessen der Verwaltungskammer,
die den Staat vertrat, waren gar oft andere, als jene der Stadt, aber die
beiden Vertreter der letztern suchten, wie das Protokoll sagt, mit ,,her-
kulischen Kriften” die Schwierigkeiten zu iiberwinden.®) IThre Arbeit

1) Prot. d. Gemeindekammer I1., Bd. 564 {.

2) Akten V., 1491.

) In seiner handschriftlichen Chronik (im Biirger-Archiv Solothurn) stellt Vogel-
sang die Sénderungsangelegenheit S. 266—384 ausfiihrlich dar und gibt fast tagebuch-
artig Bericht iiber seine beziiglichen Arbeiten. Am 20. Juli 1800 reiste er erstmals nach
Bern, am 21. April 1801 kehrte er nach Abschluss des Geschiftes letztmals zuriick. Er
berichtet S. 302 iiber die Verhandlungen betreffend die Ziinfte, S. 304 iiber das St. Ursen-
stift, S. 309 iiber das Franziskanerkloster, S. 317 iiber die Waldungen, S. 325 iiber das
Burgerziel, usw.

4) Akten VI., 66 1. Vgl. V. 3121., 330.

%) Aktenmaissiger Bericht zur Sénderungs-Konvention der Stadt Solothurn (1862
Druckerel Tschan). 4+25S.

) Prot. d. Gemeindekammer III., 851, 12. Januar 1801.
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war von Erfolg gekront. Am 21. April 1801 erteilte der Vollziehungsrat
dem zwischen den solothurnischen Bevollmichtigten und der helvetischen
Sénderungskommission getroffenen Abkommen die Genehmigung und
erklirte die Angelegenheit als ,,ginzlich erledigt”. Es sprach der Stadt
das ehemalige Rathaus und eine Reihe anderer Gebiude als Eigentum
zu, ferner bedeutende Waldungen, Berge und Weiden, ein Kapital von
Fr. 400'000.— aus dem einstigen Stadtseckel, das Biirgerspital, die Ar-
men- und Waisenhiuser und ihre Fonds, die Schulen und die Biblio-
thek, iiberdies noch einige Gefille.?)

Liithy war zwei Tage vor der Ratifikation persénlich in Solothurn
gewesen, um die Mitglieder der Gemeindekammer auf den bevorstehen-
den Abschluss der Konvention vorzubereiten. Er gab der Hoffnung Aus-
druck, dem 1thm von der Gemeinde geschenkten Vertrauen ,,ginzlich®
entsprochen zu haben, da er nebst Vogelsang ,,s0 gliicklich gewesen,
alle wesentlichen Anspriiche der Gemeinde durchzusetzen, die Zehn-
ten und Bodenzinse allein ausgenommen, worin der Vollziehungsrat,
vermoge seines Beschlusses vom 4. April (1800) darum nicht habe ein-
treten wollen, weil keine von den (vormals) souverainen Stidten bisher
auf solche Anspruch gemacht, auch keine solche erhalten™. Die Stim-
mung der Minister und der Regierung sei gut, so dass etwa unbestimmt
gefasste Punkte eine giinstige Auslegung erhalten wiirden. Im tbrigen
wiirde die Regierung zu keinerlei Abinderungen sich verstehen, und im
Falle einer jetzigen Ablehnung der Uebereinkunft wiirde die Gemeinde
kaum je wieder so giinstig wie diesmal bedacht werden.?)

Die Gemeindekammer zogerte denn auch nicht, den Ratifikations-
akt auszustellen, die Minister in Bern zu einem ,,Gastmahle’ einzuladen
und zu beschenken. Dem Prisidenten Liithy sprach sie in einem ehren-
vollen Schreiben fiir seine viele und erfolgreiche Arbeit ,,den lebhafte-
sten Dank 1threr Mitbiirger und ihre unbegrenzte Erkenntlichkeit™ aus.?)

Am 18. Maj 1801 zog die Gemeindekammer wieder ins alte Rat-

haus ein. Der Stimmung, die die Mitglieder bei diesem Anlasse erfiillte,
gibt das Protokoll folgenden Ausdruck: ,,Allerforderst wiinschte man sich
gegenseitig Gliick zum Wiederbesitz jenes Ortes, wo unsere biederen Vi-
ter sich ununterbrochen bestrebten, durch Bildung und strenge Hand-
habung weiser Gesetze Gerechtigkeit zu iiben, durch Sparsamkeit und

1) Akten VI., 843 ff. Sonderungs-Konvention und Aussteuerungs-Urkunde der
Stadt Solothurn (1833, Vogelsang-Graff). 32 S.

%) Prot. d. Gemeindekammer III., 1009 ff., 19. April 1801.

8) Prot. d. Gemeindekammer III., 1023, 21. April 1801.

23*
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Schonung den Wohlstand ihrer Mitbiirger zu vermehren, und durch un-
eigenniitzige Freigebigkeit und Wohltun die Liebe des Volkes zu gewin-
nen und Viter der Armen und Bedringten zu sein. Diese Anmutungen
in Vergleichung mit dem traurigen Los, das in heutigen Zeiten unsere
ehemals so gliickliche Stadt getroffen und sie fiir alles Gute entkriftet
hat, was einst thren Ruhm und ihre Ehre ausmachte, brachten zwar die
schmerzvollsten Empfindungen in den Herzen der fiir das Wohl ihrer
Mitbiirger besorgten Gemeindeverwalter hervor, aber weckten zugleich
ithren ganzen Edelsinn und ihr Ehrgefiihl auf, mit verjiingten Kraften
Hand in Hand dem ihrem Amte gesteckten Ziele entgegenzulaufen und
jeden Schritt mit Wohltun zu bezeichnen™.?)

3. Der Erwerb des Franziskanerklosters durch die Gemeinde;-
kammer der Stadt Solothurn.

Seitdem den Kléstern die Novizenaufnahme verboten und sie damit
zum Aussterben verurteilt waren, hatte die Gemeindekammer stets auch
Anspruch auf die Klostergebiude erhoben, die ja von Biirgern der Stadt
gestiftet worden seien.?) Die helvetischen Behoérden beanspruchten sie
aber als Staatseigentum.

Durch den Abmarsch der Truppen nach Italien war das Franzis-
kanerkloster in Solothurn, das seit dem Februar 1799 als Kaserne diente,?)
wieder frei geworden. Unter dem Drucke der finanziellen Schwierigkei-
ten beschloss der Vollziehungs-Ausschuss am 9. Juli 1800, die Kloster-
gebaulichkeiten zu verkaufen. Sein Vorgehen motivierte er damit, ,,dass
das Kloster gleich anfangs der Revolution von allen Monchen verlassen
worden sei*.*) Sofort erhoben die Ménche Einsprache gegen den Ver-
kauf und die Motivierung: Nicht freiwillig, sondern ,,auf die Einladung
des B. Répond, Kriegsministers, hin, rdumten wir den 28. Hornung 1799
den einzuquartierenden helvetischen Truppen unser Kloster ein. Diesen
bitteren Verlust versiisste uns das patriotische Gefiihl, dem Vaterlande
ein Opfer dargebracht zu haben™. Sie baten, das Kloster nicht zu ver-
kaufen, sondern thnen die Wiederbeziehung zu gestatten.’) Als die Bitte
erfolglos blieb,) wandte sich die Gemeindekammer von Solothurn an den

1) Prot. d. Gemeindekammer I11., 1050, 18. Mai 1801.

2) Prot. d. Gemeindekammer 1., 29, 29. April 1798.

%) Vgl. das Schreiben der Franziskaner gegen die ,,Neckereien und Bedriickungen**
der Verwaltungskammer vom 22. Mai 1800, B.-A. Helvetik, Bd. 1399, 159 ff.

4) Akten V., 1407.

%) B.-A. Helvetik, Bd. 2546, 210, 8. Juni 1800.

¢) Akten VI., 131, 11. August 1800.
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Vollziehungsrat : Die Ménche seien nicht freiwillig gewichen, sondern ,,ge-
notigt worden, plotzlich ithr Kloster zu verlassen und einstweilen bei gu-
ten Leuten, wie Verstossene, Unterschlupf zu suchen, aber eben diese
harte und unerklarliche Massnahme gegen ihre uralten Mitburger hitte
sie zu wiederholten Vorstellungen bei héchsten Behérden bewogen™. Sie
ersuchte, den Verkauf wenigstens aufzuschieben, bis die Sénderung vor-
iiber sei, zum allermindesten aber ihr selbst das Klostergebiude um einen
billigen Preis zu iiberlassen, da sie ein Waiseninstitut darin errichten
mochte. Auf die Gewihrung dieser Bitte rechne sie umso zuversicht-
licher, als ,,einerseits unser Waisenhaus teils wegen vor fiinf Jahren er-
littener Einidscherung, teils wegen ausgestandener Pliinderung in Waren
beim Einzug der Franken einen Verlust von wenigstens 40’000 Livres
gemacht und daher einer titigen Unterstiitzung zu seinem fernern Fort-
kommen bedarf, wofiir wir die anverlangte Ueberlassung des Franzis-
kanerklosters erkennen werden — anderseits aber uns die edle Stim-
mung unserer Landesviter bekannt ist, mit aller Macht und Nachdruck
sich jederweil zum Trost der Bedringten und zur echten Bildung der
Vaterlandes-Sohne zu verwenden™.?)

Da die helvetischen Behérden an threm Beschlusse festhielten und
~ die Versteigerung auf den 2. und 16. Oktober 1800 unabinderlich fest-
setzten, beschloss die Gemeindekammer aus ,,Besorgniss, dass dieses zur
Ehre und dem Dienste Gottes bestandene Haus in fremde Hinde fallen
diirfte, die es verunehren und schinden méchten, und ,,in Erwigung,
dass das Gebidude zu gemeinniitzigen, wohltitigen Anstalten sehr dien-
lich se1”, es selbst anzukaufen und zwar, um allen ,,Kniffen von eigen-
niitzigen Partikularen™ auszuweichen, durch einen geheimen Agenten.?)

Am 16. Oktober 1800 erstand der Negotiant Balthasar Fuchs das
Gebiaude um 16’100 Livres als Zwischenkiufer fiir die Stadt. Nun
machte aber die Verwaltungskammer Schwierigkeiten, die Gemeinde-
kammer als Bestinderin anzuerkennen, wohl zumeist deswegen, weil
vielfach herumgesagt wurde, man wolle die Franziskaner wieder ins
Kloster einziehen lassen.?) Die Gemeindekammer schob in ihrem
Schreiben an den Vollziehungsrat von neuem die Absicht in den Vor-
dergrund, das Gebiude zu ,,einem Schulen- oder Waiseninstitut™ zu
benutzen.t) Der Gesetzgebungsrat genehmigte wirklich den Kauf un-

1) Prot. d. Gemeindekammer II. 568 ff., 18. August 1800.
%) Prot. d. Gemeindekammer II., 669 f., 1. Oktober 1800.
3) Vgl. den Brief Schmids an Liithy v. 19. Oktober 1800, II., 423 b.
4) Prot. d. Gemeindekammer II., 684 f., 17. Oktober 1800.
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ter dem 31. Oktober 1800. Aber von einer Schenkung der Kaufsumme,
um die die Gemeindekammer gebeten hatte, wollte er nichts wissen.))

Als das Geriicht durchsickerte, die Kaufsumme des Franziskaner-
klosters solle als Darlehen an die Karthause in Itingen abgehen, um
thren Weinhandel wieder in Aufschwung zu bringen, versuchten Ge-
meindekammer und Erziehungsrat nochmals, das Geld fiir solothurni-
sche Bediirfnisse zu retten.?) Doch waren alle Anstrengungen umsonst.
Anfangs Dezember 1800 drang der Finanzminister auf sofortige Erlegung
der halben Kaufsumme und zwar mit der Drohung, dass im Falle neuer
Weigerung der Kauf aufgehoben werde.

Nun zeigte sich die Geldnot der Gemeindekammer in grellem Lichte.
Sie war ausserstande, die 8000 Fr. zu bezahlen, und wandte sich deshalb
in der letzten Stunde, am 29. Dezember 1800, in einem warmen Aufruf
an die eigenen Mitbiirger: ,,Die ungeheuren Auslagen aller Art”, sagt
sie darin, ,,haben den letzten baren Pfenmg aufgerieben™, geliehenes Geld
kommt nicht mehr zuriick, Anleihen ausser der Gemeinde sind keine zu
erlangen, nur ihr kénnt noch helfen, ,,dieses von unsern Voreltern des
dreizehnten Saeculums zu frommen Absichten gestiftete Gotteshaus und
die daselbst befindlichen ehrwiirdigen Ruhestitten unserer biederen Ah-
nen vor Zertriimmerung oder Entheiligung zu fristen” und das Gebiude
»»zum Nutzen der Jugend und armen Waisen, wie auch zur Beforderung
des offentlichen Gottesdienstes™ zu retten. Die Gemeindekammer bot
finf Prozent Zins und die Gemeindegiiter als Pfand an.?) Aber trotz
der grossen Anhinglichkeit der Solothurner an das alte Heiligtum flos-
sen infolge der schweren Zeitverhiltnisse nur drei Viertel der nétigen
Summe zusammen. Nachdem die solothurnischen Delegierten fiir das
Sonderungsgeschift, Prisident Liithy und Kantonsrichter Vogelsang,
nochmals personlich, doch umsonst, versucht hatten, das Geld fiir so-
lothurnische Bediirfnisse zu erhalten,?) lieferte die Gemeindekammer die
6000 Fr. an die Verwaltungskammer zur Weiterbeférderung ab.%)

Minister Mohr machte die Anregung, die Gemeindekammer von
Solothurn méchte die kirchliche Einwilligung zur Besitznahme des
Klostergebdudes zu erlangen suchen. ,Dieser christlichen Weisung
gemidss begaben sich Jos. Liithy und Hieronymus Vogelsang am
16. Januar 1801 nach Freiburg zum Bischof von Lausanne. ,,Mittelst

1) Akten VI., 334 {. '
%) B.-A. Helvet:k Bd. 1460, 199 ff., Schreiben v. 20. Nov. 1800.

%) Prot. d . Ciemeindelammer I1., 824f 29. Dez. 1800.

4) Prot. d. Closeintlekarminet I]l 848, 858 7. und 19. Januar 1801.
5) Ebenda III., 858, 19. Januar 1801.
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einer meisterhaften, in der Sprache eines guten Katholiken abgefassten
Anrede eréffnete Bgr. Liithy seiner bischéflichen Gnaden das Begehren
um die Genehmigung gedachten Klosterkaufes und empfahl zugleich die
katholische Gemeinde Solothurn seiner Obhut bestens. Der Bischof
nahm die beiden Bittsteller nicht bloss freundlich auf, sondern zeigte
sich bereit, iiber die vorgetragene und auch iiber weitere Angelegenhei-
ten mit der Stadtgemeinde Solothurn in vertrauliche Korrespondenz zu
treten. Die Gemeindekammer dusserte nun dem Bischof in einem Schrei-
ben vom 21. Januar 1801 folgende Wiinsche: Fiirs erste méchte er mit-
helfen, dass das Professorenkollegium in Solothurn in der gleichen Weise
wie bisher weitergefiithrt werde und darum auch kiinftig mit geistlichen
Lehrern besetzt bleibe, damit diese bei der zu befiirchtenden Auflésung
der Klésster der Pfarrei ,,die unumgingliche Hilfe™ leisten kénnten; er
méchte ferner dem von der Gemeindekammer vorgenommenen Kaufe
des Franziskanerklosters die Genehmigung erteilen; denn einzig die Angst
vor der Entweihung des Klosters und die Sorge um das Wohl der Jugend
habe sie zu dessen Kauf veranlasst; schliesslich méchte er jenes Edikt
zuriickziehen, durch welches die Ruossingersche Stiftung zu einem zwolf-
ten Kanonikat erhoben worden sei, damit der betreffende Fonds wieder-
um, ,,nach dem wahren Sinn der Stiftung”(!)!) zum Nutzen der stidti-
schen Schulen verwendet werden konne.?)

4. Das Streben nach der Wiederherstellung der Zehnten und
Bodenzinse.

Die Reformpartei hitte, um zu einer griindlichen Sanierung der
Finanzlage der Republik zu gelangen, am liebsten die Zehnten und
Bodenzinse wieder hergestellt. Die Revolutionire aber hielten deren
Abschaffung fiir eine der schonsten Errungenschaften des Umsturzes
und wollten von einer Wiedereinfithrung nichts wissen. Um den hef-
tigsten Kampf zu vermeiden, und um doch der driickenden Not der
Geistlichen abzuhelfen, versuchte man es mit der Flickarbeit an der
weniger gefihrlichen Grundzinsgesetzgebung.?) In der Proklamation
vom 20. Januar 1800, in welcher die Gesetzgebenden Rite dem Volke
die Absetzung des Direktoriums mitteilten, wandten sie sich auch aus-
driicklich an die Religionslehrer und versicherten ihnen: die Regierung

1) Vgl. Mésch: Die Solothurnische Schule in ihrem Auf- und Ausbau, S.50.—
Das zwolfte Kanonikat war nur zweimal besetzt gewesen.

2) Prot. d. Gemeindekammer III., 862—863, 20. u. 21. Januar 1801.

3) Vgl. das Gesetz vom 13. Dezember 1799 iiber die Erhebung der zwei verfallenen
Jahreszinse der Grundzinskapitalien, oben S. 333.
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werde eifrig nach Hilfsmitteln suchen, um ihren kiinftigen Lebensunter-
halt zu sichern, und ,,alles anwenden, um bald ihren driickenden Mangel
zu mildern™.?)

Vor kurzem hatte die Verwaltungskammer die Guthaben der solo-
thurnischen Geistlichen berechnet und Minister Stapfer mitgeteilt, dass
eine Summe von Livres 153'237.17.7 nétig wire, um sie bis Ende 1799
zu entschiadigen; fiir das Jahr 1798 hitten alle gesamthaft bisher bloss
Livres 14'476.7.7, fiir das Jahr 1799 noch gar nichts erhalten.?)

Welche Not hinter diesen Zahlen steckte, zeigt das Beispiel des
Pfarrers Franz Bleyer in Kappel. Er stammte aus armer Familie. Mit
Studienschulden trat er in den geistlichen Stand. Nach und nach ver-
half er dreien seiner Briider zum Priestertum. Seit 18 Jahren amtete er
auf seiner kaum mittelmissig besoldeten Pfarrei. Bei ithrem Einzuge in
den Kanton hatten thn sechs Franzosen im Pfarrhaus iiberfallen, ihn
,,erbarmlich” misshandelt, thm die Taschenuhr, den Geldbeutel mit
dem ganzen Barvermégen, ferner Hemden und Nastiicher geraubt. So-
fort bekam er Einquartierung und hatte wihrend sieben Wochen einen
Kommandanten, zwei Kapitine und einen Musikinstruktoren ,,mit aben-
teuerlichem Aufwande” zu beherbergen. Solche Einguartierungen wie-
derholten sich von 1798 bis 1800 so oft, dass einzig der Pfarrer von
Trimbach am Fusse des Hauensteiniiberganges noch schwerer zu lei-
den hatte. Zudem blieb Pfarrer Bleyer die Last, fiir Arme und Kranke
zu sorgen. Die Gemeindebiirger, die hitten mithelfen sollen, die Kosten
der Einquartierung zu tragen, waren durch ihre eigene Not gegen frem-
des Elend empfindungslos geworden. Der Pfarrer war véllig verarmt,
sein Unterhalt glich dem eines Bettlers; die Kleider hatte er bis auf den
letzten Fetzen ausgetragen; seine besseren Habseligkeiten hatte er ver-
pfindet auf die von der Regierung immer wieder in Aussicht gestellte
Besoldung hin. Da diese ausblieb, hatte er jeden Kredit verloren. Seit
einem Jahre vermochte er nicht mehr so viele Batzen zusammenzubrin-
gen, dass er seinen armen, alten Vater hitte besuchen kénnen. Einer
semer geistlichen Briider, P. Stephan Bleyer, Benediktiner in Mariastein,
war nach der gewaltsamen Auflésung des Klosters nach Kappel gefliich-
tet und hatte fiir seinen Unterhalt auf die versprochene Staatspension
gehofft. Sie blieb aus, und so musste auch er noch von dem ohnehin
kirglichen Brote seines Bruders zehren. Seit Jahren Mitglied der Hel-
vetischen Gesellschaft, hatte Pfarrer Bleyer mit geschwellten Hoffnun-

1) Akten V., 660.
%) B.-A. Helvetik, Bd. 1396, 25. Dezember 1799.
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gen 1798 die neue Zeit begriisst, ,,aber diese Hoffnung hatte ithn mit
zweljihrigen schmerzlichen Ruten gepeitscht”. ,,Vor lauter Vertrostun-
gen auf heitere Tage war er kleinmiitig geworden, vor lauter Versiche-
rungen beinahe verzweifelt”. Mitte Januar 1800 hérte er nun, die Ver-
waltungskammer verteile Korn. Er erwartete in erster Linie eine Spende,
erhielt aber nichts. Da griff er zur Feder. Weil die ,,Gleichheit” ver-
sagte, wolle er die ,,Freiheit” beanspruchen. ,,Jetzt”, so schrieb er an
die Verwalter, ,,da die Sonne (mit dem 7. Januar) endlich aufgegangen,
will man mir die Augen ausstechen, dass ich deren Gold- oder Silber-
strahlen nicht einmal sehen soll ..! Ich bitte Sie, schicken Sie mich
doch mit dem Bettelsack nicht in die weite Welt ..! Das erste Mal in
meinem Leben, dass ich gebettelt habe ..! Hitte die liebe Gerech-
tigkeit mich nicht so angefiihrt ..! Wie michtig ist die armselige Not. . !
Ich verlasse mich auf Dero empfindsame und gerechtigkeitsliebende Seele
und bitte, ja seufze um Erbarmen ..1"Y)

Hatte der Beschluss der Gesetzgebenden Rite, die Zinse der Los-
kaufs-Kapitalien von Grundlasten fiir die Jahre 1798 und 1799 einzu-
ziehen, bei den Geistlichen, die daraus bezahlt werden sollten, Hoffnung
und Freude erweckt, so stiess seine Verwirklichung bei den Zehntpflich-
tigen im Kanton Solothurn, wie anderwirts, auf allerlei Schwierigkeiten.
Grossrat Cartier meldete dem Vollziehungs-Ausschuss unterm 4. Februar
1800: der Erlass habe ,,allgemeinen Unwillen™ erweckt. Jene Biirger, die
noch etwas besissen, seien bereit, die Zinsen der Loskaufssummen nach
dem Gesetz vom 10. November 1798 und nach § 1 des Gesetzes vom
13. Dezember 1799 zu bezahlen, ,,aber insgesamt murrten sie”, dass in
§ 2 dieses Gesetzes drei Vierteile des ehemals jahrlich bezahlten Grund-
zinses als Unterlage fiir die Berechnung genommen wiirden. Dieser An-
satz se1 zu hoch. Der ,,grosse Haufe" aber werde irre gemacht; er hére
von Bodenzinsen sprechen, und, wihrend er gemeint habe, derselben
{iir immer ledig zu sein, kiindige man thm an, dass er dieselben, jetzt
nach so vielen Drangsalen, die er ausgestanden und noch zu gewir-
tigen habe, wieder wie ehemals bezahlen solle.?)

Die solothurnische Verwaltungskammer schreckte vor den Schwie-
rigkeiten des Einzuges zuriick. Nun fiel ithr aber ein Zirkular in die
Hinde, in welchem den bernischen Geistlichen ein Vorschuss auf ihre
Besoldung fiir 1799 zugesichert wurde. Die solothurnische Geistlichkeit
hatte selbst fiir 1798 nur Kleinigkeiten erhalten. Diese Ungleichheit em-

1) QOltenschreiben, Bd. 48, Verschiedenes, S. 3, 23. Januar 1800.
2) B.-A. Helvetik, Bd. 827, 496. Vgl. Akten V., 762 ff., 22. Febr. 1800.
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porte die Verwaltungskammer. ,,Biirger Vollziechungs-Ausschiisse™, sagte
sie In einem Briefe vom 8. Mirz 1800, der verdient, festgehalten zu wer-
den, ,,wir konnen Sie heilig versichern, dass hier keineswegs kleinliche
Missgunst aus uns redet, allein es ist unméglich, dass Sie selbst nicht
ebenso gut als wir einsehen sollten, dass es uns sehr befremdend vor-
kommen muss, wenn wir sehen, dass man dafiir sorgt, in andern Kan-
tonen betrichtliche Vorschiisse an die Lehrer der Kirchen und Schulen
fiir das Jahr 1799 verabfolgen zu lassen, wihrend die unsrigen fiir das
Jahr 1798 nicht einmal die Halfte bezogen haben. Man kann uns zwar
einwenden, dass andere Kantone mehrere Ressourcen als der unsrige
haben. Das wollen wir sehr gerne glauben. Auch wir hitten sie ge-
habt und hitten sie noch, um unsere darbenden Religionsdiener und
Schullehrer vor Mangel zu schiitzen, wenn wir nicht mehrere betricht-
liche Zuschiisse an Geld und Friichten an andere Kantone hitten ver-
abfolgen lassen. Allein dem Grundsatz der Einheit und Unteilbarkeit
der Republik getreu, glaubten wir, dass die Ressourcen unseres Kan-
tons ohne Anstand offen stehen sollten, sowie wir im Gegentell mit
aller Billigkeit zu hoffen uns berechtigt glaubten, dass im Notfall die
Ressourcen anderer Kantone auch unsern Mitbiirgern nicht verschlos-
sen wiirden. — Ein zweiter Einwurf, den man uns machen kénnte, ist
der, dass die Einziechung der Bodenzinse fiir 1798 und 1799 dazu be-
stimmt se1, die Religionsdiener daraus zu entschiadigen. Allein der All-
gemeinheit eines Gesetzes zufolge glaubten wir, dass dies auch in an-
dern Kantonen statthaben sollte. Indessen scheinen uns diese Vorschiisse
nicht undeutlich zu beweisen, wie wenig man sich im Kanton Bern darauf
vertroste, aus der Einziehung der riickstindigen Bodenzinse die Religions-
diener fiir 1hre riickstindigen Betrige entschiadigen zu kénnen. — Unser
gerechtes und dusserst dringendes Ansuchen an Sie, Biirger Vollziehungs-
Ausschiisse, geht deshalb dahin, um den lautesten und gerechtesten Kla-
gen der Religionsdiener unseres Kantons abzuhelfen, entweder die in an-
deren Kantonen sich vorfindenden Hilfsquellen dem Grundsatze der
Gleichheit zufolge auch unsern Mitbiirgern zu &6ffnen, oder dem Ge-
setze hinlingliches Gewicht zu geben und solche Massregeln zu treffen,
durch welche die Beziehung der Bodenzinse am kiirzesten und sichersten
bezweckt werden kann®.!)

Der Vollziehungs-Ausschuss wollte fiir den Kanton Solothurn und
alle jene Kantone, die nicht Kriegsschauplatz fremder Heere gewesen

1) B.-A. Helvetik, Bd. 1396, 8. Marz 1800.
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waren, die Ausreden gegen die Entrichtung der zwei Grundzinse, der
einzigen Hilfsquelle, die dem Staate ,,zur Entrichtung einer so dringen-
den und heiligen Schuld” noch iibrig bleibe, wie die Bezahlung der dar-
benden Religionslehrer sei, nicht gelten lassen. Durch eine Verordnung
vom 19. Mirz 1800 befahl er den Verwaltungskammern, den Bezug ,,mit
Strenge” und ,,ohne irgend eine Ausnahme™ durchzufiihren und zwar

auf 15. April und 10. September 1800.1)

* *
*

Die Stimmen, die in den Gesetzgebenden Riten zugunsten der
Wiederherstellung der Zehnten und Bodenzinse laut wurden, riefen
zahlreiche Eingaben aus jenen Kreisen hervor, die unter der Abschaf-
fung der Feudalgefille litten und die nun jenen Stimmen méglichst
grosses Gewicht verschaffen wollten.

Zu den frithesten dieser Eingaben diirfte jene zihlen, die Dekan
und Kapitel Buchsgau unterm 13. Mai 1800 dem Vollziehungs-Aus-
schuss einreichten. Die ,,sehr bekiimmerte Lage™, in welcher alle
Mitglieder ihres uralten Landkapitels seit zwei Jahren ,,elend darben
und schmachten” miissten, zwinge sie, ,,mit helvetischer Freimiitig-
keit“ um Hilfe zu bitten. Der neue Staat habe die Entschidigung
der Geistlichen versprochen. In einigen Kantonen seien diese auch
tatsichlich ganz bezahlt worden. Nur sie hitten nach all den vielen
Leiden sehr wenig erhalten. Ob sie allein das traurige Opfer sein
sollten, um nach dem Verbrauch aller Ersparnisse ,,bettelhaft dahin-
zuschmachten” und zugrunde zu gehen. Ihr, der Religion und dem
Staate durchaus notwendiger Stand, werde doch hoffentlich nicht zu
einem Almosenstand herabgedriickt werden miissen. ,,Eroffnen Sie
uns , sagten sie nun, ,,wieder die uns und dem Staate zum gréssten
Schaden zugestopften Quellen, erstatten sie uns wiederum die uns
und den Kirchen nach dem rechtlichen Willen der Eigentiimer, Stif-
~ ter und Guttiter zugehdérenden Rechte, seien sie in Zehnten, Boden-,
Lehen- oder Geldzinsen, jene freiwilligen, wohlbedachten, unbeschwer-
lichen, altgewohnten und nach allen Rechten unveriusserlichen Dotatio-
nen und feierlichen Vergabungen. . . (Die Wiederherstellung dieser Rechte)
erwartet mit allem Vertrauen der Religionsdiener; zu dieser (Wiederher-
stellung) ist der grosste Teil der helvetischen Nation, wo solche uralte
Rechte in Uebung waren, mit aller Sehnsucht, Willfihrig- und Bereit-

1) Akten V., 855 ff.



364 Jahrbuch fiir Solothurnische Geschichte

willigkeit gestimmt, tausendmal lieber, als wenn er (Bar-)Geld erlegen
miisste. Nur so kann dem Staat und der Geistlichkeit sicher aufgeholfen
werden. Jetzt, wo die Heuernte vor der Tiire steht, kénnte am besten
der so sehr erwiinschte Anfang gemacht und unserem Elend kriftigst
vorgebeugt werden‘.))

Der Gegensatz in den Riten war noch zu gross, als dass eine solche
Eingabe Gehor gefunden hitte. Wohl beschiftigten sich die Gesetzge-
benden Rite, um zu zeigen, ,,dass es ihr fester Vorsatz sei, die Religion
der Viter zu unterstiitzen’, am 24. Juli 1800 wiederum mit der Frage,
wie den Geistlichen die dringende Hilfe gebracht werden konne; aber
erst durch den Staatsstreich vom 7. August 1800, der die revolutionire
Opposition entfernte, erhielt der Gesetzgebende Rat die Méglichkeit, die
Frage zielsicher anzufassen. Jetzt wuchs auch die Zahl der Eingaben,
die nach der Wiederherstellung der Zehnten rief.

Am 18. August 1800 wandte sich die Gemeindekammer Solothurn
durch Bevollmichtigte an den Gesetzgebenden Rat. Die Gemeinde sei
iiberzeugt, dass es eine der ersten Sorgen der neulich nach dem Wunsche
aller Redlichgesinnten gebildeten Regierung sein werde, das Eigentum
eines jeden Biirgers zu schiitzen und dem Gekrinkten Recht zu ver-
schaffen. Auf diese Hilfe habe niemand begriindeteren Anspruch als
die Kirche, thre Diener und zahllose, immer wachsende Heere von
Armen, die durch die Abschaffung der Zehnten und Grundzinse ihrer
beinahe einzigen Unterstiitzungsquelle wider alles Recht beraubt und
dem Hunger preisgegeben worden seien. Nun zihlte die Eingabe die
lange Reihe der Verluste auf, welche die Spitiler in Solothurn und
Olten, das Thiiringenhaus, das Grossburgerliche Almosen, das Sie-
chenhaus in der Klus, die wohltitigen Privatstiftungen in Solothurn,
das Pfarrstift St. Urs, das Franziskanerkloster und die Frauenkloster
St. Joseph, Nominis Jesu und Visitation in den letzten Jahren erfah-
ren hitten und schloss mit den Worten: Die Gemeinde rechne es sich
zur heiligsten Pflicht an, bei der gegenwirtigen, wohlwollenden Regie-
rung mit allen Kriften fiir diese Armen einzutreten und ihre Stimme
mit jener der Waisen und Brotlosen zu vereinigen, um die Vaterherzen
zu bewegen, diesen ungliicklichen Verlassenen die einzige Quelle wie-
der zu eréffnen, aus der sie Labung und Unterstiitzung zum Leben
schopften.?)

1) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 8 u. 9.
%) B.-A. Helvetik, Bd. 253, 79—82.
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Propst Philipp Jakob Glutz zu Schénenwerd, solothurnischer Kom-
missar des Bischofs von Konstanz, vereinigte seine Bitten mit jenen der
Vorsteher der Kirchen-, Schul- und Armenanstalten im Kanton Aargau
vom 4. bis 15. September 1800. Diese Vorsteher schlossen sich den Ein-
gaben der ziircherischen Kirchen-, Schul-, Armen- und Krankenanstal-
ten vom 27. April und 15. August 1800 an, die in dem Satze gipfelten:
Die Regierung mége unverweilt die wirksamsten Massregeln treffen, ,,um
den fruchtbarsten Keim namenlosen Unheils, nimlich das ungerechte De-
kret vom 10. November 1798, zu zernichten.!)

* *
%

Indessen hatte sich die Finanzkommission des Gesetzgebenden Rates
eifrig mit der Abinderung der Gesetze iiber die Feudalrechte befasst.
Sie fand, dass die diesbeziiglichen Gesetze von 1798 und 1799, vorab das
Gesetz vom 10. November 1798, mit den allgemeinen Rechtsbegriffen
unvereinbar seien und sowohl den Staat als auch eine Menge Gemein-
den, Korporationen, Stiftungen und einzelne Biirger in ihrem wohler-
worbenen Eigentum schmilerten; dass durch sie dem Staat seine bis-
herigen wichtigsten und sichersten Einkiinfte entrissen wiirden, und
dass die Nichtbezahlung der Kirchen- und Schullehrer, die Stockung
fast aller offentlichen Anstalten zur Unterstiitzung und Pflege der
Armen und Notleidenden, der Kranken, zum Unterricht der Jugend
und zur Beférderung der Kiinste, Gewerbe und des Ackerbaues un-
ausweichliche und traurige Folgen jener Gesetze seien. Da aber die
Beratung des neuen Gesetzes Zeit brauchte, stellte der Gesetzgebende
Rat unterm 15. September 1800 das Gesetz vom 10. November 1798
und alle spiteren, mit thm zusammenhingenden Gesetze ein, und liess
nur die Bestimmungen vom 13. Dezember 1799, iiber die Erhebung der
beiden Grundzinse von 1798 und 1799, und vom 20. Dezember 1799
iiber die fernere Entrichtung der Primizen an die Religionslehrer in
Kraft. Zugleich stellte er ein baldiges neues Loskaufsgesetz der Grund-
lasten, das ,,der Gerechtigkeit und der Verfassung™ gemiss sei, in Aus-
sicht.?)

Die Ausarbeitung des neuen Zehntloskaufgesetzes schritt langsamer
vorwirts, als den Zehnt- und Bodenzinsbesitzern lieb war. Ein grosser
Teil threr Einkiinfte blieb aus. Darum wandten sich am 3. Januar 1801
die Zehntbesitzer der Gemeinde Solothurn gemeinsam an den Gesetzge-

1) Akten VI., 1791.; vgl. ebenda S. 155 ff. und 169.
%) Akten VI., 153 ff.
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benden Rat, legten ihre Not dar und baten um rasche Versffentlichung
des neuen Gesetzes. Sie miissten dem Staat alle Abgaben entrichten, wiir-
den selber aber vom Staat, der durch das Zehntaufhebungsgesetz ihr
Schuldner geworden sei, im Stich gelassen, sagten sie und fiigten bei:
zwar konnten sie den allen Zehntbesitzern gemeinsamen Wunsch nicht
verhehlen, dass statt eines neuen Loskaufgesetzes, wenn es auch auf ge-
rechteren Grundsitzen aufgebaut sein werde, als das aufgehobene, die
Wiederaufrichtung des vormaligen Zehnten beschlossen werden méchte.
Geschehe das letztere nicht, so mége der Staat die Zehntbesitzer aus dem
Verkauf der Nationalgiiter entschidigen. Die Eingabe trug folgende Un-
terschriften: Ludwig Roll, Besitzer des Zehnten zu Mollondins, Charles
Wallier, Besitzer des Zehnten zu Liiterkofen und zu Fribourg, Susanna
Sury-Wagner, Besitzerin des Zehnten zu Bibern und Holderbank, Ubald
Roll, Besitzer des Zehnten zu Kriegstetten und Halten, Franz Gugger,
Besitzer des Zehnten zu Oberramsern, Balthassar Krutter, Besitzer des
Zehnten zu Oberramsern, Johann Georg Halbeisen, Besitzer des Zehnten zu
Oberramsern, Franz Brunners sel. Erben, Besitzer des Zehnten zu Bibern.?)

Am 31. Januar 1801 erschien das neue Gesetz iiber den Loskauf
der Grundzinse. Sein Unterschied gegeniiber dem Loskaufgesetz vom
10. November 1798%) war gross. Die Loskaufssumme wurde auf den
zwanzigfachen Wert des jihrlichen Betrages festgesetzt. Dem Loskauf
musste eine sechsmonatliche Kiindigung vorhergehen, und riickstiandige
Grund- und Bodenzinse mussten zum voraus bezahlt sein. Solange der
Loskauf nicht vollzogen war, sollten die Grund- und Bodenzinse wie
von altersher entrichtet werden. Statt in Naturalien konnte die Entrich-
tung auch in Geld geschehen und zwar nach einem Mittelpreis, den die
Verwaltungskammer jihrlich festzusetzen hatte.?)

Der Einzug der Bodenzinse fiir 1798 und 1799 hatte im Kanton
Solothurn trotz der Befehle des Vollziehungs-Ausschusses und trotz der
Ermahnungen der Verwaltungskammer wenig Erfolg. ,,Fast scheint es,
als wolle keine Gemeinde zuerst das Beispiel von Gehorsam gegen die
Gesetze geben, und als wiinsche jede den Bann erst von einer andern
gebrochen zu sehen”, berichtete die Verwaltungskammer im Apnl 1800
an den Verwaltungs-Ausschuss.®) Als das Gebiet von Thierstein und
Gilgenberg einen Aufschub fiir die Zahlung erhielt, zog dies ein Stok-

1) B.-A. Helvetik, Bd. 253, 97—99.
%) Vgl. oben S. 82.

%) Akten VI. 603 ff.

%) VK. Konzept. 1800, 20. April.
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ken des Bodenzinsbezuges im ganzen Kanton herbei, und trotzdem die
Behosrden die Distrikte Balsthal und Olten mit Truppen belegten, waren
an die beiden Zinse bis zum 13. Dezember 1800 erst 14’528 Livres ein-

gegangen, wiahrend noch 17°947 Livres ausstanden.!)

Inzwischen hatte sich die solothurnische Verwaltungskammer wie-
derholt an die helvetischen Behorden gewandt. Sie hatte auch, was an
Grundzinsen einging, zu Abschlagszahlungen an die Geistlichen verwen-
det. Aber selbst wenn alle Bodenzinse eingehen wiirden, schrieb sie am
15. November 1800 an den Vollziechungsrat, so wiirde ihr Ertrag nicht
hinreichen, die solothurnischen Geistlichen und Lehrer auch nur fiir
das Jahr 1798 ganz zu entschiadigen. Und doch sollen ihre Kollegen
anderwirts schon fiir 1799, ja zum Teil schon fiir 1800 bezahlt sein.
Die Regierung moége also fiir 1799 eine Unterstiitzung aus jenen Kan-
tonen anweisen, in welchen jene Biirger schon mehr als die solothurni-
schen besoldet worden seien. ,,Dieses Ansuchen®, so schloss die Ver-
waltungskammer, ,,halten wir fiir ganz annehmlich, einmal, weil dem
Versprechen der Regierung gemiss durchgehends die gefallenen und
fallenden Grundzinse zur Gehaltsberichtigung der helvetischen Geist-
lichkeit und der Schullehrer angewendet werden sollen, und dann, weil
es billig 1st, dass die hiesigen Religions- und Schullehrer denjenigen an-
derer Kantone gleichgestellt werden®.2) Die Verwaltungskammer erhielt
nun vom Finanzministerium wiederum den Auftrag, die Guthaben der
solothurnischen Geistlichen festzustellen.?) Fiir die Berechnung war zu-
vor ein Mittelpreis der Ertrignisse in den Jahren 1775—1789 in Aussicht
genommen.?) Nach diesem Ansatz hitten aber alle Zehntbeziiger rund
die Halfte ihres bisherigen Einkommens verloren. Der Vollziehungs-
Ausschuss sah sich genétigt, eine gerechtere Berechnungsbasis festzu-
setzen, in der auch auf die Teuerung etwelche Riicksicht genommen
wurde.?) Aber auch nach diesem Ansatz erwuchs den solothurnischen
Geistlichen ein bleibender Besoldungsverlust von 54'456.8.33/, Livres,
und selbst nach diesem Ansatz hatten sie fiir das Jahr 1798 noch im-
mer 24’152 Livres zu gut. Am 13. Dezember 1800 sandte die Verwal-

tungskammer dem Finanzminister diese Berechnung ein.®) Sie erhielt

1) VK. Konzept. 1800, 13. Dezember.

2) VK. Konzept. 1800, 15. November.

%) Prot. d. VK. 1800, 1313, 1. Dezember.

4) Gesetze vom 10. Nov. 1798, 13. Dezember 1799, 1. April und 2. Juli 1800.
Journal iiber die Pfarrei-Einkiinfte 1800/1801.

%) Akten V. 1400, 7. Juli 1800.

%) VK. Konzept. 1800, 13. Dezember.
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am Anfang des Jahres 1801 ganze 7000 Livres zugewiesen. Diese
Summe war so unzulinglich, dass die Verwaltungskammer nicht wagte,
eine Vertellung vorzunehmen.

Als die Verwaltungskammer im Dezember 1800 die von den Bo-
denzinsen eingegangenen 14’528 Livres verteilte, musste sie nicht nur
von allen Seiten Klagen héren, sondern wurde selbst noch verklagt.
Die Kirchgemeinde von Aetingen berichtete dem Vollziehungsrat un-
term 6. Februar 1801, die Verwaltungskammer habe wohl gute Ver-
sprechen gemacht, aber trotzdem habe Pfarrer Ryz von seinem Gehalt
fiir das Jahr 1798 noch iiber 250 Livres ausstehend, fiir die folgenden
Jahre habe er noch nicht das Mindeste erhalten. Er sei krank, habe
eine grosse Familie, die Gemeinde selbst habe ihre Grundzinsen schon
vor einiger Zeit bezahlt in der Hoffnung, ihr Pfarrer werde sich ,,nun
auch ehestens dessen zu erfreuen haben™; die Hoffnung habe sich nicht
erfiillt.') Pfarrer Ganting von Liisslingen erklirte in einer Zuschrift vom
9. Februar 1801: Er habe von den 14’000 Livres, welche die solothur-
nische Verwaltungskammer verteilt habe, 100 Livres erhalten. Bei die-
ser Gelegenheit habe er persénlich in den Biichern gesehen, dass er fiir
1798 immer noch 290 Livres zugut habe; und nun fuhr er in seinem
bekannten, scharfen Ton los: ,,Gewiss ist’s, dass die Verwaltungskam-
mer zu Solothurn weitaus die schlechteste in der ganzen Schweiz ist,
die sich um ihre Leute wenig oder nichts kiimmert. Alle Ober- und
Unterstatthalter, alle Geistlichen, alle Kantons- und Distriktsrichter, alle
Munizipalbeamten, alle Agenten, alle Handwerker und Professionisten,
kurz alle, die von ihr abhangen und mit ithr zu tun haben, sind voll
Klagen iiber sie, weil niemand bezahlt wird, oder sehr schlecht bezahlt
wird. Aber desto ruhiger, desto zufriedener, desto klagloser sind andere,
die zunichst bei der Kelle sitzen und denen alle Gelder durch die Hiande
gehen. Einmal wird diese Verwaltung gewiss nicht die einzige sein, die
keine Einkiinfte hat und nichts bezahlen kann. Wie sie aber ihre Ein-
kiinfte verwaltet und anwendet, ist mir véllig unbekannt, nur das weiss
ich, dass die, so am ehesten bezahlt werden sollten, alles Sollicitierens
ungeachtet, nichts bekommen kénnen.“?) Die Verwaltungskammer wurde
mit tadelnden Worten vom Minister fiir das Kirchenwesen zur Verant-
wortung aufgefordert.?) Nun liess es die Verwaltungskammer (die eben,
was Pfarrer Ganting offenbar noch nicht bekannt war, eine grosse Ver-

) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 1.
%) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 229.
%) B.-A. Helvetik, Bd. 1397, 2, 10. Febr. 1801.
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anderung in threm Mitgliederbestande erfahren hatte') nicht bei der
Antwort bewenden, sie stellte beim Vollziehungsrat aufs neue und mit
allem Nachdruck das Begehren um Unterstiitzung aus den Grundzin-
sen anderer Kantone.?) Das gleiche Verlangen richtete sie an den Fi-
nanzminister,?) ja selbst den Minister des Kirchenwesens rief sie um
seine Intervention an: ,,Und da auch Sie, Biirger Minister, fiir gerecht
erkennen werden, dass unsere Geistlichkeit derjenigen anderer Kantone
gleichgesetzt sei, so bitten und hoffen wir, dass Sie unser gedachtes An-
suchen an den Vollziehungsrat auch Thres Orts mit den besten Griinden
und Empfehlungen begleiten werden™.?)

Das energische Vorgehen war diesmal nicht ganz umsonst. Bern
musste der Verwaltungskammer des Kantons Solothurn zu Hilfe kom-
men. Am 21. April 1801 liefen 11°226 Livres, 8 Batzen ein.?) Dass dies
aber kaum ein Tropfen auf einen heissen Stein war, dafiir ein Beispiel.
Der Pfarrverweser Ignaz Erb in Obergésgen, ehemaliger Pater von Ma-
riastein,®) klagte in einem Brief an die Verwaltungskammer vom 17. Mai
1801, er habe seit zwei Jahren ,,sauber nichts™ erhalten. Auch vom
Schaffner von Mariastein habe er nichts bekommen kénnen; P. Stephan
Bleyer habe umsonst die Reise nach Beinwil gemacht. Es mangle ithm
an Kleidern und jene, die thm bisher etwas borgten, wollten auch be-
zahlt sein. ,,Wenn es linger so fortgehen sollte, wiirde ich meinem
Elende keinen Ausgang finden. Mit Arbeiten erhasche ich nichts, zu
betteln schime ich mich, ich setze also mein Vertrauen auf Thre schon
so oft erfahrene Giite und hoffe, Sie werden mich nicht verderben
lassen’.?)

Am 4. Juni 1801 langten von der Verwaltungskammer Bern weitere
26’608 Livres, 1 Batzen, 4 Rappen ein.f) Dadurch konnten endlich die
Ausstinde fiir 1798 gedeckt und an jene von 1799 eine Anzahlung ge-
macht werden.

Die weiteren Guthaben der Geistlichkeit sollten aus den eigenen
Bodenzinsen gedeckt werden. Bereits war nimlich die Bezahlung der

Grundzinse fiir das Jahr 1800 angeordnet®) und ebenfalls zur Bezah-

1) Vgl. oben, S. 349.

2) VK. Konzept. 1801, 93 {.

%) VK. Konzept. 1801, 95.

4 VK. Konzept. 1801, 96 {.

5) B.-A. Helvetik, Bd. 1396, 21. April 1801.

%) Vgl. oben, S. 26 u. 271.

) Oltenschreiben 1801, Mai 17.

8) B.-A. Helvetik, Bd. 1396, 4. Jum 1801.

) Akten VI., 234 ff., 6. Okt.; 329 ff., 29. Okt.; 376 f., 11. Nov. 1800.
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lung der Geistlichen bestimmt worden?). Wie schwer aber der Bezug
hielt, zeigt folgende Mitteilung der Verwaltungskammer vom 8. Juni1801
an den Regierungsstatthalter: ,,Die fiir das Jahr 1800 verfallenen Boden-
zinse hitten schon bis Ende April entrichtet werden sollen. Als dies nicht
geschehen war, gaben wir den Bodenzinspflichtigen einen zweiten, bis
Ende Maimonats verlingerten Zahlungstermin. Auch diesen haben die
meisten unbeniitzt verstreichen lassen. Da aber die Entschiddigung der
Geistlichkeit, wofiir die eingehenden Grundzinse bestimmt sind, eine
Sache von dringender Notwendigkeit ist, so laden wir Sie ein, Biirger
Regierungsstatthalter, den in Beilage verzeichneten Gemeinden und Par-
tikularen (welche auch im vorigen Jahre fiir die gleiche Entrichtung die
saumseligsten waren) eine Execution von hier befindlichen Jigern zu
Pferd einzulegen. Gemeinden: Niederramsern, Biezwil, Subingen, De-
rendingen. Private: Viktor Berger und Johannes Stampfli in Bellach,
Joseph Zuber in Flumenthal®.5)

5. Versuche, die Seelsorge durch den ganzen Kanton hin einheitlich
Zu organisieren.

Die revolutioniren Vorginge hatten auch den Einfluss der drei
Bischofe lahmgelegt, deren Sprengel sich in den Kanton Solothurn
hinein erstreckte. Die Zugehongkeit zu drei verschiedenen Bistiimern
hatte schon in friedlichen Zeiten allerlei Schwierigkeiten im Gefolge;
diese machten sich in den unruhigen Zeiten der Revolution, in denen
die Verwilderung breiter Volksschichten einheitliche Gegenmassnahmen
von Seiten der Geistlichen verlangt hitte, noch weit mehr geltend.

Nachdem nun die Staatsstreiche vom 7. Januar und 7. August 1800
der Religion wieder mehr Wertschitzung und den kirchlichen Kreisen
wieder mehr Bewegungsfreiheit gebracht hatten, suchten die solothur-
nischen Geistlichen fiir die wichtigsten Gebiete der Seelsorge gemein-
same, fiir alle Teile des Kantons, gleichgiiltig, zu welcher Didzese sie
gehorten, geltende Normen zu erhalten. Zu diesem Zwecke traten die
drei bischoflichen Kommissare mit Zustimmung ihrer Oberhirten am
16. September 1800 in Egerkingen zu einer Besprechung zusammen.
Es waren Propst Philipp Glutz von Schénenwerd, Kommissar des
Bischofs von Konstanz, begleitet von Pfarrer Niklaus Klein in Gret-
zenbach, Dekan Franz Kieffer, Kommissar des Bischofs von Basel,
begleitet von Jurat Urs Christen, Pfarrer in Stiisslingen, und Stadtpfar-

9 Akten VI., 599 1., 28. Januar 1801.
%) Prot. d. VK. 1801, 1050. .
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rer Philipp Pfluger in Solothurn als Vertreter des Propstes Franz Jo-
seph Glutz von St. Ursen, des Kommissars des Bischofs von Lausanne,
begleitet von Pfarrer Christoph Bieler in Oberdorf.

Diese Minner berieten iiber gleichmissiges Vorgehen bei Ehever-
sprechen und Eheeinsegnungen, tiber gleiche Vorschriften fiir die Fasten-
zeit und iiber dhnliche Massnahmen. Sie beschlossen, dem religisen
Unterricht des Volkes durch regelmissige Predigt und dem religiésen
Unterricht der Kinder durch eifrige Christenlehre ganz besondere Sorg-
falt zu schenken. Sie riefen zu diesem Zwecke nachdriicklich nach einem
Einheitskatechismus. Sie wendeten aber auch der Schule besondere
Aufmerksamkeit zu: Die Kinder sollten mindestens bis zum 13. Alters-
jahre die Schule besuchen, und damit den Eltern der nétige Ansporn
nicht fehle, sollte jeder Pfarrer alljahrlich am Sonntag vor dem Schul-
anfang, der auf den St. Martinstag (11. November) festgesetzt war, eine
Ansprache iiber den Nutzen der Schule halten; er sollte iiberdies wo-
chentlich zweimal die Schule besuchen und dafiir sorgen, dass nach-
lissige Kinder und Eltern von den Vorgesetzten zur Rechenschaft
gezogen wiirden. Sie forderten schliesslich die gesamte Geistlichkeit
auf, in diesen ernsten Zeiten sich von weltlichen Dingen méglichst
zuriickzuziehen, ein tadelloses Beispiel zu geben und zu monatlichen
Besprechungen zusammenzukommen.!) Fiir all diese Beschliisse such-
ten sie die Genehmigung der Bischife zu erlangen.?)

Diese Bestrebungen verdienen um so mehr Beachtung, als sie den
ersten Schritt zur kirchlichen Neuordnung bilden, die den ganzen Kan-
ton Solothurn einer einzigen Diézese zuteilte.

1) Stiftsarchiv Schonenwerd im Staatsarchiv, Fasc. 121, Kommissariatsschriften

Nr. 3: Acta congressus in Egerkingen.
%) Bischofliches Archiv Freiburg, Mappe Solothurn.

24%



	Beginn der Parteikämpfe im Kanton Solothurn

